
• 1 Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-23/4002-R 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

wegen Festlegung zur Anerkennung der Kosten für die Vorhaltung und den 
Einsatz der Netzreserveanlagen Marbach II GT; Marbach III GT (solo) 
und Marbach III DT nach §13cAbs. 5 EnWG als verfahrensregulierte 
Kosten i.S.d. § 11 Abs. 2 Satz 4, § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der Transnet BW GmbH, Pariser Platz, Osloer Straße 15-17, 70173 Stuttgart 

gesetzlich vertreten durch die ·Geschäftsführung, 

- im Folgenden: ,,Übertragungsnetzbetreiber" -



am 26.09.2025 beschlossen: 

1. Die Vorhaltung und der Einsatz der Erzeugungsanlagen Marbach II GT 

(BNA0647), Marbach III GT (solo; BNA0648) und Marbach III DT (BNA0649) im 

Rahmen der NetzreseNe unterliegt auf Grund der in der Anlage 1 zu diesem 

Beschluss beigefügten freiwilligen Selbstverpflichtung des Übertragungsnetz-

betreibers einer wirksamen Verfahrensregulierung. Die nach Maßgabe dieser 

freiwilligen Selbstverpflichtung resultierenden Kosten gelten im Geltungszeit-

raum der Festlegung als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile im Sinne 
des§ 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV. 

2. Der Übertragungsnetzbetreiber darf seine Erlösobergrenze im Hinblick auf die 

in Ziffer 1 genannten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile jeweils zum 

1. Januar des Kalenderjahres t, für welches die in Ziffer 1 genannten Anlagen 

jewens ganz oder teilweise vorzuhalten sind (Erbringungszeitraum), anpassen. 

Die voraussichtlich aus dem in der Anlage 2 zu diesem Beschluss beigefügten 

Vertrag entstehenden Kosten und Erlöse (Plankosten und -erlöse) hat der Über-

tragungsnetzbetreiber mit der Beschlusskammer abzustimmen und entspre-

chend dem Beschluss vom 11.09.2019 zur Festlegung der Berichtspflichten der 

Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und endgül­

tigen Netzentgelte (BKB-19/0001-A) zwei Werktage vor dem 01. Oktober des 

jeweiligen Vorjahres t-1 für das Kalenderjahr t an die Bundesnetzagentur zu 

melden. 

Bei der Anpassung seiner Erlösobergrenze darf der Übertragungsnetzbetreiber 

die nach Satz ·2 mit der Beschlusskammer abgestimmten und gemeldeten Plan-
kosten und -erlöse ansetzen. 

Die Differenz zwischen den nach Satz 2 ansetzbaren Plankosten und -erlösen 

und den dem Übertragungsnetzbetreiber entstehenden tatsächlichen Kosten 

(lstkosten und -erlösen) hat der Übertragungsnetzbetreiber jährlich zu ermitteln 

und auf seinem Regulierungskonto zu verbuchen. 

Der Übertragungsnetzbetreiber hat die aus den NetzreseNeverträgen resultie-

renden lstkosten nach einheitlichen Maßstäben zu buchen und gegenüber der 

Beschlusskammer im von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Er-
hebungsbogens gesondert zu erfassen und nachzuweisen. 
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Dabei hat der Übertragungsnetzbetreiber die tatsächlichen, periodenge-

rechten Kosten des Buchungszeitraums im Erhebungsbogen einzutragen. 

Bereits zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses erfolgte Ist-Kosten-

Abrechnungen der Vorjahre bleiben unberührt. 

3. Die Festlegung ist bis zum 31.12.2028 befristet. 

4. Der Widerruf bleibt vorbehalten. 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

1. Die vorliegende Festlegung erfolgt auf Grundlage des§ 13c Abs. 5 EnWG und ermöglicht 

dem Übertragungsnetzbetreiber die auf Grund§ 13c Abs. 3 EnWG mit der Vorhaltung und 

dem Einsatz der endgültig stillzulegenden Netzreserveanlagen Marbach II GT 

(BNA0647), Marbach III GT (solo; BNA0648) und Marbach III DT (BNA0649) einherge-

henden Netzreservekosten zu refinanzieren. Zugleich trifft die Festlegung Vorgaben zur 

Art und Weise der Refinanzierung. 

2. Die EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG als Rechtsvorgängerin der 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG (im Weiteren: ,,EnBW AG") zeigte erstmals mit 

Schreiben vom 05.07.2013 die e~dgültige Stilllegung · der Anlagen Marbach II GT, Mar-

bach III GT (solo) und Marbach III DT mit Wirkung zum 05.07.2014 gegenüber der Bun-

desnetzagentur und dem Übertrag~ngsnetzbetreiber an. 

3. Der Übertragungsnetzbetreiber prüfte die Systemrelevanz dieser Anlagen wiederholt und 

wies sie zuletzt mit Schreiben vom 19.09.2022 bis zum Ablauf des 31.03.2025 als sys-

temrelevant aus. Auf den Antrag des Übertragungsnetzbetreibers hin hat die Bundesnetz-

agentur diese Systemrelevanzausweisung für den Zeitraum 01 .04.2023 bis zum 

31.03.2025 mit Bescheid vom 13.01.2023 genehmigt. Durch die Genehmigung der Sys-
temrelevanzausweisung ist der EnBW AG die Stilllegung der Anlagen insbesondere über 

die 12-monatige Karenzzeit des § 13b Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 EnWG hinaus verboten. 

4. Durch den Wegfall der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für Marbach II GT und 

Marbach III DT besteht eine rechtliche Unmöglichkeit des Weiterbetriebs. Dadurch entfällt 
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ein Vergütungsanspruch für diese beiden Anlagen ab dem 01.04.2024. Für Marbach III 

GT wurde ein Vergütungsanspruch bis zum.31.03.2025 bestimmt. Die Anlage ist nunmehr 

bis zum 31.03.2031 als systemrelevant ausgewiesen. 

5. Die EnBW AG ist verpflichtet, die Anlagen in einem betriebsbereiten Zustand zu erhalten 

und in der Netzreserve allein nach den Vorgaben des Übertragungsnetzbetreibers einzu-

setzen. Für die Vorhaltung und den etwaigen Einsatz der Anlagen in der Netzreserve hat 

die EnBW AG gemäß § 13c Abs. 3 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 NetzResV einen kompensato-

rischen Vergütungsanspruch gegen den Übertragungsnetzbetreiber. 

6. Zur Konkretisierung der gesetzlichen Pflichten und Ansprüche aus§ 13c EnWG und der 

NetzResV schloss der Übertragungsnetzbetreiber mit der EnBW AG, nach entsprechen-

der Abstimmung mit der Bundesnetzagentur, am 18./19.08.2025 für den Zeitraum vom 

01.04.2023 bis zum 31.03.2025 einen Netzreservevertrag für die Anlagen (Anlage 2). 

7. Der Übertragungsnetzbetreiber hat sodann am 18./19.08.2025 eine freiwillige Selbstver-

pflichtung zur Vorhaltung und zum Einsatz der Netzreserveanlage unterzeichnet (Anlage 
1) und gegenüber der Bundesnetzagentur abgegeben. Darin verpflichtet sich der Über-

tragungsnetzbetreiber zur Einhaltung des seinerseits mit dem Anlagenbetreiber EnBW 

AG am 18./19.08.2025 geschlossenen Netzreservevertrages (Anlage 2). Der Abgabe der 

freiwilligen Selbstverpflichtung und dem Abschluss des Netzreservevertrages war eine 

umfangreiche Abstimmung hinsichtlich des erforderlichen Service-Levels und angemes-

senen Netzreservekosten vorangegangen. 

8. Die Beschlusskammer hat dem Übertragungsnetzbetreiber, der zuständigen Landesregu-

lierungsbehörde sowie dem Bundeskartellamt zu den Inhalten der Festlegung vorab Ge-

legenheit zur Stellungnahme gegeben. 

9. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 

II. 

10. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 

22.12.2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzvertei- , 

Seite 4 von 13 



lung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Be-

schluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor 

dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 

02.09.2021 , C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

11. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative 

Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 

59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten aus-

schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die 

Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umge-

setzt wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, 

mit der die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien 

vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde 

verletzt. indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung 

oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationa-

len Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der 

nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

12. Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 

EuGH vom 2. September 2021 nunmehr ·auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes 

umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzu-

gangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit 

hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für die Be-

stimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den An-

schluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach den unionsrechtlichen 

Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

13. Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie§ 21 a 

EnWG a.F. Seide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungs-

behörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthal-

tenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und ergänzt. 
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14. Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf 

einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung 

des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Außer-

krafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor 

(31 .12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

15. In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 Satz 5 und 

§ 21 a Abs. 3 Satz 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. An-

dererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre sc~rittweise entstandenes 

normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwendungs- und Ausle-

gungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der Verordnungsregelungen 

zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. Laut Gesetzgeber sollen hier-

durch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige mate-

rielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in 

der Rechtsanwendung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2. Interessenabwägung 

16. Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrecht-

liche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21 a und § 24 EnVVG a.F. erlassenen 

Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Ent-

geltregu!ierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, 

vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht vor-

liegend insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 

Abs. 3 Satz 5 und§ 21 a Abs. 3 Satz 4 EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maß-

geblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 

02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

17. Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regu-

lierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer einer be-

reits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die ge-

samte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden Regu-

lierungsperiode sind mi.t Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade 

durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung der materiell europarechtskonformen Vor-

gaben vermieden werden können. Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im 

Übergangszeitraum die notwendigen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und 
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führt zu Unsicherheiten nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die 

sonstigen Marktteilnehmer. 

18. Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung 

oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit 

ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. 

Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 201"9/944. 

Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu star-

ken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer 

nach den Rechtsverordnungen vorge_sehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer 

Regelungen durch die Regulierungsbehörde in einem transparenten und möglichst um-

fassenden Konsultationsprozess dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Ver-

fahren könnten sich um Jahre verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtli-

nienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen 

Grundsätzen schwerlich vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

19. Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die vorliegende Festlegung ergibt sich aus 

§ 54 Abs. 1, 1. HS EnWG, die der Beschlusskammer aus§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

3. Rechtsgrundlagen 

20. Die Ziffer 1 des Beschlusstenors beruht auf§ 13c Abs. 5 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 Abs. 2 

Satz 2 NetzResV i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 

21. Die Vorgaben zur Anpassung der Erlösobergrenze und zum lstkosten-Abgleich nach der 

Ziffer 2 des Beschlusstenors beruhen auf § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf § 5 Abs. 1 

Satz 1 ARegV. • 

22. Die Befristung der Festlegung in der Ziffer 3 des Beschlusstenors beruht auf §§ 3, 32 

Abs. 1 Nr. 4 ARegV. 
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4. Formelle Rechtmäßigkeit 

•23. Die Festlegung ist formell rechtmäßig. 

24. Von einer Anhörung konnte im konkreten Fall abgesehen werden. 

25. Aus verfahrensökonomischen Gründen hat die Beschlusskammer für die Einzelfestlegun-

gen der systemrelevanten Anlagen der inländischen Netzreserve eine vereinheitlichte Be-

schlussvorlage erstellt und am 1'6.02.2024 allen Übertragungsnetzbetreibern zur Stellung-

nahme nach § 67 Abs. 1 EnWG übersandt. Die Übertragungsnetzbetreiber haben hierzu 

jeweils mit Schreiben vom 07.03. bzw. 08.03.2024 Stellung genommen und mitgeteilt, 

dass auf eine Anhörung im Einzelfall verzichtet wird, sofern die regulatorischen Mecha-

nismen der Einzelfestlegungen denen der Musterfestlegungen entsprechen. 

26. Der zuständigen Landesregulierungsbehörde des Landes Baden-Württemberg wurde am 

16.02.2024. die vereinheitlichte Beschlussvorlage zur Stellungnahme nach § 58 Abs. 1 

Satz 2 EnWG übersandt. 

27. Dem Bundeskartellamt wurde die vereinheitlichte Beschlussvorlage mit der Gelegenheit 

zur Stellungnahme nach § 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG am 16.02.2024 übermittelt. 

5. Wirksame Verfahrensregulierung durch freiwillige Selbstverpflichtung 

28. Die Bundesnetzagentur erkennt die dem Übertragungsnetzbetreiber aufgrund seiner 

Pflicht zur Vergütung der EnBW AG entstehenden Kosten für die Vorhaltung und den 

Einsatz der Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT und Marbach III DT im Rahmen der 

Netzreserve als verfahrensregulierte Kosten an. 

29. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür liegen vor: Die nach § 13c Abs. 5 EnWG und 

nach §§ 10, 6 Abs. 2 Satz 2 NetzResV erforderliche freiwillige Selbstverpflichtung wurde 

seitens des Übertragungsnetzbetreibers am 18./19.08.2025 unterzeichnet. Mittels dieser 

in Anlage 1 zu diesem Beschluss enthaltenen freiwilligen Selbstverpflichtung versichert 

der Übertragungsnetzbetreiber, die kontrahierte Anlagen gemäß den Vorgaben des in 

Anlage 2 zu diesem Beschluss enthaltenen Netzreservevertrages zu vergüten. Bei Ein-

haltung der freiwilligen Selbstverpflichtung gelten die dem Übertragungsnetzbetreiber 

durch die Vorhaltung und den Einsatz der Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT und 
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Marbach III DT im Rahmen der Netzreserve, im Geltungszeitraum der Festlegung, ent-

standenen und entstehenden Kosten als wirksam verfahrensregulierte und damit dauer-

haft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV. 

30. Auch die weiteren gesetzlichen Anforderungen an die Anerkennung der vertraglich be-

wirkten Netzreservekosten für die Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT und Marbach 

III DT als verfahrensregulierte Kosten liegen vor: Die Anlagen Marbach II GT, Marbach III 

GT und Marbach III DT befinden sich in der Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers, 

siehe§ 5 Abs. 1 Satz 1 NetzResV. Die nach§§ 1 Abs. 2 Satz 1, 5 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 2 

Satz 1 NetzResV erforderliche Abstimmung des Vertrages mit der Bundesnetzagentur er-

folgte maßgeblich in den Jahren 2024 und 2025. Hierbei ist auch die vertraglich verein-

barte Vergütung im Rahmen der Netzreserve abgestimmt worden. Der Vertrag und die 

vertraglich festgelegte Vergütung für die auf Grund § 13c Abs. 3 EnWG entstehenden . 

Netzreservekosten stehen nach Überzeugung der Beschlusskammer im Einklang mit den 

Vorgaben der§§ 13b bis 13d -EnWG sowie der NetzResV. Hierzu haben umfangreicher 

Datenaustausch und Prüfungshandlungen der Beschlusskammer gegenüber dem Anla-

genbetreiber stattgefunden. Der Beschlusskammer sind keine abweichenden Einschät-

zungen des Übertragungsnetzbetreibers zur Angemessenheit der Vergütung bekannt. 

Insbesondere sieht der Vertrag alleine solche Kostenerstattungen vor, die der EnBW AG 

gerade aufgrund der Vorhaltung bzw. dem Einsatz ihrer Anlagen Marbach II GT, Marbach 

III GT und Marbach III DT in der.Netzreserve entstanden sind oder noch entstehen (siehe 

insoweit insbesondere § 6 Abs. 1 Satz 2 NetzResV). 

31. Der Netzreservevertrag vom 18./19.08.2025 sieht eine Vertragsdauer von nicht mehr als 

24 Monaten vor,§ 5 Abs. 1 Satz 3 NetzResV. Die Ar,lagen Marbach II GT, Marbach III GT 

und Marbach III DT sind gemäß der Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz 

vom 13.01.2023 systemrelevant im Sinne von § 13b Abs. 2 Satz 2 EnWG, siehe § 5 

Abs. 2 Nr. 1 NetzResV. 

32. Die EnBW AG hat sich gemäß Ziffer 4.21 des Netzreservevertrages verpflichtet, die für 

die Netzreserve genutzte Anlagen nach Ablauf des Vertrages bis zur endgültigen Stillle-

gung nicht mehr an den Strommärkten einzusetzen, siehe § 5 Abs. 2 Nr. 2 NetzResV. 

33. Die Bedingung des§ 5 Abs. 2 Nr. 3 NetzResV ist durch die vorherige Systemrelevanzaus-

weisung erfüllt. 
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34. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 NetzResV müssen auch alle gesetzlichen und genehmigungsrecht-

lichen Anforderungen an den Betrieb der Anlagen für die Vertragsdauer erfüllt werden. In 

Ziffer 4.21 des Netzreservevertrages (Anlage .2) ist dies vertraglich festgehalten. 

6. Anpassung der Erlösobergrenze und lstkosten-Abgleich 

35. Die Vorgaben zum lstkosten-Abgleich in Ziffer .2 des Beschlusstenors beruhen auf § 32 

Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV. Danach kann die Bundesnetza-

gentur zwecks Verwirklichung eines in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecks durch Fest-

legung nach § 29 Abs. 1 EnWG Entscheidungen zu den Erlösobergrenzen nach . 

§ 4 ARegV treffen. 

36. Von dieser Ermächtigung macht die Beschlusskammer hiermit Gebrauch. Eine gesetzli-

che Regelung zur Anpassung der Erlösobergrenze bei Verfahrensregulierungen mittels 

freiwilliger Selbstverpflichtungen behandelt§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV nicht ausdrück­

lich. Dort ist normiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber jewe_ils eine Anpassung der 

Erlösobergrenze zum 1. Januar eines Kalenderjahres vornehmen kann, sofern eine Än-

derung von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11· Abs. 2 Satz 1 bis Satz 3 

ARegV erfolgt ist. Vorliegend steht aber eine Änderung von nicht beeinflussbaren Kos-

tenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV in Rede. 

37 .. In Anlehnung an die in§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV zum Ausdruck kommende gesetz-

geberische Wertung, hat die Beschlusskammer entschieden, dem ÜbE;!rtragungsnetzbe-

treiber zu ermöglichen , tjie ihm entstehenden Netzreservekosten jeweils ohne Zeitverzug 

zu refinanzieren. Der Sachverhalt entspricht wirtschaftlich und materiell den Ausn~hmen 

bei Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13, 16 und 18 ARegV; in die-
sen Fällen darf der Übertragungsnetzbetreiber auf das Kalenderjahr abstellen, auf das die 

Erlösobergrenze anzuwenden sein soll (sog. t-0-Versatz). Bei den vorliegenden dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Netzreservekosten handelt es sich ebenfalls um Kosten, die aus 

Versorgungsaufgaben, nämlich solchen zur Gewährleistung der Systemsicherheit resul-

tieren. Die Netzreserve ist aufgrund der Vergütungsvolumina mit einer ganz erheblichen 

Kostenbelastung für die Übertragungsnetzbetreiber verbunden. Hinzu kommt, dass die 

Erzeugungsauslagen und Wiederherstellungskosten mangels Vorhersehbarkeit sehr 

volatil sind. Die hohe Bedeutung der Netzreserve für die Gewährleistung der Systemsi-

cherheit zeigt sich auch darin, dass diese sowohl im Gesetz als auch in der Verordnung 

detailliert in eigenen speziellen Vorschriften normiert wurde (§ 13b bis § 13d EnWG und 
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Netzreserveordnung). Zudem hat der Gesetzgeber mit dem Ersatzkraftwerkebereithal-

tungsgesetz die Bedeutung der Netzreserve erneut betont. Vor diesem Hintergrund ist es 

sachgerecht, dem Übertragungsnetzbetreiber auch die ihm aufgrund der Kontrahierung 

von inländischen Netzreservekraftwerken entstehenden Kosten ohne Zeitverzug jeweils 

zum 1. Januar des Kalenderjahres über die Netzentgelte refinanzieren zu lassen, in wel-

chem die Netzreserveanlagen jeweils vorzuhalten sind. Damit wird gewährleistet, dass 

die Systemsicherheit nicht durch etwaige Verzögerungen der Refinanzierung und damit 

etwaig einhergehenden Liquiditätsengpässen beim Übertragungsnetzbetreiber gefährdet 

wird. Um dies zu ermöglichen, hat der Übertragungsnetzbetreiber die voraussichtlichen 

Netzreservekosten und -erlöse (Plankosten und -erlöse) auf Grundlage realistischer Prog-

nosen im Rahmen der Datenmeldung zur Erlösobergrenze spätestens zwei Werktage vor 

dem 01 . Oktober des Folgejahres mitzuteilen (vgl. Festlegung· der Berichtspflichten der 

Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und endgültigen Netz-

entgelte; BKB-19/0001-A). 

38. Satz 4 der Beschlusstenorziffer 2 greift die von Gesetzes wegen bestehende Rechtspflicht 

des Übertragungsnetzbetreibers nach § 5 Abs. 1 ARegV auf, was bei der Netzreserve 

bedeutet,_ dass die Differenz zwischen den voraussichtlich aus den Netzreserveverträ_gen 

entstehenden Kosten (Plankosten) und den vom Übertragungsnetzbetreiber erzielbaren 

Erlöse jährlich vom Übertragungsnetzbetreiber zu ermitteln und auf seinem Regulierungs-

konto zu verbuchen ist. 

39. Um der Beschlusskammer die Wahrnehmung ihrer Aufsicht zu ermöglichen und um zu 

gewährleisten, dass die Netznutzer im Wege der Wälzung der Netzreservekosten in die 

Netzentgelte nur mit solchen Kosten belastet werden, die sich auf den tatsächlichen Leis-

tungszeitraum Ueweils 1. Januar bis 31 . Dezember des Jahres t) beziehen, hat der Über-

tragungsnetzbetreiber die aus den Netzreserveverträgen resultierenden lstkosten (Kosten 

und Erlöse) gesondert zu erfassen und gegenüber der Bundesnetzagentur substantiiert 

und nachvollziehbar darzulegen (~atz 5 der Beschlusstenorziffer 2). Die Kosten sind da-

bei im Rahmen des von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Erhebungsbo-

gens darzulegen und mit entsprechenden Belegen (insbesondere Rechnungen der Kraft-

werksbetreiber, Systemauszüge z.B. SAP-Auszüge) nachzuweisen. Die Buchung erfolgt 

nach einheitlichen mit der Beschlusskammer abgestimmten Maßstäben. Entsprechend 

der Beschlusstenorziffer 2 Satz 6 sind dabei die tatsächlichen, periodengerechten Kosten 

im Erhebungsbogen einzutragen, wie sie der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen 

Geschäftsjahres zu Grunde gelegt werden. 

Seite 11 von 13 



7. Befristung der Festlegung 

40. G~mäß § 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV erfolgt die Festlegung einer wirksamen Verfah-

rensregulien.ing für die Dauer der gesamten Regulierungsperiode. 

41. Die dritte Regulierungsperiode endete am 31.12.2023. Die vierte Regulierungsperiode 

endet gemäß§ 3 ARegV am 31 .12.2028. Gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV bleibt 

es der Beschlusskammer unbenommen, eine Festlegung für einen Zeitraum zu erlassen, 

der mehrere Regulierungsperioden umspannt. Von dieser Möglichkeit macht die Be-

schlusskammer vorliegend Gebrauch. 

42. Eine Erfassung der abgelaufenen und der gegenwärtigen RegulierlJngsperiode ist vorlie-

gend sachgerecht, da die Netzreservekosten des Übertragungsnetzbetreibers nicht not-

wendigerweise jahres- oder gar regulierungsperiodenscharf anfallen; Kosten auf Grund-

lage von Verträgen, die sich über mehrere dieser Regulierungsperioden verteilen, unter-

fallen damit der vorliegenden Festlegung. 

8. Widerrufsvorbehalt 

43. Aufgrund der Dynamik der Sachverhalte, die der Ermittlung und Kontrahierung des inlän-

dischen Netzreservebedarfs zugrunde liegen und angesichts des langen Geltungszeit-

raums der Festlegung, behält sich die Beschlusskammer den Widerruf dieses Beschlus-

ses vor. Dies ist insbesondere im Hinblick auf etwaige künftige Änderungen der gesetzli-

chen Anforderungen an die Netzreserve oder eine Veränderung der netztopographischen 

Gegebenheiten oder der Lastflüsse durch das Netz und der damit zusammenhängenden 

Netzengpasssituationen geboten. 

9. Kosten 

44. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

III. 

45. Die beigefügten Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Freiwilli_ge Selbstverpflichtung vom 18./19.08.2025 

Anlage 2 Netzreservevertrag vom 18./19 •. 08.2025 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde er-

h~ben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht 

Düsseldorf (Hausanschrift: Ceoilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Besch'-'.Verdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschrift und 
, 

die Beschwerdebeg_ründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer 

Dr. Heimann Wetzl 
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Anhang 1 

FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG DER TRANSNETBW GMBH ZUR 
VORHALTUNG UND ZUM EINSATZ DES KW MARBACH GT2, GT3, DT3 (BNA047, 
BNA0648, BNA0649) DER ENBW AG IN DER INLÄNDISCHEN NETZRESERVE 
(04/2023 - 03/2025) 

Auf Grundlage des § 13b EnWG prüft der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Systemrele-

vanz von zur vorläufigen oder zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlagen. Anlagen, de-

ren vorläufige oder endgültige Stilllegung nach § 13b EnWG aufgrund einer ausgewiesenen 

Systemrelevanz verboten ist, gehen in die Netzreserve über. Die in die Netzreserve überführ­

ten Anlagen werden entsprechend § 13c Abs. 2 S. 1 bzw. Abs. 4 S. 1 EnWG ausschließlich 

nach Maßgabe der von den ÜNB angeforderten Systemsicherheitsmaßnahmen betrieben, mit 

dem Ziel, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssy~tems zu g~-

währleisten. Das vom ÜNB zur Vorhaltung inländischer Netzreserve angewandte Verfahren 

wird nachfolgend für zur vorläufigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 

10 MW und für zur endgültigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 

50 MW detailliert beschrieben. 

Nach Eingang einer Stilllegungsanzeige prüft der ÜNB unverzüglich die Systemrelevanz der 

Anlage und teilt das Ergebnis seiner Prüfung dem Betreiber der Anlage und der Bundesnetz-

agentur mit. Die Begründung der Notwendigkeit der Ausweisung einer systemreievanten An-

lage im Fall einer geplanten vorläufigen oder endgültigen Stilllegung soll sich aus der System-

analyse der ÜNB oder dem Bericht der Bundesnetzagentur nach§ 3 NetzResV ergeben. Die 

Begründung kann sich auf die Liste systemrelevanter Gaskraftwerke nach § 13f Abs. 1 EnWG 

stützen. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter vorläufiger Stilllegung als systemrelevant aus, ist 

die Stilllegung der Anlage gemäß § 13b Abs. 4 EnWG verbot~n. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter endgültiger Stilllegung als systemrelevant aus, so 

hat er bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz zu 

beantragen. Solange und soweit dem Antrag auf Genehmigung der Ausweisung der System-

relevanz durch die Bundesnetzagentur stattgegeben wurde oder die Genehmigung entspre-

chend § 13b Abs. 5 S. 6 EnWG auf Grund einer Genehmigungsfiktion als erteilt gilt und ein 

Weiterbetrieb der Anlage technisch und rechtlich möglich ist, ist dem Anlagenbetreiber die 

Stilllegung der Anlage gern. § 13b Abs. 5 EnWG verboten. 

Des Weiteren werden Anlagen nach Maßgabe von § 50a Abs. 4 EnWG in die Netzreserve 

überführt. Hiernach sind Anlagen, die in den Ausschreibungen gemäß KVBG bezuschlagt wor-

den sind und deren Verbot der Kohleverfeuerung in den Jahren 2022 und 2023 wirksam ge-

worden wäre, bis zum 31.03.2024 weiter betriebsbereit zu halten und ab dem Zeitpunkt des 
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v ~nr.iulich (Confidential) 

Kohleverfeuerungsverbots unabhängig von deren tatsächlicher Systemrelevanz in die Netzre-

serve zu überführen , soweit dies technisch und rechtlich möglich ist. 

Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtungen erfolgen die Bildung der Netzreserve und der 

Einsatz der Anlagen der Netzreserve auf Grundlage des Abschlusses von Verträgen zwischen 

den ÜNB und Anlagenbetreibern in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur nach Maßgabe 

der Bestimmungen der Netzreserveverordnung. 

Wesentliche Bestandteile der Vergütung können dabei die Betrieb~bereitschaftsauslagen für 

die Herstellung und Vorhaltung der Betriebsbereitschaft, die Erzeugungsauslagen und der an-

teilige Werteverbrauch sowie bei endgültigen Stilllegungen darüber hinaus auch die Erhal-

tungsauslagen und die Opportunitätskosten in Form einer angemessenen Verzinsung für be-

stehende Anlagen durch verlängerte Kapitalbindung in Form von Grundstücken und weiter-

verwertbaren technischen Anlagen oder Anlagenteilen sein. 

Gemäß§ 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV wird der Umfang der Kostenerstattung des ÜNB gegenüber 

dem Anlagenbetreiber in den jeweiligen Verträgen nach Abstimmung mit der Bundesnetza-

gentur. bestimmt. 

Mit dieser freiwilligen Selbstverpflich_tung erklärt die TransnetBW GmbH, den beigefüg­
ten Vertrag bzgl. des vorläufig stillgelegten KW Marbach GT2, GT3 und DT3 zu erfüllen, 

insbesondere die darin geregelte· Vergütung an den Anlagenbetreiber zu leisten, unter 

der Voraussetzung, dass das oben beschriebene Verfahren ordnungsgemäß durchge-
führt wurde. 

Eine Anpassung dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erfolgt, falls sich die zugrundeliegenden 

Umstände - insbesondere die hier in Rede stehenden gesetzlichen und/oder verordnun9.s-

rechtlichen Vorgaben - ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser freiwilligen Selbst-

verpflichtung jedoch fort, bis zur Änderung oder (ggf. auch rückwirkenden) Aufhebung und 

Neubescheidung der entsprechenden nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 11 Abs. 2 S. 4, 32 

Abs. 1 Nr. 4 ARegV erlassenen Festlegung durch die Bundesnetzagentur. 
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Vertraulich (Confidential) 
Docusign Envelope ID: 38A738A4-6B48-4C30-91BB-1E2976F31953

Vertrag über die Bereitstellung und den Einsatz der Anlagen Gasturbine II und III sowie Dampf-
turbine III in Marbach als Reservekraftwerke 

– Netzreservevertrag MAR GT II, GT III + DT III 

zwischen 

TransnetBW GmbH 

Pariser Platz 
Osloer Str. 15-17 
70173 Stuttgart 

– nachstehend „TransnetBW“ genannt – 

und 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Durlacher Allee 93 
76131 Karlsruhe 

– nachstehend „EnBW“ genannt – 

einzeln „Vertragspartner“ genannt – 

gemeinsam „Vertragsparteien“ genannt – 
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TransnetBW / EnBW 

Präambel 

1. § 13b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden Fassung verpflichtet den Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich 
systemrelevanter (d.h. zur Gewährleistung der Systemsicherheit erforderlicher) An-
lagen, deren Stilllegung der Anlagenbetreiber beabsichtigt, die Genehmigung der Aus-
weisung als systemrelevante Anlage bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu beantra-
gen. Im Falle einer Genehmigung des Antrags durch die BNetzA sowie der Erfüllung 
der weiteren rechtlichen Voraussetzungen des § 13b EnWG ist eine Stilllegung der An-
lage verboten und die entsprechende Anlage ist ausschließlich nach Maßgabe seitens 
des Übertragungsnetzbetreibers angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen zu be-
treiben. 

2. Der Betreiber einer Anlage, deren endgültige Stilllegung verboten ist, muss die Anlage 
zumindest in einem Zustand erhalten, der eine Anforderung zur weiteren Vorhaltung 
oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Anlage für Anpassungen der Ein-
speisung nach § 13a EnWG ermöglicht. Er hat gegenüber dem systemverantwortlichen 
Betreiber des Übertragungsnetzes Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Insbe-
sondere die Ansprüche des Anlagenbetreibers sind in § 13c EnWG sowie der am 
27. Juni 2013 in Kraft getretenen Verordnung zur Regelung der Beschaffung und Vor-
haltung von Anlagen in der Netzreserve (Netzreserveverordnung - NetzResV) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I NR. 405) näher ausgestaltet. 

3. Zeitlicher Ablauf 

Am 05.05.2013 wurde die endgültige Stilllegung der Gasturbinen II (BNA0647), im 
Folgenden „GT II“ und Gasturbine III (BNA0648), im Folgenden „GT III“ sowie der 
Dampfturbine III (BNA0649) im Folgenden „DT III“ – nachfolgend zusammen auch 
„Anlagen“ genannt – am Kraftwerksstandort Marbach (MAR) zum 05. Juli 2014 gegen-
über der BNetzA sowie der TransnetBW angezeigt. Im Anschluss wurde die Auswei-
sung der Systemrelevanz mehrfach von TransnetBW beantragt und durch die BNetzA 
genehmigt oder neubeschieden. Im Folgenden sind die Anträge und Genehmigungen 
tabellarisch zusammengefasst. 

Genehmigter Zeitraum 
Systemrelevanz 

Antragsstellung Sys-
temrelevanz Trans-
netBW 

Genehmigung BNetzA 

06.06.2014 - 05.06.2016 25.10.2013 09.12.2013 

(Az.: 608-12-003) 

06.06.2016 - 31.03.2018 16.06.2015 15.09.2015 

(Az.: 608-15-011) 

01.04.2018 - 30.09.20191 17.11.2016 29.03.2017 

1 Genehmigter Systemrelevanzzeitraum: zunächst nur bis zum Ablauf von 12 Monaten 
ab dem Tag der Inbetriebnahme des Engpassbewirtschaftungsverfahrens zwischen 
Deutschland und Österreich, längstens jedoch bis zum beantragten Endzeitpunkt, mithin 
bis Ablauf des 31.03.2020. Inbetriebnahme des Engpassbewirtschaftungsverfahrens 
fand zum 01.10.2019 statt. 

Netzreserve TransnetBW - EnBW 
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TransnetBW / EnBW 

(Az.: 608-16-012) 

01.10.2019 - 31.03.20212 13.08.2018 06.11.2018 

(Az.: 608-18-021) 

und 

15.01.2020 3 

01.04.2021 -31.03.2023 27.01.2020 23.04.2020 

(Az.: 608-20-002-608a) 

01.04.2023 – 31.03.2025 19.09.2022 13.01.2022 

(Az.: 4.14.03.02/22-016) 

Für den Zeitraum vom 01.04.2023-31.03.2025 ist die Genehmigung im Anhang 1a. 

Durch die Genehmigungen der Ausweisung der Systemrelevanz der Anlagen und deren 
Mitteilung gegenüber der EnBW ist der EnBW die endgültige Stilllegung dieser Anlagen 
bis zu vorbezeichnetem Termin, längstens bis zum Ablauf des 31. März 2025 um 
24:00 Uhr verboten. Die Genehmigungen der Ausweisung der Systemrelevanz sowie die 
damit einhergehenden Stilllegungsverbote der Anlagen wurden der EnBW mit Schreiben 
vom 10.01.2014, vom 16.09.2015, vom 29.03.2017 vom 06.11.2018, vom 15.01.2020, 
vom 23.04.2020 sowie vom 13.01.2022 jeweils durch die BNetzA mitgeteilt. 

Die BNetzA hat am 11.11.2023 eine Aufhebung des Stilllegungsverbotes für die Anlagen 
GTII und DTIII erteilt (Az.: 626n 4.14.03.02/22-016#4 Anhang 1). Die Anlagen wurden 
dementsprechend zum Ablauf des 31.12.2023 stillgelegt. 

Dieser Vertrag konkretisiert die gesetzlichen Pflichten der Vertragsparteien aus dem 
EnWG und der NetzResV i. V. m. der an die EnBW gerichteten Anforderung der Trans-
netBW betreffend der vertragsgegenständlichen Systemrelevanzausweisungsperiode 
(01.04.2023 – 31.03.2025). Die BNetzA ist nicht Vertragspartei. 

Die Parteien vereinbaren vor diesem Hintergrund das Folgende: 

2 Genehmigter Systemrelevanzzeitraum: bis Ablauf 30.06.2020 unbedingt und im an-
schließenden Zeitraum von 01.07.2020 bis Ablauf 31.03.2021 unter der aufschiebenden 
Bedingung der Erteilung einer EU-beihilferechtlichen Notifikation bis Ablauf 30.06.2020 
genehmigt und darüber hinaus abgelehnt wurde. Die Erfordernis der EU-beihilferechtli-
chen Genehmigung entfiel am 26.11.2019. 
3 Bescheid der BNetzA mit einem Teilwiderruf und teilweise Neubescheidungen (betroffe-
nes Az. u.a. auch 608-18-021) wobei in erster Linie unter Bezugnahme auf die Entschei-
dung des EuGH vom 28.03.2019 die beihilferechtlich motivierten Einschränkungen des 
Ursprungsbescheids aufgehoben wurden. 

Netzreserve TransnetBW - EnBW 
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1. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind Regelungen zu vorbereitenden Maß-
nahmen, zum Betrieb und zum Einsatz der Anlagen in der Netzreserve. Hierbei 
wird insbesondere: 

1. die ggf. erforderliche (Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 
der Anlagen 

2. die betriebsbereite Vorhaltung der Anlagen und 

3. die Einsätze der Anlagen in der Netzreserve 

durch die EnBW sowie die dafür zu zahlende angemessene Vergütung von Trans-
netBW auf Basis des EnWG und der N etzResV festgelegt. 

2. (Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 

2.1 Gemäß EnWG und NetzResV besteht unter anderem die Pflicht der EnBW, im Rah-
men des technisch und rechtlich Möglichen die Betriebsbereitschaft der Anlagen 
herzustellen bzw. zu erhalten. Mit Schreiben der TransnetBW vom 17.02.2023 for-
derte diese die EnBW erneut zur Herstellung bzw. Beibehaltung der Betriebsbe-
reitschaft ab dem 01.04.2023 sowie dazu auf, die dafür erforderlichen Maßnahmen 
zu benennen und über entsprechend zu übernehmende Kosten zu informieren. Mit 
Schreiben vom 14.06.2023 kam EnBW dieser Aufforderung nach. Dieser Schrift-
verkehr ist im Anhang 1 beigefügt. 

2.2 EnBW hält eine Brennstofflage •• 1 • • HEL) von insgesamt - bis 
zum Ablauf des 31.12.2023 und : b dem 01.01.2024 vo~ die 
Vorhaltung und Bewirtschaftung des Brennstofflagers werden von der Trans-
netBW getragen. Die Kostenerstattung richtet sich nach Ziffern 2.3 i. V. m. An-
hang 5 Ziffer I. 

2.3 In dem Fall, dass nach erstmaliger Herstellung der Betriebsbereitschaft während 
der Vertragslaufzeit durch anstehende Revisionen oder nach Schadensfällen oder 
aufgrund rechtlicher oder behördlicher Auflagen, die, sofern nicht umgesetzt, den 
Weiterbetrieb einer oder mehrerer der Anlagen gefährden oder ausschließen, die 
Betriebsbereitschaft der Anlagen wegfällt, wird EnBW die TransnetBW über Art 
und Umfang sowie die Kosten, die Dringlichkeit und die voraussichtliche Zeitdauer 
der erforderlichen Maßnahmen zur erneuten Herstellung der Betriebsbereitschaft 
(Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft) unverzüglich nach Kenntniserlan-
gung in Textform (Schreiben oder E-Mail) informieren. 

Das Vorgehen bzgl. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 
erfolgt gemäß dem von der Beschlusskammer 8 der BNetzA verfassten „Hinweis 
für die Übertragungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach§ 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a EnWG", die-
sem Vertrag beigefügt als Anhang lb). 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft bis zu einem Betrag 
von jeweils 10.000 € je Einzelfall exklusive Umsatzsteuer werden schnellstmög­
lich von der EnBW ausgeführt, was als von dem unter Ziff. 6.4 i.V.m. Anhängen 5 

Netzreserve Transne tBW - EnBW 
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und 9 geregelten Leistungspreis mit abgegolten gilt (Bagatellgrenze). Sollten die 
zu erwartenden Kosten der Maßnahme zur Wiederherstellung der Betriebsbereit-
schaft im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € exklusive Umsatzsteuer überschrei-
ten, wird EnBW von der TransnetBW die Freigabe zur Durchführung der Maß-
nahme einholen. Ergibt sich die Notwendigkeit einer Maßnahme aus den Herstel-
lervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Pflichten (z.B. aufgrund Immissions-
schutzrecht), stellt EnBW TransnetBW die notwendigen Informationen bereit. 
Sollten die zu erwartenden Kosten der Maßnahme zur Wiederherstellung der Be-
triebsbereitschaft im Einzelfall einen Betrag von 100.000 € exklusive Umsatz-
steuer überschreiten, räumt EnBW der TransnetBW außerdem das Recht ein, die 
geplante Maßnahme vor deren Veranlassung auf Ihre Kosten durch einen externen 
Sachverständigen beurteilen zu lassen. Die EnBW stellt dem Sachverständigen die 
erforderlichen Informationen zur Verfügung, gewährt ihm Zutritt zu den erforder-
lichen Räumlichkeiten und unterstützt auch im Übrigen bei der Begutachtung. 

EnBW hat freizugebende Maßnahmen unverzüglich zu veranlassen, soweit und so-
bald TransnetBW die Übernahme deren Kosten dem Grunde nach in Textform, un-
bedingt und unwiderruflich bestätigt. EnBW wird unverzüglich nach Durchfüh-
rung der Maßnahmen die tatsächlich angefallenen Kosten bestimmen und der 
TransnetBW in Rechnung stellen. Diese Kosten werden von TransnetBW jeweils 
gesondert erstattet. Der Durchführung von Maßnahmen, die der Sicherheit von 
Leib und Leben oder der Erfüllung gesetzlicher, gerichtlicher oder behördlicher 
Verpflichtungen dienen, stimmt TransnetBW bereits mit Abschluss dieses Vertra-
ges zu. 

EnBW wird erst nach Eingang der Freigabe der TransnetBW die Wiederherstel-
lung der Betriebsbereitschaft nach Maßgabe der Anforderung der TransnetBW 
vornehmen, außer wenn die Freigabe nach dem Vorstehenden nicht erforderlich 
ist. Vorstehendes gilt auch für evtl. erforderliche – nicht absehbare oder durch 
Schäden bedingte – Nachrüstungen oder Erneuerungen. 

Die Vertragsparteien stellen klar, dass, wenn EnBW nach dem Vorstehenden die 
Freigabe zur Durchführung von Maßnahmen einholen muss, von der Verpflichtung 
zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Anlagen solange befreit ist, bis 
TransnetBW der EnBW die Freigabe zur Vornahme der für die Wiederherstellung 
der Betriebsbereitschaft erforderlichen Maßnahme erteilt hat. Gleiches gilt hin-
sichtlich der Pflicht der EnBW zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anla-
gen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahme zur Wiederherstellung der Be-
triebsbereitschaft abgeschlossen ist. 

2.4 Bei Gefahr im Verzug kann die EnBW erforderliche Sicherungs- und Sofortmaß-
nahmen für eine eventuelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft ohne vor-
herige Freigabe der TransnetBW vornehmen. Gefahr im Verzug liegt vor, wenn 
ohne die unmittelbare Durchführung von Sicherungs- und Sofortmaßnahmen der 
Eintritt von Gefahren für Leib, Leben oder die Gesundheit, der Eintritt von erheb-
lichen Schäden an den Anlagen, Umweltschäden oder Verstößen gegen Genehmi-
gungen, Gesetze und sonstige allgemeingültige Vorschriften (einschließlich Um-
welt- oder Arbeitsschutzrecht) droht und der EnBW ein Abwarten der Freigabe 
zur Durchführung der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereit-
schaft nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall sind die Informationen über 
Art und Umfang sowie die Kosten der erforderlichen Maßnahmen 

Netzreserve TransnetBW - EnBW 



            

 
 

    

     
   

        
 

  
       

     
   

      
      

     
    

   
        

    
    

    
   

    

    

      
       

   
       

     
     

     
      

          
       

      

         
   

 

     

         
      

    
  

 

Vertraulich (Confidential) 
Docusign Envelope ID: 38A738A4-6B48-4C30-91BB-1E2976F31953

Netzreservevertrag MAR GT II, GT III + DT III Seite 7 von 21 

TransnetBW / EnBW 

schnellstmöglich mitzuteilen. Die Entscheidung über Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Betriebsbereitschaft, welche über die zunächst vorgenommenen Si-
cherungs- und Sofortmaßnahmen hinausgehen, liegt gemäß Ziffer 2.3 bei Trans-
netBW. 

2.5 Wenn und soweit eine Maßnahme zur Herstellung der Betriebsbereitschaft geeig-
net und erforderlich ist, um ein Abweichen von einer konkreten und vorliegenden 
Einsatzanforderung gemäß Ziffer 4.3 abzuwenden, kann die EnBW erforderliche 
Sofortmaßnahmen ohne vorherige Freigabe der TransnetBW vornehmen (Sofort-
maßnahme bei Einsatzanforderung). Zur Klarstellung sind hiervon nur Maßnah-
men umfasst, deren Notwendigkeit zur rechtzeitigen Durchführung und Umset-
zung sich für die Erfüllung einer bereits vorliegenden Einsatzanforderung aus 
sorgfältiger ex-ante-Sicht zum Zeitpunkt der Entscheidung ergeben. In einem sol-
chen Fall hat die EnBW der TransnetBW alle relevanten Informationen über An-
lass, Art und Umfang sowie die sich hieraus ergebenden Kosten der geeigneten und 
erforderlichen Maßnahmen unverzüglich nachzureichen. Für Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft, welche über die zunächst veranlass-
ten und (ggf. bereits) vorgenommenen Sofortmaßnahmen bei Einsatzanforderung 
hinausgehen, gilt das Freigabeerfordernis der TransnetBW gemäß Ziffer 2.2. 

3. Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

Servicelevel / Personal 

3.1 EnBW verpflichtet sich zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen ge-
mäß dem zwischen den Vertragsparteien abgestimmten Servicelevel (Anhang 2). 
Hierzu gehört auch die Bereithaltung und Qualifikation des für den Kraftwerksbe-
trieb erforderlichen Personals. EnBW ist berechtigt, das zur Vorhaltung der Be-
triebsbereitschaft der Anlagen im Regelfall eingesetzte Personal auch in anderen 
Anlagen der EnBW am Kraftwerksstandort Marbach einzusetzen, sofern der zwi-
schen den Vertragsparteien gem. Anhang 2 abgestimmte Servicelevel sicherge-
stellt wird. Außer bei bestehenden Leistungseinschränkungen gemäß Ziffer 5 kön-
nen die Anlagen während des in Anhang 2 genannten Einsatzzeitfensters unter Be-
achtung der dort genannten technischen Restriktionen durch TransnetBW zu ei-
ner Einspeisung gemäß den Regelungen des Anhang 6 angefordert werden. 

3.2 EnBW ist berechtigt, das für die Betriebsführung notwendige Personal ggf. auch 
durch den Abschluss eines Betriebsführungsvertrages mit einem dritten Unter-
nehmen zu beschaffen. 

Wartung und Instandhaltung / Revisionen / Prüfungen 

3.3 EnBW wird die zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen anfallenden 
üblichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Ersatz-, Erneuerungs-
und Umbaumaßnahmen einschließlich Maßnahmen aufgrund behördlicher An-
ordnung im Rahmen eines gewöhnlichen Kraftwerksbetriebes nach pflichtgemä-
ßem Ermessen planen und durchführen. 
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3.4 Revisionen werden von EnBW jeweils für das jeweilige Sommerhalbjahr (16. April 
– 30. September) geplant und die Zeiträume mit TransnetBW bis 31. Oktober des 
Vorjahres abgestimmt. Unterjährige planbare Kurzstillstände werden mit der 
TransnetBW ebenfalls mit ausreichend zeitlichem Vorlauf abgesprochen. 

3.5 Rechtlich vorgeschriebene oder durch Behörden angeordnete Prüfungen und Auf-
lagen sind durch die EnBW zu erbringen. 

Versicherungen 

3.6 Die EnBW sorgt für einen Versicherungsschutz nach den für die Anlagen im letzten 
Jahr deren Einsatzes am Markt praktizierten Grundsätzen. Hierzu gehören die in 
Anlage 5a genannten Versicherungen wie insbesondere die Maschinenversiche-
rung sowie die Haftpflichtversicherung. Sollten Anpassungen beim Versicherungs-
schutz erforderlich werden, wird die EnBW für den Abschluss eines entsprechen-
den Versicherungsvertrages sorgen. Wesentliche Änderungen in Bezug auf den 
Umfang des Versicherungsschutzes sind TransnetBW umgehend mitzuteilen. 
EnBW hat der TransnetBW den Versicherungsschutz auf Aufforderung nachzuwei-
sen. 

3.7 Hat TransnetBW nach einem auftretenden Schadensfall während der Vertragslauf-
zeit gemäß Ziffer 6.2 die Kosten für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 
gemäß Ziffern 2.3 und 2.4 getragen und EnBW Zahlungen aus einer der vorstehen-
den Versicherungen erhalten, so hat TransnetBW bis zur Höhe dieser Zahlung ei-
nen Erstattungsanspruch gegen EnBW, soweit sich die Leistungen der Versiche-
rung auf Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft beziehen. 
Gleiches gilt für den Fall, wenn und soweit eine Zahlung aus einer der vorstehen-
den Versicherungen aufgrund einer Herbeiführung des Versicherungsfalles oder 
aufgrund eines Verstoßes gegen versicherungsvertragliche, gesetzliche Verpflich-
tungen oder Obliegenheiten unterblieben ist, es sei denn, EnBW hat dies nicht zu 
vertreten. Erhöhen sich in der Folge die von EnBW zu zahlenden Prämien, so wird 
die Differenz zur bisherigen Höhe der Versicherungsprämie über die gesamte 
Dauer ihrer Wirksamkeit durch TransnetBW getragen. 

Innerbetriebliche Leistungen 

3.8 Ferner führt EnBW die Bearbeitung technischer, betriebs- und finanzwirtschaftli-
cher, steuerlicher, organisatorischer und rechtlicher Angelegenheiten durch. 
Hierzu zählt insbesondere die IT-Anbindung und Wartung, der Kraftwerkseinsatz, 
das Bilanzkreismanagement sowie das Beschaffungs- und Vertragsmanagement 
(z.B. für Brennstoff, CO2, Entsorgung usw.). Außerdem stellt EnBW die Betriebslei-
tung. 

4. Einsätze der Anlagen 

Einsatzanforderung 

4.1 EnBW ist verpflichtet, Anforderungen der TransnetBW zum Einsatz der Anlagen 
zur Durchführung von Systemsicherheitsmaßnahmen (Einsatzanforderung) 
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gemäß dem zwischen den Vertragsparteien abgestimmten Servicelevel (siehe An-
hang 2) zu erfüllen. Dies gilt nicht insoweit, als die Leistungseinschränkungen nach 
Ziffer 5 bestehen. 

Eine Einsatzanforderung darf die Mindestbetriebszeit einer Anlage nur in gegen-
seitigem Einvernehmen unterschreiten. 

4.2 EnBW unterliegt ausschließlich hinsichtlich des Aspekts, ob eine Einspeisung er-
folgen soll, sowie hinsichtlich der Höhe der einzuspeisenden Wirk- und Blindleis-
tung und des Einspeisungszeitraums nach Maßgabe von Anhang 6 den Einsatzan-
forderungen der TransnetBW. Das Einsatzanforderungsrecht der TransnetBW be-
zieht sich insbesondere nicht auf interne betriebliche Belange der EnBW. 

Zur Einsatzanforderung sendet die TransnetBW nach telefonischer Abstimmung 
mit der EnBW einen Einsatzfahrplan, der die Höhe und Dauer der zu liefernden 
Leistung unter Berücksichtigung des Servicelevels und der Randbedingungen ge-
mäß Anhang 2 regelt. Der detaillierte Anforderungsprozess wird in Anhang 6 ge-
regelt. 

4.3 EnBW ist berechtigt, von Einsatzanforderungen abzuweichen, sofern und soweit 
EnBW auf Grundlage einer Prognose auf Basis der ex-ante Erkenntnismöglichkei-
ten zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Abweichung von der Einsatzanfor-
derung annimmt, dass eine Umsetzung dieser Einsatzanforderung 

a) gegen Gesetze und sonstige allgemeingültige Vorschriften (einschließlich 
Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht) verstoßen würde oder 

b) gegen Verpflichtungen oder Auflagen aus Genehmigungen oder Erlaubnis-
sen verstoßen würde oder 

c) Leib und Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden würde oder 

d) gegen anerkannte Regeln der Technik verstoßen würde; dabei gelten für 
das Reservekraftwerk dieselben Regeln wie für regulär im Markt einge-
setzte Kraftwerke oder 

e) zu einem erheblichen Schaden an der Anlage führen könnte. 

EnBW ist zudem berechtigt, von einer Einsatzanforderung abzuweichen, soweit 
der Abtransport der Energie im Anschlussnetz nicht möglich oder begrenzt ist und 
der Betreiber des Anschlussnetzes die EnBW hierauf ausdrücklich hingewiesen 
und eine Anpassung der Einspeisung verlangt hat (vgl. Ziffer 5.4). 

Hinsichtlich der Ausübung ihrer Berechtigung zum Abweichen von Einsatzanfor-
derungen gemäß dieser Ziffer 4.3 ist EnBW nicht in der Lage und daher nicht ver-
pflichtet, etwaige Auswirkungen einer solchen Abweichung auf das Elektrizitäts-
versorgungssystem zu überprüfen; der sichere und zuverlässige Betrieb des Elekt-
rizitätsversorgungssystems obliegt der TransnetBW, welche daher ihr Netz unter 
anderem nach Maßgabe des n-1-Kriteriums betreiben wird. Sofern und soweit 
während des nach der originären Einsatzanforderung angeforderten Zeitraumes 
ein zur Abweichung berechtigender Umstand nach Ziffer 4.3 ganz oder teilweise 
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wegfällt, ist die EnBW verpflichtet, die TransnetBW schnellstmöglich hierüber in 
Kenntnis zu setzen. 

4.4 Falls EnBW den zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechtigenden 
Umstand nach Ziffer 4.3 zu vertreten hat, bleibt es der TransnetBW unbenommen, 
EnBW auf Ersatz eines durch die Abweichung von der Einsatzanforderung entstan-
denen Schadens in Anspruch zu nehmen. Hat die EnBW die Wartung und Instand-
haltung der Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt, hat 
sie einen zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechtigenden Umstand, 
sofern und soweit dieser die Wartung und Instandhaltung betrifft, nicht zu vertre-
ten. 

4.5 EnBW wird die Anlagen gemäß § 13c Abs. 4 Satz 1 EnWG i.V.m. §7 NetzResV aus-
schließlich auf Einsatzanforderung der TransnetBW gemäß den in diesem Vertrag 
vereinbarten Regelungen einsetzen. Probestarts gemäß Ziffer 4.9 und 4.10 sowie 
die etwaige Verfeuerung von Restbrennstoffmengen gemäß Ziffer 4.18 erfolgen 
nach vorheriger einvernehmlicher Abstimmung mit der TransnetBW. 

4.6 EnBW wird die Anlagen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, behördli-
chen und vertraglichen Auflagen und Bedingungen, den anerkannten Regeln der 
Technik und nach Maßgabe dieses Vertrages betreiben. 

4.7 Die Übergabestelle von Stromlieferungen ist jeweils die Eigentumsgrenze (Ober-
spannungsseite des Maschinenumspanners) zwischen Kraftwerk und Netzbetrei-
ber. Der Weitertransport im jeweiligen Netz liegt nicht im Verantwortungsbereich 
der EnBW. 

Vorwärmung und Beheizung 

4.8 EnBW wird die Anlagen im erforderlichen Maße vorwärmen und beheizen, sodass 
der in Anhang 2 definierte Servicelevel erfüllt werden kann. 

Probestarts 

4.9 Zur Bereithaltung und Sicherung der Betriebsbereitschaft, zur Minimierung des Ri-
sikos eines Startversagens sowie zur Mitarbeiterqualifikation führt die EnBW Pro-
bestarts durch. Das Probestartkonzept für die Anlagen ist in Anhang 3 festgelegt. 

4.10 Rechtlich und behördlich vorgeschriebene Prüfungen (z.B. Kalibrierung) und Maß-
nahmen zur Mitarbeiterqualifikation sollen soweit möglich im Rahmen der Probe-
starts durchgeführt werden. In Ausnahmefällen können diese nach Zustimmung 
der TransnetBW auch bei separat durchgeführten Probestarts und -fahrten erfol-
gen. 

4.11 EnBW überträgt TransnetBW die im Rahmen der Probestarts und -fahrten nach 
Maßgabe der Ziffern 4.9 und 4.10 erzeugte elektrische Energie in den Redispatch-
bilanzkreis der TransnetBW als Fahrplanlieferung entsprechend Ziffer 4.14. Die 
Abwicklung ist in den Anhängen 3 und 6 geregelt. 

4.12 Die EnBW versucht Probestarts zu vermeiden, wenn absehbar ist, dass die Durch-
führung eines Probestarts dazu führen würde, dass eigene Standorte in ihrem 
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Redispatchpotential bzw. ihrer Betriebsfähigkeit eingeschränkt werden (z.B. Ab-
sage eines Probestarts auf Basis des Wasserwärmemodells). 

Bilanzkreis- und Zählwertmanagement 

4.13 EnBW führt das für den Betrieb der Anlagen notwendige Bilanzkreis- und Zähl-
wertmanagement durch. 

4.14 EnBW stellt TransnetBW die im Rahmen des vorliegenden Vertrages erzeugte 
elektrische Arbeit im Bilanzkreis 11XREDISPATCH--T (Redispatchbilanzkreis der 
TransnetBW) als Fahrplanlieferung aus dem Bilanzkreis 11XENBW-NETZR--T 
(Netzreservebilanzkreis der EnBW) zur Verfügung. Die Differenzmenge zwischen 
Fahrplanlieferung und real erzeugter Energie inklusive An- und Abfahrrampen 
verbleibt im Netzreservebilanzkreis der EnBW. 

Beschaffung von Einsatzstoffen, CO2-Zertifikaten und Entsorgung von Reststoffen 

4.15 EnBW wird, die im Rahmen der Einsätze verbrauchten Brenn-, Hilfs- und Zusatz-
stoffe gemäß Anhang 4 im Rahmen des technisch und rechtlich Möglichen wieder-
beschaffen („Wiederbeschaffung“) oder die Vorhaltung veranlassen. 

4.16 EnBW wird jeweils bis zum Ablauf des 30. April eines Jahres die im Rahmen des 
Netzreservevertrages erforderlichen CO2-Zertifikate des Vorjahres beschaffen. 
EnBW und TransnetBW stimmen hierzu einen Handelstag im April eines Jahres ab, 
an dem EnBW die Zertifikate beschafft. Die hierbei anfallenden Kosten werden 
TransnetBW von EnBW in Rechnung gestellt. 

Ab dem 01.01.2025 erfolgt die Beschaffung bzw. Beistellung von CO2-Zertifikaten 
jeweils monatlich am 15. des Folgemonats. Im jeweiligen Folgejahr (Kalenderjahr-
betrachtung) erfolgt eine Spitzabrechnung, sobald die zertifizierten CO2-Verbräu-
che feststehen. Die genaue Vorgehensweise ist in Anhang 5 definiert. 

4.17 Die beim Einsatz anfallenden Entsorgungsprodukte wie Laugen, Säuren, Abfälle, 
Regenerierungswasser und Sonstige werden von der EnBW gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen entsorgt. 

Verstromung/Verwertung von Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen 

4.18 Ist die Beendigung des Vertragsverhältnisses absehbar und der Vertrag soll nicht 
nach den Bestimmungen in Ziffer 12.1 verlängert werden, tragen EnBW und 
TransnetBW als Verantwortliche für die Netzreserveabrufe dafür Sorge, dass die 
verbleibenden Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffe bis Vertrags-
ende auf ein Mindestmaß reduziert werden können. Die EnBW informiert hierzu 
die TransnetBW in Textform, sobald aus Sicht von EnBW eine solche Reduktion 
der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe sinnvoll erscheint und stimmt mit der Trans-
netBW ein zum vorliegenden Zeitpunkt, entsprechend den vorliegenden Brenn-
stoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen, angemessenes Vorgehen zur Reduk-
tion der zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses erwarteten 
Restmengen ab. Die EnBW kann für diesen Fall in Abstimmung mit der 
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TransnetBW von der in Ziffer 4.15 geregelten Vorgehensweise abweichen, wenn 
und soweit es die Umstände erfordern. 

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass nach dem im voranstehenden Absatz be-
schriebenen Vorgehen verbleibende Restmengen oder bei einer notwendigen Ver-
wertung (z. B. wg. drohender Unbrauchbarkeit) gelagerter Brennstoffmengen eine 
Verfeuerung analog des Vorgehens bei Durchführung von Probestarts gemäß Zif-
fer 4.9 und 4.10 gemäß der dann in Ansehung der in den nachfolgenden Sätzen 2 
bis 5 angeführten Verwertungsgrundsätzen vorzunehmenden gemeinsamen Ab-
stimmung durchgeführt werden soll. EnBW wird die TransnetBW über die Not-
wendigkeit der Verwertung der Brennstoffmengen (z.B. im Falle der drohenden 
Unbrauchbarkeit) in Textform informieren, TransnetBW prüft umgehend in Ab-
stimmung mit der Bundesnetzagentur, ob das vereinbarte Vorgehen zulässig ist. 
Spricht sich die Bundesnetzagentur zu gegebener Zeit gegen das vereinbarte Vor-
gehen aus, sind Gespräche mit der Behörde zu führen, um eine möglichst effiziente 
Möglichkeit zur Verwertung dieser Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe zu entwickeln. 

Sollte weder eine Verfeuerung noch eine andere Möglichkeit zur Verwertung die-
ser Stoffe vereinbart werden können, oder als sinnvoll erscheinen, wird EnBW sich 
bemühen, die erforderlichen Genehmigungen zu einem Abtransport und Weiter-
verkauf der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe zu erwirken. In dem Fall, dass diese Be-
mühungen keinen Erfolg haben, sorgt EnBW für die fachgerechte Entsorgung der 
gelagerten Stoffe. 

Die Vertragsparteien stimmen überein, dass die vorstehenden Verpflichtungen ge-
mäß Ziffer 4.17 auch nach Ablauf des Vertrages gemäß Ziffer 12.1 zu erfüllen sind 
und dabei als Bestandteil dieses Vertrages gelten. 

Stromeigenbedarf 

4.19 EnBW verpflichtet sich, den zum Betrieb und zur betriebsbereiten Vorhaltung der 
Anlagen erforderlichen Elektrizitätsbedarf (Stromeigenbedarf) zu decken. Die 
technischen und kommerziellen Randbedingungen hierzu sind in Anhang 4 und 
Anhang 5 beschrieben. 

Umlagerelevante Sachverhalte 

4.20 EnBW wird TransnetBW unverzüglich nach Kenntniserlangung über sämtliche 
Sachverhalte in Zusammenhang mit diesem Vertrag informieren, die Umlagen be-
treffen. 

Einsatz der Anlage nach Ablauf des Vertrages 

4.21 EnBW verpflichtet sich, alle gesetzlichen Anforderungen, die sich aus § 13c Abs. 4 
Satz 1 EnWG sowie aus § 5 Abs. 2 Nr. 2 und 4 NetzResV ergeben, einzuhalten. 

Behördliche Auflagen 

4.22 Bei hoher Flusstemperatur oder zu geringem Sauerstoffgehalt des Neckars hat das 
Kraftwerk im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung die Auflage, Neckar-
wasser im Kühlturm zu kühlen und anschließend wieder in den Fluss einzuleiten. 
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5. Leistungseinschränkung / Befreiung von der Leistungspflicht 

5.1 Insbesondere durch rechtlich vorgeschriebene Prüfungen (Kalibrierung) sowie 
Probestarts und -fahrten, durch Wartung, Instandsetzung sowie Revisionen, durch 
unterjährige planbare Kurzstillstände, durch nicht absehbare oder außergewöhn-
liche Schäden, Nachrüstungen oder Erneuerungen der Anlagen, durch gesetzliche 
Auflagen und Verbote, durch Verzögerungen bei der Be- oder Wiederbeschaffung 
der Brenn-/Hilfs- und Zusatzstoffe etc. kann es zur vorübergehenden Betriebsein-
schränkung der Anlagen kommen. In diesen Fällen ist die EnBW von der Pflicht zur 
Durchführung der Einsatzanforderung gemäß Ziffer 4.1 entsprechend dem Um-
fang der Betriebseinschränkung befreit. Zur Klarstellung ist festgehalten, dass die 
EnBW verpflichtet ist, solche Betriebseinschränkungen auf das geringstmögliche 
Maß zu beschränken. 

5.2 Die Parteien sind sich bewusst, dass der Servicelevel für die Anlagen durch von der 
EnBW nicht zu vertretende Personalengpässe (z.B. Krankheit, eigenverantwortli-
che Kündigung der Mitarbeiter) weiter eingeschränkt oder nicht mehr möglich 
sein kann. Dieses Risiko kann, beispielsweise durch entsprechende Mitarbeiter-
qualifikation und Personalvorhaltung, durch EnBW nur minimiert, aber nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Aufgrund der besonderen altersbedingten Spezi-
fikationen der Anlagen besteht ebenfalls die Gefahr, dass die Personalengpässe 
mangels adäquaten Ersatzes sowohl innerhalb der EnBW als auch durch externe 
Betriebsführungsunternehmen nicht ausgeglichen werden können. 

EnBW wird die Entstehung von Personalengpässen möglichst vermeiden. Sollte 
der Servicelevel durch von EnBW nicht zu vertretende Personalengpässe in der 
vereinbarten Form jedoch nicht mehr möglich sein, werden die Vertragsparteien 
den Servicelevel entsprechend der noch vorhandenen Personalkapazitäten am 
Kraftwerksstandort anpassen. Sollte mit dem noch vorhandenen Personal kein 
oder für die Zwecke dieses Vertrages nur noch ein unzureichender Servicelevel 
möglich sein, wird die EnBW von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanfor-
derung gemäß Ziffer 4.1 für die Zeit des Personalengpasses befreit. 

5.3 Einsätze der Anlagen unterliegen dem Risiko von Startversagern, von störungsbe-
dingten Teilverfügbarkeiten oder eines vollständigen Ausfalls und längerfristiger 
technischer Nichtverfügbarkeit. In diesen Fällen ist die EnBW bis zur Behebung 
der vorgenannten Störung von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforde-
rung gemäß Ziffer 4.1 befreit. 

5.4 Für das Kraftwerk bestehen Einsatzeinschränkungen bei Niedrigwasser oder ho-
her Flusswassertemperatur. Im 110 kV-Netz der Netze BW GmbH können eben-
falls Transitbeschränkungen entstehen, die einen freien Einsatz der Anlagen nicht 
mehr zulassen. Soweit ein Betrieb der Anlagen in diesem Fall aufgrund entspre-
chender Vorschriften unzulässig oder tatsächlich unmöglich ist, ist die EnBW für 
den Zeitraum der Betriebseinschränkung von der Pflicht zur Durchführung der 
Einsatzanforderung nach Ziffer 4.1 befreit. Gleiches gilt für Anweisungen der Netze 
BW gemäß § 10 Absatz 5 des Standard-Netznutzungsvertrags der Netze BW GmbH 
vom 04. März 2015. 

5.5 Ist ein Vertragspartner aufgrund höherer Gewalt daran gehindert, seine vertragli-
chen Verpflichtungen ganz oder teilweise zu erfüllen, ist er von diesen 
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Verpflichtungen befreit, soweit und solange die Fehler und Störungen nicht beho-
ben sind. Höhere Gewalt meint ein unbeeinflussbares nicht abwendbares Ereignis 
oder ein Umstand, infolgedessen ein Vertragspartner seine Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag nicht erfüllen kann, z. B. wegen Krieg, Streik, Aussperrung, Natur-
katastrophen, Blitzschlag, etc. Dem von der höheren Gewalt betroffenen Vertrags-
partner entsteht in diesem Fall im Hinblick auf die nicht erbrachten oder nicht ab-
genommenen Leistungen, Lieferungen oder Abnahmen keine Verpflichtung, Scha-
densersatz zu leisten. Die von höherer Gewalt betroffene Vertragspartei hat alle 
wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen zur Wiederherstellung der normalen 
Durchführung dieser Vereinbarung innerhalb der kürzesten möglichen Frist zu er-
greifen. 

5.6 Bei Verfügbarkeits- oder sonstigen Einschränkungen der Anlagen nach Maßgabe 
von Ziffer 5.1 – 5.5 wird EnBW die TransnetBW unmittelbar nach Bekanntwerden 
über deren Umfang und voraussichtlicher Dauer benachrichtigen und soweit ein-
schlägig nach Ziffer 2.3, 2.4 oder 3.3 weiter verfahren. 

5.7 Bei jeglichen Störungen, die zu einer kurzfristigen Änderung der technischen Ver-
fügbarkeit der Anlagen führen, stimmen sich EnBW und TransnetBW zeitnah über 
die Auswirkungen auf die Fahrweise der Anlagen ab. 

5.8 Sollte die EnBW einen Umstand zu vertreten haben, der die EnBW zur Verweige-
rung der Leistung berechtigt, bleibt es der TransnetBW unbenommen, EnBW auf 
Ersatz eines durch die Abweichung von der Einsatzanforderung entstandenen 
Schadens in Anspruch zu nehmen. 

6. Kostenerstattung und Rechnungslegung 

(Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 

6.1 TransnetBW erstattet EnBW die nachgewiesenen Kosten zur erstmaligen Herstel-
lung der Betriebsbereitschaft und bezüglich etwaiger erneuter Herstellungen der 
Betriebsbereitschaft im Rahmen der jeweiligen Systemrelevanzausweisungen 
ggfs. ab Inrechnungstellung gemäß Ziffern 2.1 und 2.3 bis 2.5. Die Höhe der zu er-
stattenden Kosten sowie weitere Einzelheiten sind dem Anhang 5 zu entnehmen. 

6.2 Die nachgewiesenen Kosten zur ggf. später erforderlichen weiteren Wiederher-
stellung bzw. Beibehaltung der Betriebsbereitschaft gemäß Ziffern 2.3 bis 2.5 wer-
den durch TransnetBW erstattet. Weiteres dazu ist in Anhang 5 geregelt. 

6.3 Die Kosten gemäß Ziffer 6.1 und 6.2 werden jeweils nach Abschluss einzelner Maß-
nahmen und Vorliegen sämtlicher Rechnungen bis zum Ablauf des 10. Werktages 
des Folgemonats in Rechnung gestellt. Teilabrechnungen sind quartalsweise mög-
lich. Im Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern kann davon abgewichen 
werden. 

TransnetBW behält sich vor, stichprobenhaft gutachterlich prüfen zu lassen, ob die 
betreffenden Maßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden. Die EnBW stellt dem 
Gutachter die erforderlichen Informationen zur Verfügung, gewährt ihm Zutritt zu 
den erforderlichen Räumlichkeiten und unterstützt auch im Übrigen bei der 

Netzreserve TransnetBW - EnBW 



             

 
 

    

     
   

     
 

  

          
    

      
      

       
   

    
          

 

        
   

  

           
   

        
         

     
         

      
        

     
     

  

    
    

     
  

         
      

   

         
 

Vertraulich (Confidential) 
Docusign Envelope ID: 38A738A4-6B48-4C30-91BB-1E2976F31953

Netzreservevertrag MAR GT II, GT III + DT III Seite 15 von 21 

TransnetBW / EnBW 

Begutachtung. TransnetBW übernimmt alle in diesem Zusammenhang bei EnBW 
entstehenden zusätzlichen Kosten. TransnetBW stellt zudem sicher, dass eine ent-
sprechende gutachterliche Prüfung zeitnah nach der jeweiligen durchgeführten 
Maßnahme erfolgt. 

Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

6.4 Für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß Ziffer 3 zahlt 
TransnetBW an die EnBW abgestimmt mit der BNetzA einen pauschalen Leis-
tungspreis („Leistungsvorhaltekosten / operative Fixkosten“) basierend auf dem 
zwischen EnBW und BNetzA abgestimmten Jahresabschluss 2021 der EnBW. Vom 
Leistungspreis nicht umfasst sind dabei die in Anhang 9 Ziffer 2 aufgezählten Kos-
tenpositionen. Die jeweils aktuelle Höhe des Leistungspreises sowie weitere Ein-
zelheiten diesbezüglich sind in Anhang 5 festgelegt. Im Falle einer Leistungspreis-
anpassung gemäß Ziffer 6.11 oder 6.12 wird Anhang 5 und Anhang 9 entspre-
chend angepasst. 

6.5 Der Leistungspreis wird jeweils bis zum Ablauf des 10. Werktages des Folgemo-
nats für den vorangegangenen Monat in Rechnung gestellt. 

Einsätze der Anlagen 

6.6 Kosten für Einsätze der Anlagen gemäß Ziffer 4.1 – 4.14 werden von TransnetBW 
erstattet. Weitere Einzelheiten dazu werden in Anhang 5 geregelt. 

6.7 Etwaige Kosten, die im Zusammenhang mit der Verstromung/Verwertung von 
Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen gemäß Ziffer 4.18 anfallen, 
werden der EnBW von der TransnetBW erstattet. Etwaige Erlöse, die ebenfalls ge-
mäß Ziffer 4.18 entstehen, werden an die TransnetBW weitergereicht. Die Kosten-
erstattungspflicht der TransnetBW sowie die Pflicht der EnBW zur Weitergabe der 
Erlöse gelten auch, soweit die Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstof-
fen erst nach Ende der vertraglich vereinbarten Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 12.1 
entsorgt oder anderweitig verwertet werden. Weitere Einzelheiten dazu werden 
in Anhang 5 geregelt. 

6.8 Die Ausgleichsenergiekosten, die im Netzreservebilanzkreis der EnBW anfallen, 
werden der EnBW von der TransnetBW auf Istkostenbasis erstattet. Erlöse aus 
Ausgleichsenergie werden an TransnetBW weitergereicht. Weitere Einzelheiten 
dazu werden in Anhang 5 geregelt. 

6.9 Kosten, die der EnBW in Erfüllung behördlicher Auflagen gemäß Ziffer 4.22 entste-
hen, werden der EnBW von der TransnetBW erstattet. Weitere Einzelheiten dazu 
werden in Anhang 5 geregelt. 

6.10 Die anfallenden Kosten werden jeweils zum Ablauf des 10. Werktages des Folge-
monats für den vorangegangenen Monat in Rechnung gestellt. 
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Leistungspreisanpassung 

6.11 Entsprechend der Ergebnisdokumentationen der BNetzA (BK8-23/4002-R und 
BK8-23/4002-R Marbach GT III solo; beigefügt als Anhang 5a) werden von dem 
gem. 6.4 von TransnetBW an EnBW zu zahlenden pauschalen Leistungspreis ab-
weichend sämtliche Tarifanpassungen beim Personalaufwand, die ab dem 
01.05.2024 erfolgt sind sowie die tatsächlich anfallenden Prämienerhöhungen bei 
der Maschinenversicherung ab dem 01.01.2024 bis zum Ende der Vertragslaufzeit 
bei der festzulegenden Höhe der Kostenerstattung im Ausweisungszeitraum stich-
tagsgenau berücksichtigt. Einzelheiten dazu sind in Anhang 5 und Anhang 9 gere-
gelt. 

Mit Ausnahme von Ziffer 6.11 und 6.12 werden die Vertragsparteien eine Anpas-
sung des Leistungspreises gemäß Ziffer 6.4 nur im Rahmen eines Anschlussvertra-
ges und nur dann vornehmen, wenn sich die Systemrelevanz aufgrund einer durch 
die BNetzA genehmigten erneuten Systemrelevanzausweisung verlängert. Dabei 
wird der Leistungspreis einer Prüfung in Abstimmung mit der BNetzA unterzogen. 

Bei Vorliegen einer durch die BNetzA genehmigten erneuten Systemrelevanzaus-
weisung ab dem 01.04.2025 wird bis zur erfolgten Abstimmung des neuen Leis-
tungspreises mit der BNetzA sowie der Bestimmung des Umfangs der Kostener-
stattung im Übrigen weiterhin der bis dahin in Anhang 5 enthaltene Leistungspreis 
als Abschlagszahlung entrichtet; im Umfang einer damit einhergehenden Ände-
rung des Leistungspreises erfolgt nach erfolgter Abstimmung bezüglich der Ab-
schlagszahlungen ein Ausgleich über die Istkostenabrechnung. 

Weitere Kostenerstattung 

6.12 Sofern und soweit durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt 
wird, dass zusätzliche Kosten als von dem Übertragungsnetzbetreiber nach den 
gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen dem Kraftwerksbetreiber zu er-
stattende Kosten anzusehen sind, stimmen die Vertragsparteien überein, dass 
diese Kosten Vertragsbestandteil sind. TransnetBW hat der EnBW die entspre-
chenden und plausibilisierten Kosten zu erstatten. 

Den Vertragsparteien ist bewusst, dass eine vorstehende rechtskräftige gerichtli-
che Entscheidung und damit eine Klarstellung zu erstattender Kosten erst nach 
Beendigung dieses Vertrages erfolgen könnte. Daher stimmen die Vertragspar-
teien überein, dass die vorstehenden Kostenerstattungspflichten der TransnetBW 
als Vertragsbestandteil gelten und ggf. nach Ablauf des Vertrages gemäß Zif-
fer 12.1 zu erfüllen sind. 

Opportunitätskosten 

6.13 Zur Abgeltung der gesetzlichen Ansprüche nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG zahlt 
TransnetBW an die EnBW die entsprechenden gesetzlichen Kapitalbindungskos-
ten. Die Höhe der Kapitalbindungskosten sowie weitere Einzelheiten diesbezüg-
lich sind in Anhang 5 festgelegt. 

6.14 Die Kapitalbindungskosten werden jeweils bis zum Ablauf des 10. Werktages des 
Folgemonats für den vorausgegangenen Monat in Rechnung gestellt. 
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Beginn der Kostenerstattung 

6.15 Zwischen der EnBW einerseits und der TransnetBW andererseits besteht Einig-
keit, dass die Erstattung aller Kostenpositionen nach § 13c Abs. 3 Nr. 1 bis 4 EnWG 
auf gesetzlicher Basis und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang erfolgen soll. 
Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben, gleich in welche Richtung, sollen 
daher nach dem Willen der Vertragsparteien ausgeschlossen sein. 

Rückerstattung investiver Vorteile 

6.16 Zur Abgeltung des gesetzlichen Anspruchs nach § 13c Abs. 4 S. 2 und 3 EnWG er-
stattet EnBW der TransnetBW nach endgültiger Stilllegung der Anlage etwaige 
Restwerte investiver Vorteile aus Erhaltungs- und/oder Betriebsbereitschaftsaus-
lagen. Die diesbezüglichen Einzelheiten sind in Anhang 5 und Anhang 5b festge-
legt. 

Rechnungsstellung und Fälligkeit 

6.17 Rechnungen an die TransnetBW sind unter den Anforderungen eines entsprechen-
den Nachweises i.S.d. Ziffer 6.22 an den zentralen Rechnungseingang der Trans-
netBW zu stellen: 

TransnetBW GmbH 
Zentraler Rechnungseingang 
Postfach 10 13 62 
70012 Stuttgart 

6.18 Als Nachweis genügt die Vorlage einer durch einen Dritten an die EnBW gestellten 
Rechnung bzw. der anderweitige Nachweis entsprechender Kosten. Für eigens von 
der EnBW erbrachte Leistungen genügen als Nachweis interne Verrechnungsbe-
lege. Sofern die TransnetBW ein berechtigtes Interesse an Nachweisen in einer an-
deren Form oder einem anderen Umfang hat, wird die EnBW sich bemühen, solche 
Nachweise zur Verfügung zu stellen, soweit dies für die EnBW nicht unzumutbar 
ist. 

6.19 Rechnungen sind binnen 30 Tagen nach Rechnungseingang fällig. 

6.20 Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der TransnetBW ist der Zahlungseingang 
bei EnBW maßgeblich. Bei verspätetem Zahlungseingang gelten die gesetzlichen 
Regelungen. 

6.21 Rechnungen sind ordnungsgemäß entsprechend der jeweils geltenden gesetzli-
chen Regeln des UStG auszustellen (§§14 UstG ff.). Alle abzurechnenden Beträge 
sind Netto-Beträge. Hinzu kommt die Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe. 

6.22 EnBW verpflichtet sich die Rechnungen inkl. Nachweise der Kosten der Erhaltung 
und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft umgehend TransnetBW zur Ver-
fügung zu stellen. Die Rechnungsbeträge müssen zweifelsfrei identifizier- und 
nachvollziehbar sein. Insbesondere muss eine nachvollziehbare Zuordnung zur je-
weiligen Fremdleistungsrechnung bereitgestellt werden. Im Rechnungsanhang 
befindet sich eine leistungsmonatsscharfe Aufteilung der angefallenen Aufwen-
dungen. Idealerweise geschieht dies über die Rechnungsnummer der 
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Fremdleistung sowie der EnBW-Rechnungsnummer. Bei innerbetrieblichen Leis-
tungen (IBLs) wird EnBW entsprechend bestätigen, dass es sich um zusätzliche 
Personalressourcen handelt, die nicht im Rahmen der Leistungspreisvergütung 
abgegolten werden. Des Weiteren wird eine zweifelsfreie Identifizierung des je-
weiligen netzreserverelevanten Standorts seitens EnBW auf der Rechnung ermög-
licht. TransnetBW und EnBW einigen sich je anstehendem Abschluss auf eine 
„Netzreserve-Quartalsabfrage“. Diese wird je Abschluss von TransnetBW an EnBW 
versendet und von EnBW ausgefüllt. Hierbei werden für alle offenen Positionen 
soweit wie möglich leistungszeitraumscharfe Schätzkosten inkl. Obligo seitens 
EnBW zur Verfügung gestellt. 

Stromsteuer und Energiesteuer 

6.23 Die Vertragspartner sind sich einig, dass TransnetBW in seiner Eigenschaft als 
stromsteuerlicher Erlaubnisinhaber nach § 4 Stromsteuergesetz (StromStG) die 
von EnBW erzeugte elektrische Energie unversteuert übernimmt. Hierfür stellt 
TransnetBW der EnBW den Versorgererlaubnisschein nach § 4 Abs. 2 StromStG 
zur Verfügung. EnBW ist für die stromsteuerliche und energiesteuerliche Eigen-
verbrauchsbesteuerung des Kraftwerksbetriebs verantwortlich. Energiesteuerli-
cher und stromsteuerlicher Verwender für beim Kraftwerkseinsatz verbrauchte 
Energieerzeugnisse und Strom ist die EnBW. EnBW ist damit der Entlastungsbe-
rechtigte gegenüber dem Hauptzollamt für beim Kraftwerksbetrieb eingesetzte 
Energieträger. Kostenerstattungen des Kraftwerksbetriebs für von EnBW einge-
setzte Brennstoffe und der Stromeigenbedarf stellen keine strom- und energie-
steuerlichen Lieferungen von Energieträgern und Strom von EnBW an Trans-
netBW dar. 

7. Bereitstellung von Informationen 

Die Vertragsparteien benennen in den Anhängen 7 und 8 Kontaktstellen, die an 
der Umsetzung des vorliegenden Vertrags beteiligt sind. 

8. Beachtung rechtlicher Vorschriften 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet die geltenden rechtlichen Vorschriften zu 
beachten. Dies gilt insbesondere für die Beachtung des Vergaberechts sowie des 
sonstigen Wettbewerbsrechts. EnBW behandelt bei Beschaffungsvorgängen die 
vertragsgegenständlichen Kraftwerksblöcke prozessablauftechnisch und organi-
satorisch nach denselben Maßstäben wie ihre im Markt befindlichen Kraftwerks-
anlagen. Insbesondere wird, wie auch bei im Markt befindlichen Kraftwerksanla-
gen, der zentrale Einkauf der EnBW in Anspruch genommen. 

9. Haftung 

Die Vertragsparteien haften einander nach den gesetzlichen Bestimmungen soweit 
in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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10. Änderung der Verhältnisse 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass sie bei wesentlichen Änderungen 
der wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Verhältnisse (inkl. regulatori-
scher Vorgaben) in Gespräche darüber eintreten werden, ob und gegebenenfalls 
auf welche Weise diese Änderungen eine Modifikation dieses Vertrages verlangen. 

11. Gerichtsstand 

Für Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag vereinba-
ren die Vertragsparteien als ausschließlichen Gerichtsstand Stuttgart. 

12. Vertragsdauer und –beendigung 

12.1 Der Vertrag tritt zum 01.04.2023, 00:00 Uhr, in Kraft. Der Vertrag hat eine Laufzeit 
bis zum Ablauf des 31.03.2025. Wenn die Anlage nach Ablauf der aktuellen Geneh-
migung der Ausweisung der Anlagen als systemrelevant Gegenstand einer erneu-
ten genehmigten Systemrelevanzausweisung ist, werden die Parteien den Vertrag 
im bisherigen Sinne bis zum Ende des von der erneuten genehmigten Systemrele-
vanzausweisung umfassten Zeitraums insbesondere unter Berücksichtigung der 
Ziffern 6.1 und 6.11 neu abschließen und ggf. eine Anpassung an geänderte Rah-
menbedingungen vornehmen. Eine Anpassung von Vertragsregelungen erfolgt mit 
Ausnahme der Ziffern 6.1 und 6.11 grundsätzlich nur bei Änderung der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen. 

12.2 Unter der Voraussetzung, dass eine Prüfung durch die TransnetBW in Abstimmung 
mit der BNetzA ergibt, dass die Anlagen auch nach Ablauf der diesem Vertrag zu-
grundeliegenden Genehmigung der Ausweisung als systemrelevant weiterhin sys-
temrelevant im Sinne des § 13b Abs. 2 Satz 2, Abs. 5 EnWG sind, wird die Trans-
netBW schnellstmöglich nach Inkrafttreten dieses Vertrages in Abstimmung mit 
der BNetzA, spätestens jedoch 13 Monate vor Ablauf der vorstehenden derzeitigen 
Ausweisung als systemrelevantes Kraftwerk, eine erneute Genehmigung der Aus-
weisung der Anlagen als systemrelevant beantragen. 

Diese Ziffer 12.2 gilt für den Fall, dass nur einzelne der vertragsgegenständlichen 
Anlagen zukünftig als systemrelevant ausgewiesen werden, nur für diese Anlagen 
entsprechend. 

12.3 Sollte TransnetBW in Erwägung ziehen, die Systemrelevanz erneut auszuweisen, 
wird sie der EnBW frühestmöglich, wenn möglich spätestens 13 Monate vor Ablauf 
des aktuellen Systemrelevanzzeitraums, diese Absicht in Textform (Schreiben 
oder E-Mail) mitteilen. Die Vertragsparteien werden in diesem Fall in Gespräche 
darüber eintreten, welche Voraussetzungen für eine erneute Betriebsbereitschaft 
zu erfüllen wären. 

13. Teilunwirksamkeit, Vertragslücken, Vertragsauslegung 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 

Netzreserve TransnetBW - EnBW 
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davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten 
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-
chend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

14. Schriftform 

Willenserklärungen, die diesen Vertrag ändern oder beenden, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit einer handschriftlichen Unterzeichnung oder einer qualifizierten 
elektronischen Signatur. 

15. Vertragsausfertigung 

Der Netzreservevertrag wird bei handschriftlicher Unterzeichnung doppelt ausge-
fertigt; jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. Bei Unterzeichnung mittels 
qualifizierter elektronischer Signatur wird der Netzreservevertrag digital ausge-
fertigt. Jeder Vertragspartner erhält uneingeschränkten Zugriff auf ein entspre-
chendes Dokument. Die Vertragsparteien stellen der BNetzA eine Kopie des Ver-
trages und eine weitere, untereinander abgestimmte Fassung des Vertrages zur 
Verfügung, welche um die Ihrer Ansicht nach bestehenden Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse von sich und Geschäftspartnern geschwärzt ist. 

Netzreserve TransnetBW - EnBW 
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16. Vertragsanhänge 

Die folgenden Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Vertrags und können in 
Abstimmung mit der BNetzA bei Bedarf angepasst werden: 

• Anhang 1: Herstellung der Betriebsbereitschaft 

• Anhang la): Bescheide der BNetczA betreffend die Genehmigung der 
Ausweisung der Systemrelevanz 2023-2025 und „Stilllegung GTII 
und DTIII" vom 11.11.2023 

• Anhang lb): Schreiben der BNetzA vom 07.02.2018 „Hinweis für die Übertra-
gungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach §13c Abs. 1 S. 1 Nr. 
11it. a EnWG" 

• Anhang lc): Schreiben der BNetzA vom 16.07.2021 „Hinweis bezüglich dem 
Umgang mit Opportunitätskosten nach §13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 
EnWG" und der zuletzt am 19.07.2023 aktualisierten Anlage 1 

• Anhang 2: Servicelevel 

• Anhang 3: Probestartkonzept 

• Anhang 4: Beschaffungskonzept 

• Anhang 5: Festlegung der Vergütung 

• Anhang Sa: Ergebnisdokumentation MAR 1/2 BKB-18/4005-R und BKB-
20/4004-R 

• Anhang Sb: Schreiben der BNetzA vom 03.04.2024 „Hinweis zur Rückerstattung 
des Restwerts investiver Vorteile nach§ 3c Abs. 2 Satz 2 und Satz 3, 
Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 EnWG" 

• Anhang 6: Einsatzanforderung 

• Anhang 7: Kontaktstellen EnBW 

• Anhang 8: Kontaktstellen TransnetBW 

• Anhang 9: Übersicht der EnBW zu Kostenbestandteilen 

17. Unterschriften 

Stuttgart, den...... ..... ......... ... ...... ... .... . Karlsruhe, den ....... ..... ...... ...... ................ ... 

Ne tzreserve Transne tBW - EnBW 
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Anhang 1: Wiederherstellung der Betriebsbereit schaft 

Zeitraum 01.04.2023 - 31.03.2025 (6. SRA) 

TR NSNETBW 

TRANSNETSW /OSLOERSTl!ASSE lS- 17 J70173STVTTGAIIT DATUM 
17/02/20Z3 

Aufforderung zur Herstellung der Betrfeb$bereitschaft der Netzre$erve-
kraftwerksblöcke Marbach II GT, III GT III DT, WAL 1, WAL 2, HLB S und 
HLB 6 der EnBW AG 

Sehr geehrter 

gemäß § 13b EnWG hat die TransnetBW am 19.09.2022 die Genehmigung der 
Ausweisung der SyS1emrelevanz für die in Tabelle 1 aufgeführten Kraftwerksblö-
cke, auf Basis der Ergebnisse derSystemanalysen 2020 und 2022, bis zum Ablauf 
des 31.03.2025 bei der Bundesnetzagentur erneut beantragt. 

Ti,bell• 1: Netuuervekr.aftwerlce En8WAG 

Oempllcraf\work 
Marbach ..,.Nt<bf 

Motbad, y 
GT 

MlMfallllp,o-
clukto 77,4 

Oampfkraf\werk 
Marbach am Nocb, 

Marbach 111 
GT (oolo) 

Mino,a16Ip,o-
clukto 115,0 

O.mpfkniftwork 
Marbach*"'Nec»r 

Ma.t..cll 111 
OT 

M"'°ral61p,o-
dukto 262,0 

Kref\w„k Wilhelm WAl.1 Steinkohle 96,0 

Kreftweric Walhelm WAl. 2 Stolnk<>hlo H8,0 

Knf1worl< Hoilbtonn HLB 5 St.fnkol'lle 125 

Knftworl< Hoilb<onn HlBI> Stalnlc<>hla 125 

Mit Schreiben vom 13.01.2023 wurden jeweils die Anträge für vorstehende Kraft-
werksblöcke beginnend ab dem 01.04.2023 bis zum Ablauf des 31 .03.2025 ge-
nehmigt. 

Da nach heutigem Rechtsrahmen für die Kraftwerrksblöcke Marbach II GT und 
Marbach III DT die immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen für einen Wei-
terbetrieb nach Ablauf des 31.12.2023 nicht mehr gegeben sind, steht die Sys-
temrelevanzgenehmigung für diese Anlagen unter der Bedingung, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb bis zum Ablauf des 
31.03.2025 vorliegen. Ist das nicht der Fall, kündigt die BNetzA im Genehmi-
gungsschreiben an, die Genehmigung für die betroffenen Kraftwerksblöcke zu 

IHRE ZEICHEN 

IHR SCHREIBE.N VOM 

T„mnetBW GmbH 
Pe~sttPlett 
Osloe, Streße 15- 17 
70173 Stungen 
Ponfech 10 1362 
70012 Stuttgan 
Germany 

Telefon +49 711 21858-0 
Te!ofa, +49 711 21858--4405 
uansnetbw.de 

GaschifufiihNnsr 
Dr. W8'fner Göu (\/Oflitnnder) 
Michael Je-,berger 
Dr. Rainer pflaum 

Vorsla.ende< dH 
Aufsichtsnt>: 
Dirk GUHwell 

Sill dM Gfl@l!JGhaft: 
Stuttgon 
Re9f&terg9richt SMt91rt 
H/18 N,, 740510 
Ust-ld-N, • OE 191008872 

BonkYO,b,ndu"9' 
B•d1n.Wvntombergi1che Bank 
B1n~lol121hl: 600 501 01 
JC:on1onu:mmer: \ 3 69 520 
SotAOEST600 
DE96 6005 0101 0001369520 

Bn Untftrnehrnen 
der En8W-Gruppa 

1/3 

Netzreserve TransnetBW/EnBW 



        

  
 

  

widerrufen. Der Widerruf soll erst vier Monate nach Wegfall der immissions-
schutuechtlichen Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb wirksam werden, um 
Ihnen Zeit zur Vorbereitung der etwaigen Betriebseinstellung einzuräumen. 

Für die von Ihnen benannten Einschränkungen für den Kraftwerksbetrieb der 
Kraftwerksblöcke Wa lheim 1 und Walheim 2 sowie Heilbronn 5 und Heilbronn 6, 
welche wir in unseren Anträgen berücksichtigt haben, sieht d ie Bundesnetzagen-
tur in ihren Genehmigungsschreiben keine besonderen Regelungen vor. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihnen gemäß § 1 Jb Absatz 5 EnWG d ie 
endgültige Stilllegung Ihrer Anlagen bis zum Ablauf des 31 .03.2025 verboten ist, 
sofern der Weiterbetrieb technisch und rechtl ich möglich Ist. Zudem sind Siege-
mä~ § 136 Absatz 5 EnWG verpflichtet, die Anlagen in einem Zustand zu erhal-
ten, der eine Anforderung zur weiteren Vorhaltung oder Wiederherstellung der 
Betriebsbereitschaft nach § 1 Jb Absatz 4 EnWG ermögl icht, soweit dies nicht 
technisch und rechtlich ausgeschlossen ist, 

Vor diesem Hintergrund fordern wir Sie hiermit gemäß § 136 Absatz 5 Satz 11 
EnWG auf, die Betriebsbereitschaft der in vorstehender Tabelle 1 aufgeführten 
Anlagen im Rahmen des technisch und rechtlich Mög lichen weiter vonuhatten 
respektive wiederherzustellen. 

Insbesondere im Hinblick auf die potenziell bevorstehende, personalbedingte 
Nichtverfügbarkeit von Walheim 1 und 2 möchten wir Sie darum anhalten, alle 
Möglichkeiten für einen Weiterbetrieb mit qualifiziertem Personal zu prüfen und 
zu veranlassen. In Ihrem Schreiben vom 06.02.2023 zum Status der disponiblen 
Erzeugungsanlagen der EnBW AG in Baden-Wümemberg informierten Sie uns 
über den voraussichtlich mehrmonatigen Ausfall von Heilbronn Block 7. In Ge-
sprächen teilten Sie uns zudem mit, dass möglicherweise Personal von diesem 
Block temporär fü r die Blöcke Wa lheim 1 und 2 eingesetzt werden könnte. Im 
Rahmen Ihrer Prüfung der Optionen bitten wir Sie diesbezüglich um schnellst, 
mögliche Rückme ldung. Zudem möchten wir Sie dazu anhalten, die im Schreiben 
erläuterten Fachgespräche mit Behörden und Politik für einen Weiterbetrieb von 
Marbach II GT und III DT über den 31 .12.2023 hinaus fortzuführen . Wir un1erstüt­
zen Sie dabei ausdrücklich und bitten darum, im weiteren Verlauf aktiv eingebun-
den zu werden. 

Die.Setriebsbereitschaft der Anlagen ist fü r die TransnetBW gegeben, wenn die 
folgenden Mög lichkeiten bestehen: 

Die Möglichkeit zur Einsat:zanforderung rund um die Uhr, d.h. 24 Stun• 
den an 7 Tagen die Woche. 
Die Möglichkeit zum durchgängigen Dauerbetrieb über jeweils 240 
Stunden bei Maximallast. Sofern der 240 Sunden-Dauerbetrieb bei Ma• 
ximallast technisch oder rechtlich unmöglich ist, die Möglichkeit zum 
maximal umsetzbaren Dauerbetrieb. 

Die geforderte Betriebsbereitschaft bedingt folgendes: 

Technischer Zustand der Anlagen, der einen durchgängigen Dauerbe-
trieb wie oben angegeben ermögl icht. 
Vorhandensein sämtlicher für den oben angegebenen Einsatz erforder• 
licher Brenn-, Hilfs- und Betriebsstoffe im für den unmittelbaren Einsatz 
erforderlichen Zustand. 

NSNETBW 
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TR/\NSNET BW 

Nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften des EnWG sowie der NetzResV 
werden die Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft durch die Trans-
netBW erstattet. 

Bitte informieren Sie uns über die Dauer, Zeitpunkt und Kosten erforderlicher 
Maßnahmen, welche zur Herstellung der Betriebsbereitschaft unabdingbar sind. 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Einordnung d er Maßnahmen 
~emäß dem .4 Stufen-Modell" auf Basis des Hinweispapiers . Hinweis für die 
Ubertragungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der Herstel-
lung der Betriebsbereitschaft nach §13c Absatz 1 Satz 1 Nummer, 1 lit, a EnWG" 
der Bundesnetzagenturvom 07.02.2018. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

J/3 
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En!BW 
Eniergi~ Bad@n-Würu~mberg AG 

EnBWEMr~ 8.adM•Wi.irttem M rg AD --En!3W 
Ourtac:her-Allee 93 
76131 ~adsruh• - www.~nbw.com 

70173 Sluttgari 

Erforderlic::he MaßnähMen ,ur 1Her stellun9 und Vorhaltung der Betr-iebsbereit- 1/4.. Juni 2023 
schaft der Natzreservekraftwerksblöcke MAR GT 11, GT III und DT III. WAL 1/2 so-
wie HLB 5/6 der EnBW AG 

Sehr geehrter 

wir nehmen Bezug aUJf Ihr Schreiben vom 17.02.2023, in dem Sie uns gern.§ 13b 
Absatz 5 EnWG aufgeforder t haben, d ie Bet riebsbereitschaft der Anlagen MAR GT 
II, GT III und DT III, WAL 1/2 sowie HLB 5/6 der EnBW AG für den Zeit raum 
01 .04.2023 bis 31.03.2025 im Rahmen des technisch und rechtlich Möglichen wei-
ter vorzuhalten bzw. w iederherzustellen. 

Dabei schränken Sie zurecht eir,, dass nach heutigem Rechtsrahmen für die Kraft-
werksblöcke MAR GT II und DT III die immissionsschutzr echtlichen Voraussetzun-
gen für einen Weiterbetrieb nach Ablauf des 31.12.2023 nicht mehr gegeben sind. 
Die Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz für diese Anlagen steht da-
her unter Ciler Bedingung, Cila;,s clie rechtlichen Voraussetzungen für einen Weiter-
betrieb bis zum Ablauf des 31.03.2025 vorliegen. Ist d.as nicht der Fal l, hat o:lie 
BNetzA angekündigt, die Genehmigung für die betroffenen Kraftwerksblöcke zu 
widerrufen. 

Wir verweisen an dieser Stelle auf unser Schreiben vom 31.03.2023, in welchem 
wir bereits ausführl ich zu den Aspekten Personalverfügliar keit insbesondere bei 
WAL 1/2, technische Restriktionen bei f-lLB 5/6 und WAL 1/2 sowie Genehmi-
gungssituation MAR 11/ 111 und die daraus resu ltierenden Konsequenzen auf den Sit2 d4:!!t Gesellschaft: Karls.t'uhe 

Amtsgericht Mannh•im Anlagenbetrieb ausgeführt. haben. Wie dort angekündigt , wollen wir Ihnen im Rah- HRB Nr. 107956 
men dieses Schr eibens die von Ihnen erbetenen Informationen über Dauer, Zeit- Steuer-Nr". 35001 /01075 

punkt und Kosten erforderlicher Maßnahmen mr Wiederherstellung der Betriebs- Vorsitundet des Aufsichtsrats! 
Lutz F~ldmal'lnbereitschaft unter den nachfolgenden, bekannten Restriktionen darlegen: 
Vorstand'. 
Andreas Sch~ll IVorsiU~nderl 
Dirk Gusew~l 

Colen~ Ruc:k~rt-Hennen 
1 / 7 Or_G~g Sta Mälll!lop6L1lM 
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nBW 
En@rgi@ Bade11-Württember9 AG 

--En!3W 
• Fokus flir WAL 1/2 au f den Zeitraum bis Mitte 2024 
• Betrieb WAL 1/2 ab Juli 2023 bis zum Start der Wieder inbetriebna hme 

HLB 7 (hierüber informiereri wi r rioch ] riach der schaderisbedingteri Nich t-
verfügbarkeit im Zweisc hichtbetrieb vori Montag bis Freitag 

• Fokus bei MAR II und DT III au f den Zei traum bis Dez. 2023 
• Betrieb der Anlagen in Marbach im Rahmen des bekannten Serviceleve ls 

Maßnahmen zu r Herstellung der Betr iebsberei tschaft: 
Bei Berücksi chtigung der genannten Restrikt ionen sind zur weiteren Vorhaltung 
bzw. Wiederhers tellung der Betriebsbereitschaft mindestens die in den Anhängen 
1 bis 3 au fgelisteten Maßnahmen einzu leiten. Fü r die Umsetzu ng dieser Mail nah-
men planen wir Anlagenr evisionen im 3. Quartal 2023 du rchzuführen . Die genauen 
Zeitpunkte sowie die jeweil ige Dauer der Maßnahmenumsetzungeri werden wir 
Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mi tteilen. Die mi t der Durchführu ng der vor -
steherid erwähnten Maßnahmen zu erwa rtenden Kosten haben einem Gesamtum-
fang von ca. 16,7 Mio. € . Wir weisen vorsorglich darau f hin, dass die der Da rstel -
lu rig zugrunde gelegten Daten den Charakter substantiierter Schätzwerte haben 
und dementsprechend eine gewisse Prognoseunsicherhei t beinhalten. 

Insbesondere mögliche Schäden oder zusätzlich erforderl iche Aktivitäten , die erst 
riach der Erstellung dieses Schreibens bzw. 1m Rahmen der eingeleite ten Maß-
nahmeri befundet oder erkann t werden könri teri, sind dar in ri icht enthal ten. Sofern 
also wei tere, ak tuell noch nicht absehbare und zu r Vorha l tung bzw. zu r Herstel -
lurig der Betr iebsbereitschaft erforderliche Tätigkeiten notweridig sind , werden 
wir diese nach vo rheriger Absprache mit Ihrem Haus ebenfalls einleiten. 

Wir weisen Sie in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir gegenwärtig bis auf 
die Kraftwerksblöcke Heilbronn Block 5 u rid 6 keine unterzeichneten Netzreserve-
vert räge vorliegen haben und somi t unabhängig von der weiteren Entwickl ung des 
künftigeri Abschlusses von Netzreserveverträgen praktisch gezwungen sind, für 
die Planung und Durchfüh r urig etwa iger Maßriahmen ariden Kraftwerksblöcken 
alle kosten relevanten Arinahmen bereits vor Veranlassung dieser Maßnahmen zu 
treffen und dies später grundsätzl ich nicht mehr rückho lbar ist. 

Wir verstehen Ihre Aufforderung zur Au frechterhal tung der Betriebsbereitschaft 
daher als unabhängig von etwaigen späteren vertraglichen Regelu ngen bereits 
jetzt als rechtsverbindlich i.S.d. gesetzlichen Regelungen des§ 13b Abs. [5] Im Zu-
sammenspie l mi t § 13c Abs. (3] EnWG. Eine insoweit abweicheride spätere ver -
tragliche Regelung kommt damit nach unserem Verstäridn is nicht mehr in Be-
tracht bzw. wü rde eine selbständige vert ragl iche Kostenregelung erforderlich ma-
chen, über die alle bereits ausge lösten Kosten au fzu fangen wären. 

Unbenommen davon berücksichtigen wir die Ausfüh rungen in dem Hinweispapier 
der BNetzAvom 07 02.2018 _Hinweis für die Übertragungsnetzbet reiber bezüg l ich 
dem Umgang mit den Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft riach §13c 
Abs. [1 bzw. 3] EnWG" [4 Stuferi-Modelll und gehen dabei auf Grundlage der aktu-
ell gelebteri Praxis zu diesem Punkt davon aus, dass die in dem Hinwe1spap1er ge-
forderte Verfahrensweise alle Beteiligten auch bereits ohne netzreservevert ragl1-
che Fixierung bindet. 
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EnBW 
Enorgi• B•d•~-Wür tt•mborg AG 

--En!3W 
Wir halten insoweit fest, dass Wiederherstellungsmaßnahmen, für die eine Über-
prüfung durch Sie oder einen durch Sie beauftra gten Dritten festgelegt wurden, 
mith in alle Maßnahmen, deren Kosten 10 T Euro über-schreiten, durch uns erst 
nach lt.rer hinweispap1erkonformen verbmdlichen Bestät igung ausgelöst werden. 
Wir verstehe n dies a ls von der BNetzA veranlasste, auch von Ihnen akzeptierte 
Konkretisierung der gesetzhcnen Verpflichtung zur Bere1tschaftsvorhaltu ng naeh 
§ 13b Abs. [5) 1.V.m. § 1:lc Abs. [31 EnWG und bitten um entsprechende Berück­
sichtigung.. 

Wir erinnern außerdem dar an. dass wir die aufgeführten Maßnahmen aufgrund 
unserer ausgewiesenen, umfassenden Erfahrungen im Betrieb von Kraftwerken 
zur Sicherstellung der Verfüghar ke1t für notwendig i.S.d. § 13c Abs. 11 bzw. 3) 
EnWG erachlen sowie cieren Dauer , Zeitpunkt und Kosten größtente ils nicht oder 
nur sehr bedingt von uns beeinflussbar sind und q ual1l121erie Schätzun9en dar-
stellen. sich praktische Abweichungen aher ergeben könnten. Die genannten 
Maßnahmen haben wir bereits mit dem TÜV-Süd diskut iert. Der entsprechende 
Freigabeprozess wurde bereits init11ert. 

Für die Durchführung der beschriebenen Maßnahmen im Zusammenhang mi t der 
Herstellung und Vorhaltung der Betriebsbereitsch aft fordern wir Sie nierm,t gern. 
§ 13c Abs. [4) EnWG zur Zahlung der Erhaltungs- und der Betriebsberei tscha fts-
auslagen nach § 13c Abs_ [31 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 EnWG auf 

Br enn- Hilfs- und Betriebssto ffe sowie Personal, 

Die zur Vorhallun9 der Be triebsbereitschaft erfo rderlichen Mindestmengen an 
Br enn- . Hilfs- und Betriebssto ffen s.tellen wir bereit. Das zur Vor haltung der Be-
triebsberei tschaft erforderlich•e Personal stellen wir nach Können umJ Vermögen 
im Ra hmen der beka nnten Restriktionen bereit. 

Zum Ende des Netzreservebetriebs von WAL 1/2 in 2024 ld.h. vor Beginn der Wie-
derinbetr iebnahme von HLB 7) s.il'ld die Vorräte an Brenn- , Hi lfs- und Betriebs-
stoffen auf das technische Mindestniveau zu reduz:ieren. Wi r wer den uns dazu 
noch mit Ihrem Ha us a bs tim men. 

Bei wei teren Fragen stehen wi r I hnen sehr gerne zur Ver fügung. 

Freu ndliche Grüße 

EnBW Energ ie Baden-Wü rttemberg AG 
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EnBW 
fn@rgi@ Baden•Württemberg AG 

--En!3W 
Anhang 1 

Erforderliche Maßnahmen und deren voraussichtliche 1-<osten zur Vorhaltung bzw. Wieder-
herstellung der Betnebsbere1tschaft von MAR 11/111 1m Zeitraum 0 1.0t..2023-31.03.2025: 

Ggf. we,tere erforderliche Tät1gke1ten zur Vorhaltung bzw. Wiederherstellung der Betnebs-
bere1tschaft, die heute noch nicht absehbar sind. werden 1n Abstimmung mit T ransnetBW 
ebenfalls durch EnBW eingeleitet. 
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EnBW 
E:ntrgit 83den„w ürttemberg AG 

--En!3W 
Anhang 2 

Erforderliche Maßnahmen und deren vorauss1chtl1che Kosten zurVorhaltung bzw. Wieder-
herstellung der Betriebsbereitschaft von WAL 1/2 Im Zeitraum 01 .04.2023-31.03.2025: 

Ggf. weitere erforderliche Tät1gke1ten zur Vorhaltung bzw. Wiederherstellung der Betr1ebs-
bere1tschah, d,e heute noch nicht absehbar sind, werden in Abstimmung mit TransnetBW 
ebenfalls durch EnBW eingeleitet. 
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Anhang 3 

Erforderliche Maßnahmen und deren voraussichtliche Kosten zurVorhaltung bzw. Wieder-
herstellung der Betr,ebsbere,tschah von HLB 5/6 im Zeitraum 01.04.2023-31.03.2025: 
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EnBW 
E:neirgiie Baden-Würuemboerg AG 
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Ggf. wei tere erforderl iche Tätigkeiten zur Vorhalt t1ng bzw. Wiederherstellung der 
Betriebsbere itschafl , die heute noch nicht absehbar sind. werden in Abst immung 
mit Tra nsnetBW ebe nfa lls dur ch IEnBW e in91eleitet_ 
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Anhang la: Bescheide der BNetzA betreffend der Genehmigung und Teilaufhebung der 
Ausweisung der Systemrelevanz der Kraftwerksblöcke Marbach GT II, GT III+ 
DT III 

Zeitraum 01.04.2023 - 31.03.2025 (6. SRA) 

• Bundesnetzagentur 

84.l"ldosnotza,gOnllur I PoslfDCh 80 01 1 53105 Bonn 

Zustellung gegen Empfangsbekenntnis 

TransnetBW GmbH 
Herr-
Heilb . -
70173 Stuttgart 

Nur per E-Mail: s.zeltner@transnetbw.de 

IIYZeichen, Ihre Nactvicht vom Mein Zeichen, meine Nachricht Y0ffl • 0228 Bonn 
4.14.03.02/22-016 14-5789 13.01.2022 

oder 14-0 

Genehmigungsbescheid der Bundesnetzagentur gemäß § 13b Abs. 5 EnWG zur Systemre-

levanzausweisung der Kraftwerksblöcke II GT, III GT, III DT am Standort Marbach 

In dem Verwaltungsverfahren 

gegenüber der 

TransnetBW GmbH, Heilbronner Str. 51-55, 70191 Stuttgart, vertreten durch die 
Geschäftsführung 

- Antragstellerin -

unter Beteiligung 

der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart, vertreten 
durch die Geschäftsführung 

- Beigeladene -

wegen 

•••dts,netngentur Nr Telef,H8om E-Mail litteneue&.nlw,biindul\gbeunten! 
Dnlrizitä.Gn,T~tiol\. 022814-8872 pmuteletlbne.tao.dr l!lund6blloeWadrn 
fl'ml incl Ei!.nlblhrlm lntrrnrt DL lklnd~tum- fiülr llq;Nuburg 

tlttp://www~U,lflt l'lt._. .• IIC: Mtlb:0Ul1SO 
""'6fdetlW. IOl'WI IBAN: OCOl 150000000075001007 

SlU)loM ·-· • 0221 14-0 

O;attts(:hutzh~s: 
Da Schutt lflrer Olllter,i!.t--.ichtig. Nillere lnfoJmdione,, :um u.ng:1rwrrit pmoM!Welo.geftefl Dltm irl der 8rtetl-Ak.&lner!Wde 0atensdlutr~IVfhttps://-..~"lfft-
tw.de/OatM~hutr~SolltelhnmeinAbn,ldrr O;a1en1d1U'lz~nidttm6t:lichi-eir,, bnnlhnen dee,1uchS1 Tmformubermitleltwetdffl.. 
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des Antrags auf Genehmigung der Systemrelevanzausweisung der drei Kraftwerksblöcke II GT 

(BNA 0647), III GT (BNA 0648), III DT (BNA 0649) am Kraftwerksstandort Marbach 

hat die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn. gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten Klaus Müller, am 

12.01 .2023 entschieden: 

1. Der Antrag der Antragstellerin auf Genehmigung der Ausweisungen der Kraftwerksblöcke 11 GT 

(BNA0647), III GT (BNA0648) und III DT (BNA 0649) als systemrelevant im Sinne von § 13b 

Abs. 2 EnWG wird vom 01.04.2023 bis zum 31 .03.2025 genehmigt. 

2. Hinsichtlich der Anlagen II GT (BNA0647) und III DT (BNA 0649) bleibt der Widerruf der Ge-
nehmigung vorbehalten. Der Widerruf darf erst nach dem Ablauf von vier Monaten nach Wegfall 

der Voraussetzung für einen immissionsschutzrechtlich zuläss igen Betrieb wirksam werden. 

Gründe: 
L 

Am Kraftwerksstandort in Marbach betreibt die Beigeladene drei mit Mineralöl befeuerte Anlagen. 

Es handelt sich um den Block II GT mit einer Nennleistung von 77,4 MN , Block III GT mit 85 MW 

sowie Block III DT mit 262 MN. Die drei Anlagen sind seit dem Jahr 2013 Teil der Netzreserve. 

Der aktuelle Genehmigungszeitraum der Systemre levanzausweisung für die Anlagen endet am 

31.03.2023. Mit Schreiben vom 19.09.2022, eingegangen bei der Bundesnetzagentur am selben 

Tag , erklärte die Antragstel lerin, die Systemrelevanz der An lagen bestehe auch nach Ablauf des 

31.03.2023 fort und beantragte bei der Bundesnetzagentur, die Systemrelevanzausweisung bis 

zum 31 .03.2025 zu genehmigen. Die Antragstellerin begründete ihre Systemrelevanzausweisung 
damit, dass die Kraftwerksblöcke jeweils in der bedarfsdimensionierenden Stunde des Betrach-

tungszeitraums 2024/2025 gemäß der Systemanalyse 2020 sowie des Betrachtungszeitraums 

2023/2024 gemäß der Systemanalyse 2022 zum Red ispatch angefordert werden . 

Die Bundesnetzagentur leitete auf diesen Antrag hin das vorliegende Verwaltungsverfahren nach 
§ 66 Abs. 1 EnWG ein. 

Mit Schreiben vom 12.10.2022 gab die Bundesnetzagentur der Beigeladenen Gelegenheit zur 

Ste llungnahme. Mit Antwortschreiben vom 04.11 .2022 tei lte sie mit, im Jahr 2013 gegenüber der 

zuständigen Immissionsschutzbehörde, dem Regierungspräsidium Stuttgart, eine Stilllegungser-

klärung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz hinsichtlich der mineralölbefeuerten Anlagen 

II GT und III DT abgegeben zu haben, welche zum Wegfall der Betriebsgenehmigung nach Ablauf 
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des 31 .1 2.2023 führe. Der Weiterbetrieb von Block II I GT Ober den 31.12.2023 hinaus sei immis-

sionsschutzrechtlich zu lässig. Die Beigeladene wies darauf hin, dass auch ein Weiterbetrieb der 

Blöcke II GT und III DT Ober den 31 .1 2.2023 für einen befristeten Zeitraum rechtlich mög lich sei, 

wenn die Bundesregierung eine entsprechende Verordnung nach§ 1 Abs. 1 Nr. 5 Energiesiche-

rungsgesetz (EnSiG) erließe. In personeller Hinsicht und nach Maßgabe des aktuell bekannten 

technischen Zustands sei ein Weiterbetrieb der Blöcke II GT und III DT über den 31 .12.2023 hin-

aus darstellbar. Dasselbe gelte für den Weiterbetrieb von Block III GT. 

Wegen weitere Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 
Dem Antrag auf Genehmigung der Systemrelevanzausweisung der Kraftwerksblöcke II GT, 111 GT 

und III DT am Kraftwerksstandort Marbach, beginnend ab dem 01.04.2023 bis zum Ablauf des 

31.03.2025, ist stattzugeben . Der zulässige Antrag ist auch begründet, da die Genehmigungsvo-

raussetzungen der §§ 13b Abs. 5 S. 4, 13b Abs. 2 S. 2 EnWG vorliegen. 

1. 
Die Kraftwerksblöcke sind systemrelevant im Sinne von § 13b Abs. 2 S. 2 EnWG, da der Wegfall 

der Erzeugungsleistung der Anlagen infolge der aktuellen, am 31 .03.2023 ablaufenden Genehmi-

gung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer nicht unerheblichen Gefährdung oder Störung 

der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems führt und diese Gefähr-

dung nicht durch andere angemessene Maßnahmen beseitigt werden kann. 

a) 
Die Voraussetzung einer nicht unerheblichen Gefährdung für die Sicherheit oder Zuverlässigkeit 

des Elektrizitätsversorgungssystems infolge des Wegfalls des Still legungsverbots ist gegeben, da 

ohne die Verfügbarkeit der Anlagen in besonderen Netzsituationen zu besorgen ist, dass die Netz-

stabilität durch die ÜNB nicht im erforderlichen Maße gewährleistet werden kann. Dies stellt eine 

Gefährdung der Systemsicherheit gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 NetzResV dar. Vorliegend konnte die 

Antragstellerin darlegen, dass sich infolge des Wegfalls der drei genannten Blöcke die Redis-

patch-Leistung verringert, die zur Beherrschung der besonders kritischen Netzsituation notwendig 

ist und in der Folge der Bedarf an Redispatch-Leistung aus dem Ausland entsprechend ansteigt. 

Vor dem Hintergrund, dass die Übertragungsnetzbetreiber keine rechtliche Zugriffsmöglichkeit auf 

Kraftwerksbetreiber im Ausland haben, um diese zur Aufrechterhaltung des sicheren Netzbetriebs 

heranzuziehen, wird in der Verringerung des gesicherten Redispatch-Potentials und der Abhän-

gigkeit eine Gefährdung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 

gesehen. 

In den Systemanalysen der ÜNB aus den Jahren 2020 und 2022 wurden die Blöcke II GT und III 
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DT in den re levanten Betrachtungszeiträumen vom 01 .04.2023 bis zum 31.03.2024 sowie vom 

01.04.2024 bis zum 31 .03.2025 aufgrund des Wegfa lls der immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migung nicht mehr berücksichtigt. Gleichwohl kann die Antragstellerin die Systemrelevanz anhand 

der genannten Systemanalysen begründen. Sie hat auf Grundlage der Systemanalysen vier Sen-

sitivitätsberechnungen durchgeführt, in welchen sie die Kraftwerksblöcke als verfügbar angenom-

men hat. Die Berechnungen zeigen, dass diese Anlagen in den kritischen Netznutzungssituatio-

nen zum Redispatch eingesetzt werden. 

Zur Begründung der Systemrelevanz der Anlage 111 GT bedurfte es keiner Sensitivitätsberechnun-

gen. Diese Anlage wird sowohl in den Systemanalysen 2020 für den Betrachtungszeitraum 

2024/2025 als auch in den Systemanalysen 2022 für den Betrachtungszeitraum 2023/2024 als 

verfügbar angenommen und in der besonders kritischen Netzsituation von den ÜNB zum Redis-

patch eingesetzt. 

Unabhängig von den obigen Berechnungen würde die Nichtverfügbarke it der drei mit Mineralöl 

befeuerten An langen im Hinblick auf die gegenwärtigen Unsicherheiten hinsichtlich der Erdgas-

versorgung in Deutschland und Europa eine Gefahr für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des 

Energieversorgungssystems während des Winterhalbjahres 2023/2024 darstellen. Aus Vorsorge-

gesichtspunkten ist es gerechtfertigt , die Stilllegung von konventionellen, nicht-erdgasbefeuerten 

Anlagen der Netzreserve noch so lange hinauszuzögern , bis sich ein deutlicheres Bild ergibt, ob 

und inwieweit auch noch im Winter 2023/2024 mit mög lichen Nichtverfügbarkeiten von Erdgas-

kraftwerken gerechnet werden muss. 

b) 
Zutreffend geht die Antragstel lerin davon aus, dass die Stilllegung der drei Blöcke mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit zu einer nicht unerheblichen Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder 

Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems führen würde . § 13b Abs. 2 S. 2 EnWG ver-

langt nicht, dass ein als sicher feststehender Kausalzusammenhang zwischen der stilllegungsbe-

dingten Nichtverfügbarkeit der An lagen und der Beeinträchtigung des sicheren und zuverlässigen 

Betriebs des Übertragungsnetzes vorl iegen muss. Es reicht vielmehr aus, dass die Nichtverfüg­

barkeit mit hinreichender Wahrschein lichkeit zu einer Beeinträchtigung des sicheren und zuver-

lässigen Netzbetriebs führt. An die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sind dabei umso ge-

ringere Anforderungen zu stellen, je größer der zu erwartende Schaden und je ranghöher das vom 

Gesetz geschützte Schutzgut sind. Im Fall eines unkontrollierten weiträumigen Netzzusammen-

bruchs und aufgrund des benötigten Zeitraums zur Wiederherstellung der Elektrizitätsversorgung 

ist zu erwarten, dass Leben und Gesundheit einer Vielzahl an Menschen beeinträchtigt wird . 
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2. 
Die Genehmigung der Systemrelevanzausweisung für die Blöcke II GT und III DT ergeht jeweils 
unter dem Vorbeha lt des Widerrufs. Die Genehmigungsentscheidung kann gemäß § 13b Abs. 5 

S.5 EnWG mit einer Nebenbestimmung verbunden werden. 

Der Umstand , dass nach Ablauf des 31 .12.2023 die immissionsschutzrechtliche Betriebsgeneh-
migung für die Kraftwerksblöcke Blöcke II GT und II I DT wegfällt, hat keinen Einfluss auf die Sys-

temrelevanz der An lagen bis zum 31.03.2025. Nach jetzigem Stand wäre es infolge des Wegfalls 

der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach Ablauf des 31.12.2023 allerdings rechtswid-

rig, die Anlagen weiter zu betreiben . Jedoch besteht die Mög lichkeit, dass vor dem Wegfall der 

Betriebsgenehmigung noch Voraussetzungen geschaffen werden, um einen rechtmäßigen Wei-
terbetrieb der beiden Anlagen bis zum Ablauf des beantragten Ausweisungszeitraums trotz Weg-

fa lls der immissionsschutzrechtlichen Betriebsgenehmigung zu ermöglichen, insbesondere durch 

den Erlass einer Verordnung nach § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EnSiG. 

Fehlt es hingegen nach Ablauf des 31.12.2023 an den Voraussetzungen für einen rechtmäßigen 

Weiterbetrieb der Anlagen zum Redispatch, besteht ein öffentliches Interesse, den Genehmi-

gungsbescheid zu widerrufen. In diesem Fall muss die Verpfl ichtung des Anlagenbetreibers, ins-

besondere zur Erhaltung der Anlagen und zu ihrer Betriebsbereitschaftshaltung durch die Aus-

übung des Widerrufsrechts entfallen, da durch die mit diesen Verpflichtungen korrespondieren 
Erstattungsansprüche des Kraftwerkbetreibers gemäß § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 1, 2 und 4 EnWG 

netzentgeltrelevante Kosten entstünden , ohne dass sich hierdurch die Versorgungssicherheit ver-

besserte. 

Ein etwaiger Widerruf der Genehmigung für die Blöcke 11 GT und 11 1 DT darf erst nach dem Ablauf 

von vier Monaten , gerechnet ab dem Wegfall der immissionsschutzrechtlichen Voraussetzung für 

einen rechtmäßigen Betrieb, wirksam werden. Die Bundesnetzagentur berücksichtigt bei dieser 

Entscheidung die Unsicherheit für den Anlagenbetreiber, ob die rechtl ichen Voraussetzungen für 

einen Weiterbetrieb rechtzeitig vor dem 31 .12.2023 vorliegen . Durch die Gewährung der 
viermonatigen Frist ist es der Beigeladenen mög lich, die Betriebseinstellung der Anlage 

vorzubereiten, etwa die Künd igung der Arbeitsverträge. 

3. 
Ein Ermessen kommt der Bundesnetzagentur hinsichtlich der Genehmigungsentscheidung nicht 

zu , da gemäß§ 13b Abs. 5 Satz 4 EnWG der Antrag auf Genehmigung der Systemrelevanzaus-

weisung zu genehmigen ist, wenn die betreffende Anlage systemrelevant ist. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde zulässig . Sie ist binnen einer mit der Zustellung 
der Entscheidung beginnenden Frist von einem Monat bei der Bundesnetzagentur fü r Elektrizität, 

Gas, Telekommunikation , Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) 

einzureichen. Zur Fri stwahrung genügt jedoch, wenn die Beschwerde innerhalb dieser Frist bei 
dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift : Cecilienallee 3, 

40474 Düsse ldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist fü r die Beschwerdebeg ründung beträgt einen Monat. 

Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der 
Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die 

Erklärung enthalten, inwieweit diese Entscheidung angefochten und ihre Abänderung oder 

Aufhebung beantragt wird. Ferner muss sie die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich 

die Beschwerde stützt. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen 
Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 13.01 .2023 

Dr. Franziska Adamek 

(Leiterin Referat Versorgungssicherheit St rom) 
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Bundesnetzagentur 
Kopie 

Bundesnetzagentur \ Postfach 80 01 \ 53105 Bonn 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

11!!111 
70567 Stuttgart 

Ihr Zeichen, lhre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom ~ 0228 Bonn 
626n 4.14.03.02/22-01 6#4 14-5676 

OQer 14-0 

Stilllegung der Kraftwerksblöcke GTII u. DTIII am St~ndort Marbach 

Sehr geehrter 

vielen Dank für den Austausch am 27.10.2023. 

Mit Ablauf des 31.12.2023 besteht das Stilllegungsverbot (§ 13b Abs. 5 EnWG) für die 
Kraftwerksblöcke GTII und DTIII am Standort Marbach (im Folgenden: Blöcke GTII u. DTIII) nicht 
mehr fort. Die Blöcke GTII u. DTIII dürfen dann aufgrund der fehlenden 
immissionsschutzrechtlichen Betriebsgenehmigung zum 01.01.2024 stillgelegt werden. Mit dem 
Wegfall des Stilllegungsverbots entfällt auch der Vergütungsanspruch nach § 13c Abs. 3 S. 1 
EnWG. 

Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde: 

Die Blöcke GTII u. DTIII wurden durch den Genehmigungsbescheid der Bundesnetzagentur vom 
13.01.2023 erneut als systemrelevant bis zum 31.03.2025 genehmigt. 

Der Genehmigungsbescheid der Systemrelevanzausweisung bewirkt für sich allein betrachtet 
kein Stilllegungsverbot und ist daher nicht mit einem Stilllegungsverbot gleichzusetzen. 
Kumulative Voraussetzungen für das Stilllegungsverbot nach § 13b Abs. 5 S. 1 EnWG sind: (1) 
das Vorliegen einer Mindestnennleistung von 2:50 MW, (2) die Ausweisung der Anlage durch die 
Übertragungsnetzbetreiber als systemrelevant, (3) eine genehmigte Systemrelevanzausweisung 
(durch die Bundesnetzagentur) sowie (4) die technische und rechtliche Möglichkeit des 
Weiterbetriebes. 

Eine rechtliche Unmöglichkeit liegt dann vor, wenn die gesetzlichen und genehmigungsrechtlichen 
Anforderungen an den Betrieb der Anlage nicht erfüllt sind. Ab dem 01.01.2024 besteht eine 

8undes:netzagentt.1r für Telefax Bonn E•Mail Bitte neue Bankverbtndung beachten! 
Elektrizität, Gas, Tetekommunikation, 0228 14-8872 poststelle@bnetzade Bundeskasse Weiden 
Post und Eisenbahnen Internet OL Bundesbank - Filiale Regensburg 

tlttp://WI.WJ.bundesnetzagentur.de BIC: MARKOEF1750 
Behördensitz: Bonn IBAN; OE06 7500 0000 0075 0010 07 
Tulpenfeld 4 
531·13 Bonn 
S 022814--0 

Datonsc.hutttinwafs: 
Der Schutt Ihrer Daten I:&:uns wichtig. !'-ah1ra lnforma:ionet1 zum Umgang trit per$0nenbezogenen Daten in det SNettA k6nnen Sie de.r Oatenschutzei1dln.lng a11f 
htrps:JIYr.vw.buncfesnetzagentur.da/Oatenschutz entnehmen. Sollte lhrumfjln AbnJf der Oatinsctn.:ti:erldat\Jng nicht mOg~sein, kam Ihnen diesa auch in Texttomi Obermittelt werden. 
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Unmöglichkeit des Weiterbetriebes der Blöcke GTII u. DTIII, da mit Ablauf des 
31.12.2023 die BlmSchG-Genehmigung der Kraftwerksblöcke erlischt. 

Der Vergütungsanspruch nach § 13c At:Js. 3 S. 1 EnWG verweist auf die oben genannten vier 
Voraussetzungen. Mit Wegfall der BlmSchG-Genehmigung fehlt es auch hier an einer 
Tatbestandsvoraussetzung, sodass ein Vergütungsanspruch nicht mehr besteht. Ab dem 
01.01 .2024 sind die Blöcke GTII u. DTI II nicht mehr in der Netzreserve vorzuhalten. Der Block 
GTIII ist weiterhin in der Netzreserve vorzuhalten. 

Transnet BW erhält eine Abschrift dieses Schreibens. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung . 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Ve"""'"'~ fürNeJt~! T 

Hinweis für Übertragungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a EnWG 

Die Bildung der Netzreserve und der Einsatz von Energieerzeugungsanlagen erfolgt gemäß 

§ 13d Abs. 3 S. 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen , die in Abstimmung mit der Bundes-

netzagentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzResV) zwi-

schen dem Anlagenbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) abzuschließen sind 

(siehe auch §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV). In diesen Verträgen ist gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 

NetzResV insbesondere der Umfang der Kostenerstattung für die Nutzung der Anlage im 

Rahmen der Netzreserve festzulegen . 

Im Rahmen der Abstimmung von Netzreserveverträgen beabsichtigt die Bundesnetzagentur 

sich bei der Prüfung der Nachweisführung hinsichtlich der Kosten der Herstellung der Be-

triebsbereitschaft, auf Grund der teilweise komplexen technischen und zeitlich drängenden 

Fragestellungen, entsprechend den nachfolgenden Hinweisen zu verhalten: 

Betriebsbereitschaftsauslagen 

Bei den Betriebsbereitschaftsauslagen handelt es sich um die für die Herstellung und die 

Vorhaltung der Betriebsbereitschaft notwendigen Auslagen. Zu diesen zählen zum einen die 

einmaligen Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft (Herstellungskosten) und zum 

anderen die Kosten für die fortlaufende Bereithaltung der Anlagen in der Netzreserve (Leis-

tungsvorhaltekosten, abzugelten über einen Leistungspreis). Dies wird auch in der Begrün­

dung zur Reservekraftwerksverordnung deutlich. 
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Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft 

Zu den Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a 

(bei einer angezeigten endgültigen Stilllegung i.V.m. Abs. 3 S. 1 Nr. 21) EnWG zählen alle 

Kosten, die einmalig ab dem Zeitpunkt der Systemrelevanzausweisung durch den ÜNB2 an-

fallen und dazu dienen, die Anlage in einen Zustand der Betriebsbereitschaft zu versetzen. 

Dazu zählen beispielsweise die Kosten erforderlicher immissionsschutzrechtlicher Prüfungen 

sowie die Kosten der Reparatur außergewöhnlicher Schäden (§ 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a 

Hs. 2 EnWG). Herstellungskosten im Sinne der Norm sind auch die Kosten, welche für not-

wendige Revisionen und zur Bildung eines erforderlichen Vorrates an Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffen anfallen. 

Der Anlagenbetreiber kann nur die Erstattung solcher Kosten verlangen, die ihm gerade 
aufgrund der Vorhaltung in der Netzreserve entstehen (§ 13c Abs.1 S. 2, Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

EnWG und §§ 6 Abs. 1 S. 2, 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 NetzResV). Auf Grund dieses Umstandes ist 

er gehalten , eine kostenoptimierte Beschaffung der erforderlichen Leistungen durchzuführen . 

Nur effiziente Beschaffungskosten können durch Festlegung der Bundesnetzagentur zu ei-

ner freiwilligen Selbstverpflichtung der ÜNB als verfahrensregulierte, dauerhaft nicht beein-

flussbare Kostenanteile nach § 13c Abs. 5 EnWG i.V.m § 11 Abs. 2 S. 4 und § 32 Abs.1 Nr. 
4 ARegV anerkannt werden. 

Dementsprechend obliegt es dem Anlagenbetreiber, etwaig anfallende lnstandhaltungsmaß-

nahmen, soweit wie möglich und zumutbar, mit dem in den Leistungsvorhaltekosten berück­

sichtigten Personal zu bewerkstelligen. 

Wann eine Maßnahme mittels Dritter und dementsprechend die Kosten für die Fremdbeauf-

tragung vom ÜNB zu erstatten sind , hängt von den Umständen der im Einzelfall vorgenom-

menen bzw. vorzunehmenden Maßnahme ab. Sofern Maßnahmen bisher mit eigenem Per-

sonal durchgeführt worden sind und es sich um typische Arbeiten des Anlagenteilaustauschs 

oder der Verschleißbehebung handelt, wird regelmäßig keine Drittbeauftragung erforderlich 

sein. Hingegen werden Revisionen regelmäßig vom Hersteller durchzuführen sein, sodass 

die entsprechenden Kosten auch separat zu erstatten und sodann auch refinanzierbar sind . 

Dies gilt auch im Weiteren, ohne das es erneut aufgezeigt wird . 
§ 13c Abs. 1 S. 2 (bei einer angezeigten endgültigen Stilllegung i.V.m § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 2) EnWG. 
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Diese aus dem Grundsatz der Auslagenerstattung (§§ 6 Abs. 1 S. 2, 9 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

NetzResV) folgende Kostenminimierungsobliegenheit des Anlagenbetreibers hat auch Kon-

sequenzen für etwaige Ersatzbeschaffungen des Anlagenbetreibers. Ersatzanlagenteile sind 

stets effizient und soweit wie möglich nicht mit Neuwerten wiederzubeschaffen. Angesichts 

der schwierigen Abgrenzungs- und Bewertungsfragen für den ÜNB ist der Nachweis der 

Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen zur Herstellung der Betriebsbereit-

schaft nach folgendem Prüfungsraster zu erbringen (sog. 4-Stufen-Modell): 

Stufe 1: Erforderliche Maßnahmen im Zuge regelmäßiger Wartung und Instandhaltung zur 

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft sind bis zu einem Betrag 

von je 10.000 € mit den Leistungsvorhaltekosten abgegolten (Bagatellgrenze). 

Stufe 2: Bei Maßnahmen ab einer Höhe von mehr als 10.000 €, deren Notwendigkeit sich 

aus den Herstellervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Pflichten (z.B. aufgrund Immissi-

onsschutzrechts) ergibt, muss der Anlagenbetreiber dem ÜNB lediglich die Notwendigkeit 

der Maßnahmen aufgrund der Herstellervorgaben bzw. der öffentlich-rechtlichen Rechtsquel-

len (z.B. Bescheid der Immissionsschutzbehörde) nachgewiesen haben . 

Stufe 3: Bei einer Maßnahme, deren Notwendigkeit nicht durch Herstellervorgaben oder 

öffentlich-rechtliche Pflichten vorgegeben ist, und die mit voraussichtlichen Kosten von mehr 

als 10.000 € und bis zu 100.000 € verbunden ist, holt der Anlagenbetreiber vom ÜNB die 

Freigabe zur Durchführung der Maßnahme ein. In diesem Fall muss der ÜNB die Notwen-

digkeit der Maßnahme dem Grunde und dem Umfang nach selbst beurteilen und diese Prü­

fung in geeigneter Weise dokumentieren . 

Stufe 4: Bei einer Maßnahme, deren Notwendigkeit nicht durch Herstellervorgaben oder 

öffentlich-rechtliche Pflichten vorgegeben ist, und deren voraussichtliche Kosten über 

100.000 € liegen , holt der Anlagenbetreiber vom ÜNB die Freigabe zur Durchführung der 

Maßnahme ein . In diesem Fall kann der ÜNB die Notwendigkeit der Maßnahme dem Grunde 

und dem Umfang nach selbst beurteilen oder durch einen Sachverständigen beurteilen las-

sen. Sofern der ÜNB sich dazu entscheidet, die Notwendigkeit der Maßnahme selbst zu be-

urteilen, ergibt sich eine im Vergleich zur Stufe 3 erhöhte Darlegungs- und Nachweispflicht; 

dabei hat er die Maßnahme so eingehend zu beschreiben und zu beurteilen, dass ein sach-

verständiger Dritter in die Lage versetzt wird die Notwendigkeit der Maßnahme zu beurteilen. 

Die Sachverständigenkosten werden für den ÜNB zu über die Festlegung wälzbaren Netzre-

servekosten. 
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Für alle Stufen gilt: 

Die vorgenannten Schwellenwerte dürfen nicht künstlich durch Stückelungen herbeigeführt 

werden. Eine solche Stückelung führt dazu , dass die entsprechenden Teilbeträge zusam-

mengerechnet und die Schwellenwerte ggf. überschritten werden, sodass die jeweils ver-

meintlich einschlägige Darlegungs- und Nachweiserleichterung nicht zum Tragen kommt. 

Damit die Einhaltung dieses Umgehungsverbots überprüft werden kann, sind der Beschluss-

kammer auf Anforderung sämtliche Rechnungen vom ÜNB bzw. vom Anlagenbetreiber vor-

zulegen. Andererseits können Gesamthaft vorgeschlagene Maßnahmen, jedenfalls solche, 

deren Notwendigkeit sich aus den Herstellervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Pflich-

ten ergibt, gesondert bewertet werden. Die vom ÜNB bzw. vom Anlagenbetreiber angefor-

derten Unterlagen, Rechnungen und sonstige Einzelnachweise sind jeweils bis zum 31 .08. 

des jeweiligen Vorjahres t-1 für das Kalenderjahr t mit dem Ist-Kosten-Abgleich der Be-

schlusskammer vorzulegen. 

Die Einholung einer bloßen Zusage des Anlagenbetreibers, wonach er den Restwert der 

investiven Vorteile der entsprechenden Maßnahme zur Herstellung der Betriebsbereitschaft 

nach dem Ende der Systemrelevanz zurückerstatten wird , vermag die vorgenannten abge-

stuften Mindestdarlegungs- und Nachweisobliegenheiten nicht zu ersetzen. Ein solches Vor-

gehen würde eine gänzlich ungeprüfte Vorauszahlung bedeuten , die im bloßen Vertrauen 

auf eine spätere Rückzahlung überschüssiger Beträge erfolgen würde. Aus regulatorischer 

Sicht wäre dies mit einer nicht hinnehmbaren Verlagerung des Prozess- und Insolvenzrisikos 

zu Lasten des Netznutzers verbunden. Im Übrigen ist der Anlagenbetreiber ohnehin gesetz-

lich zur Erstattung des Restwerts der investiven Vorteile verpflichtet. 

Das Stufenmodell muss in allen Netzreserveverträgen verankert werden, soweit es das Ver-

hältnis des Anlagenbetreibers zum ÜNB betrifft. Der Netzreservevertrag muss demnach 

mindestens Regelungen zur Stufe 1 enthalten und dem ÜNB gestatten, die notwendigen 

Informationen zur Nachweisführung in der 4. Stufe einem sachverständigen Dritten , unter 

Wahrung der notwendigen Vertraulichkeit, zur Bewertung zu überlassen . 

[Stand 7. Februar 2018] 
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fj: Bun esnetzageritur 

Be.schlusskammer 8 

Hinweis bezü1gl ich dem Umgang mit den Opportunifätskosten naoh 
§ 13c :M:is . 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 

Die Bildung der Netzreserve u t1d der Einsalz von 6nerg ieerzeugungsanlagen erfolgt gemäß § 
13d Abs. 3 S ·1 EnWG auf Grundlage von Verträgen, die rn Abstimmung mit der Bundesnetz-
agentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzResV) ZlNische-n 
dem An lagenbetreiber u11d dem Über1rngungsnetzbetreiber (ÜNB) abzuschließen sin.d (siehe 
auoh §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV). In diesen Verträgen isl gemäß§ 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV 
insbesondere der Umfang der Kosteners,tattung fü r die Nutzung de-r Anlage cm Rahmen der 
Netzreserve festzulegen. Die nachfolgenden Hinweise dienen der Beschlusskammer in Bezug 
auf die praktische Anwendung und Aus legung der Regelungen zu den Opportunilätskosten 
(nach heutigem Erkenntnisstand) zur Vereinfachung de-r Verwaltungstätigkeit im Rahmen der 
Abstimmung der Netzrese:rve\llerträge und gegenüber dem jeweiligen ÜNB bei der Prüfung der 
Naohweisführung im Hinblick auf die Refinanzierbarkeit der Netzreseivekosten über die Netz.-
entgelte: 

Betreiber von Netzrese-rvean.lagen, der,en endgü ltige Still lleg un.g nach§ l3bAbs. 5 S. 1 onWG 
verboten ist, kön.11en nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 onWG im Rahmen ihres Vergütungsan-
spruchs geltend machen : ~Opportun itätskosten in Form einer angemessenen Ve12insung für 
bestehen.de Anlagen, wem und soweit eine verlängerte Kapitalbindun.g in Fom1 von Grund-
stücken und weiterverwertbaren techn ischen Anlagen ode-r Anlagenteilen auf Grund der Ver-
pfliohtu n.g für die Netzreserve besteht~ 

Vor dem Inkrafttreten des Strommarktgesetzes (BGBI Teil 1 2016 Nr. 37 v. 29.07.2016, Seite 
1786) sah weder das onWG noch die Reservekraftw,erksverordn.ung (ResKV) eine Kompen-
sation der An lagenbetreiber für entgangene Opportunitäten vor. Im Gegenterl hatte der Ver-
ordnungsgeber in§:§ 6 Abs. 1 S. 2, 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 12 Abs. 2 Res.KV ausd~ü:cklich klar-
gestellt, dass die Netzreseiveanlagenbeitreibe-r keine Opportunitätskoslen g;eltend machen 
kön n.en. Das Strommarktgesetz hat diese kateg,orische Ab eh11ung teilweise r,evidiert Nun-
mehr können Anlagenbetreiber, denen die endgültige Stilllegung ihrer Anlagen seitens der 
Bundesnetzagentur verboten wurde, gegenübe r dem j ev,reiligen Betreiber des Übertrag un.gs-
netzes ein.en AtliSpruch auf 6rstattung etwaiger Opportunitätskosten geltend machen, \\renn 
eine be-rücksichtigungsfähige ve1fängerte Kapitalbindung besteht (Dazu 1.). Soweit eine solche 
berücksichtigungsfähige \llerlängerte Kapita[bindung gegeben ist, besieht fü r die damit einher-
gehen.den Opportunitätskosten ein Vergütungsanspruch des An lagenbetreibers in Form einer 
angemessenen Verzinsu ng im Ve12insun.gszeitraum (Dazu 11.). 

1. Vor l iege11 einer berüc ksic htig ungsfä h i gem verlängerten Kap-ita lbi nd ung 

Der Anspruch ist von vomeherein darauf beschränkt, dass und soweit eine verlängerte Kap i-
ta lbindung in Fom1 von Grunds-tücken und weiterverwertbar,en technischen Anlagen oder An-
lagenteilen auf Grund der Verpflichtung für die 1Netzreseive besteht, § 13c Abs. 3 S. 1 Nr.4 
EnWG. Darüber hinausgehende OpportunitätskompetliSalionsansprüche bestehen nicht un.d 
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sind dementspreohend auch nicht üb er die I etzentgelte refina nzierbar ( siehe au eh Begrün-
dung zum Str:ommarktgesetz, BT-Drs. 817317, S. 93),. Abschreibungen el\lva sind dahern icht 
beru cksichtigungsfü hig. 

- Die gegenstäml ichen teclhni.schen AJnh.tgen, At la:genteile und Grundstücke müssen 
weiterve1Wertbar s,ei n .. 

Dies folgt auch für Grundstücke bereits aus dem Worllaut in § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 
und zwar aus der Formulierung "wenn und soweit", denn wenn ein Grundstück. am M!arkt nicht 
verwertbar ist, besteht auch keine ver1ängerte Kapitalbindung. Zweck der Nom1 ist es für das 
in den teohnischen Anlagen, Anlagenteilen und Grundstü:cken gebundene Kapital ,eine markt-
angemessene Verzinsung als Ausgleich für die insoweit entgangenen Verwendungsmöglich-
keiten zu gewähren (vgl. BT-Drs. 1817317, S. 93). Wenn in Bezug auf ein Grundstück k.eine 
Verwendu n.gs mög I ichke it entgangen ist, gibt es keinen Ausg I ei chsg,rund _ Zudem ist die weitere 
Veiwendun.gsmög lichkeit entscheidend dafür, in welcher Höhe der Wert ernes Grundstücks 
fü r den Zinsanspruoh in Ansatz. gebracht werden kann, denn nur in-~soweit" kann eine ver1än-
gerte Kapitalbildung berücksichtigt werden. 

Technische Anlagen und An lagenteile, die im Falle einer endgültigen Stilllegung einer Weiter-
verwertung überhaupt nicht zugänglich sind, können nicht beruck:sichtigt werden, da diese 
auoh rm Falle der sofortigen Stilllegung keinen Wert mehr hätten (vgl. BT-Ors. 1817317, S. 93),. 
Weiterverwerlbar sind jedenfalls alle teohnischen An lag:enterle, die nach der ,endgültigen Still l-
legung der Anlage ausgebaut und in einer anderen Energieerzeugun.gsanlage verwendet v.rer-
den können (vgl. BT-Drs. 18/7317,. S. 9'3). Alternativ kann auch die Verschrottung berücksich-
tigt werden, soweit dies,e eine werthaltige Weiterverwertung darstellt 

- Deir Wert der Kapitalbindung ist der Ansatz füir die Ve.rz inisung. 

Das g:ebundene !Kapital rn den Grundstücken und weiterverwertbaren technischen An lagen(-
teilen) besteht in dem nioht f rei verfügbaren Geldbetrag auf Grund der Verpflichtung fü r die 
Netzreserve. Da der Verkaufswert am Mlarkt das theoretisch generierbare Eigenkapital dar-
stellt, v.relches aufgrund der Bindung in der Netzreserve nicht anderweitig ange egt werden 
kann, ist dieser fü r alle 3 in der INorm gen:annten Positionen der maßgebliche Wert als Ansatz 
fü r die Verzinsung und zvirar zu !Beginn der Verzinsung. Als zu ersetzende Opportu n.ität sind 
die entgangenen Erträge aus einem etwaigen Einsatz. dieses Kapitals zu sehen. Diese werden 
pauschal über den durch die Beschlusskammer ermittelten angemessenen Zins (s.u.) erreoh-
net. 

- N!aclilweis der Weite,rver.111elrtba rkeit u111d des Wertes der Gm111dstüeike und An l!age111(-
teile) 

Die Anlagenbetreiber haben d·e anspruchsbegrundenden Voraussetzungen, hier die Weiter-
verwertbarkeit (nicht erne ta.t:sächliche Weiterverwertung) sowie den für die Verzinsung anzu-
setzenden Wert der betroffenen technischen Anlagen, An.lag:enteile und Grundsfücke der 
Höhe nach gegenüber dem jeweiligen Betreiber des Übertragungsnetzes darzu egen und zu 
naohzuweisen. Dies folgt bereits aus den allgemernen Beweisgrundsätzen, wonaoh der An-
spruchsteller die anspruchsbegrundenden Tatsachen darzl11egen und zu beweisen hat (BGH, 
Urteil vom 04. Dezember 2012 - VI ZR 37811 1 - , Rn. 13, juris; Ahrens in: Ahrenis , Der Beweis 
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im Zivilprozess, 1. A. 2015, Kapitel 9, § 32, Rn. 32 ff. ). Die Ausführun;g1 in der Gesetzesbegriin-
dung (BT-Drs. 1-817317, S. 93): ,,Der Anlag,enbetreiber hat die Weiterverwertbarkeit der teclh-
nisohen An lagenteile nachzuweiserit hat demnach nur l!darste[le111den Charakter. 

Das Verhältnis zw'ischen den Ü NB und den Anlagenbetreibern ist dhne INletzreservevertrag ein 
gesetzliches Schuldverhältn:is (vgII. § 13c Abs. 1 - Abs. 4, 13d Abs. 3 EnWG} und wird mit 
Abscih luss des Netzreservevertrages durch ein vertragliches Schuldv,erhältnis flankiert (vgl .. § 
13d Abs. 3 EinWG i .. V. m. § 1 Abs. 2 S .. 1 NetzResV),. 

Davon zu trennen ist das Verwaltungsverfahren der ÜNB mit der Bundesnetzagentur naoh 
§ t3c Abs. 5 EnWG. 1 n diesem trägt der jeweilige Ü NB die Darlegu ngi5- und Beweislas,t für die 
Tatsache, dass die gelte11d ,gemachten Aufwendungen tatsäd"/lich entstanden und der Netz-
reser,,,1e zLJZUordnen sind_ Dem steht au eh niclht der Amtserrnittlungsgru11dsatz. entgegen. Der 
!Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener Veranrnro:rtung aufzukläre11 (§ 68 EnWG 
und § 24 VwVfG) s,tehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers geg,enüber (§ 69 EnWG 
und§ 2:6 VwVfG),;, die Mitwirkungslast des I etzbetreibe.rs begrenzt die Amtsermittlungspflicht 
der Verwa ltungsbehörde. Diese braucht enlscheidungserhebliche Tatsamen nicht zu em1it-
teln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.20091, Ei1VR 79107, 
j uris. Rn .. 21; vg l. BVerwG, Urt. v. 07.1 L 1'986, 8 C 27185, NVwZ 1'987, 404, 405),. Nicht nach-
ge"Mesene Kosten sind folglich nicht berücksichtigun;g1sJähig (so a.uch OlG Düsseldorf, Vl-3 
IK.art. 472106 M; BGH, EnVR 6108, 88110, 25/12 und 26/1 4). 

H i r die betroffet1en Grundsruoke• kann als Naclhweis der Weiterverv.•ertbarkeit und des Wertes 
ein individuelles, vollständ~ es Verkehrswertgutachten (§ 1'94 BauGB) eines unabhäng ig,en 
Gutachters anerkannt werden. VoDständig bedeUll:et, dass au:ch die aufstehe11de Bebauung, 
rnögflche Rückbaukosten und Altlasten zu beru:ck:sichtiget1 sind. Wertem1ittlungsstichtag (§ 3 
lmmobilienrwertermittlungsverordnung) ist der Beginn des Systemrelevanzausweisungszeit-
raums der Anlage, frii hes,tens jedoch der 30.07.2016 (!Inkrafttreten des Strommarktgesetzes),. 

H i r die betreffenden technischen An lagen(-teile) kann als Nachweis der Weiterverv.•enoorlrnit 
und des Marktwertes ein unabhängig,es Sachverständig,engutachten oder ein tatsächlicher 
Verkauf von vergleidlbare11 Anlage11{-teilen) anerkannt werden, v.renn die Vergleidlbarkeit fü r 
[)ritte naohvoHziehbar dargelegt wird . Wertermittlungsstichtag ist auch hier der Beg inn des 
Systemrelevanzausweisungszeitraums der Anlage, frühestetlS jedoch der 30.07.20116 (lnkraft-
1reten des Strommarktg,esetzes),. Es reicht nioht, auf Verkaufsangebote, efll'ila, auf Marktp latt-
forrnen zu verweisen, da deren tatsäohlicher Wertgehalt und Echtheit nioht naohweisbar sind. 

Die ÜNB müsse 1 die Unabhängigkeit des Sachverständige 1, z. IB. duroh Selbst- oder Mitbe-
auftragung, sich,e.rstellen. Etwaige dem ÜNB hierdurch ,entstehende !Kosten werden zu über 
d·e Festlegung wälzbaren INletzreservek,osten. 

Zusamimenha111g der Kap"ralbind'ung mit der Verpflidlltung fü r di:e N:elzresel!Ve 

Die bezüglioh der betreffenden technische 1 Anlagen, Anlagenteile und Grundstücke geltend 
gemachte ver1äng,erte Kapitalb.ndung (entgangene Verwendungsmögliclhlkeit) muss auoh auf 
Grund der Verpffi chtung für die Netzreserve bestehen. Hierfüir müssen die An lagenbetreiber 
glaubhaft dar1egen, das und welcltle Verv.rendung Ihnen auf Grund der Verpfliohtung fü r die 
Netzreserve nicht möglich war, z .. 1B. das bei frieier Verfügungsmög lichkeit ein Verkauf stattge-
fimden hätte. 
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III. Angemessene Ve rzi n.su ng im1 Veuinsu11r1gsZJeitrau m 

1. Angeme.sse11r1e Verz1insung 

Der An lagenbetreiber e hält vom jeweilig,en ÜNB bemessen an der Höhe der nach Ziffer 1 
nachgewiesenen verlängerten Kapirallb incllung,, also dem Wert des weit:erverwerlba ren Grund-
sfüloks und der teoh:rrisdlen Anlage-(tei le) eine marktangemessene Verzinsung (vgl. BT-Ors. 
18/73U, S. 93). 

Zweok der Regelung ist es für das rn den tedmischen An lag,en, Anlagenteilen und Grundsru-
•ck!en gebundene Kapital eine marktang,emessene Verzinsung als Ausg leioh für die insoweit 
entgangenen Verwendungsmöglichkeiten zu g,ewähren (vgl. BT-Drs. 118173117, S. 93). Die Mit-
tel aus dem Verkauf der Anlage(-teil,e) und Grundstücke würden dem Anlagenbetr,eiber als 
Eigen.kap ital zu Verfügung stehen. Deshalb ist zur Ermittlung des angemessenen Zinssatzes 
auf die Ken t12ahl ~Eigenkapitalrend ite~ a bzus1:e llen. Der Vernrd nungsg:eber verdeudicht mit der 
(in der Begründung , s.o.) aufgestellten Forderung einer ,.ima1rktangemessenen" Verzinsung in-
des, dass der Zins grundsätzlich nicht anhand unternehmensspezifischer Parameter, sondern 
unter Heranziehung von Branchendurchschnittsv.rer1:e:n zu ermitteln ist 

D"e Besohlusskammer erkennt daher jedenfa lls die naohfolgend dargestellte branchendurch-
sch.nittliche Eiigenkapiralrenclit:e (EKR:11) als Zins an: 

D" e El<Ra wird hierbei auf Grund Jage der d umh die Bundesbarrk jährlich ver,öffentlichten ·" Ver-
hälb1 iszah le n aus Jlahresabschliissen deutscher Unternehmen" g,ebildet1, namenflich auf den 
dort separat aufgegliederten W irtschaftszweig der ~Energieversorgung~. Darin sind die Daten 
von iiber 1.900 Unternehmen enthalten, wodurch e·ne umfangreich,e Datenbasis ,gewährleistet 
ist. Die Tätigkeitsfe der der berück:sichtigten Unternehmen dürferi dabei heterogen sein, v.ras 
fü r den vorliegenden Zweck s.achgereoht ist, da das Kap ital aus der (ausgebliebenen} Arn la-
genverwertu ng f)Ol:enziell in jedweden B e.reiclh der Energieversorgung hätte investiert werden 
kömten. 

D"e Veröffentlichungen der Bundesbank e 1fualten insbesondere die Ges.amtbi anzsumme der 
berücksichtigten Unternehmen,. den sich insgesamt ergebenden prozentualen Anteil des Jah-
resüberschusses (nach Steuern), an dieser Bilanzsu mme sowie den sich insgesamt ergeben-
den prozentualen Anteil des Eigenkapitals an de:r Bilanzsumme. 1D ies erlaubt folgende Ber,ech-
nung der jährl iohen EKRa: 

Anteil J.ah.1--esiib rwsclmss an Bilanzswnme . . _. 
---------------x-100 = EKRa 

Anteil Ei9etikapttal an Bilanzsw nme 

Der Berechnung sind die jeweils ak.tuellsten Verhältniszahlen zu Gru ncle zu legen, d. h. etwa 
fü r das Jahr 2008 die Werte der Verhältniszahlen aus Jahresab:schtliissen deutscher Unter-
nehmen von 2008 b·s 2.009. Von der deutsohen Bundesbank als vorläufig ausgewiesene Ver-
hälbi iszahlen fließen vorläufg in die Berechnung mit ein, d_ h. wenn sich bei Vorliegen der 
endgü ltigen Statist iken eine Abv.reichun:g hera.usstellt, erfdlg1: ein Ausg leich iiber die lstk-osten-
abrechnung. Die Beschlusskammer ist bereit, auch einen durchschnittlichen EKRa der etzten 

1 Ym~v.bu nc:lesba11k.d1e ; Pfad: Statistiken - 1Unterne!hme111 und plivate Hausha e - Untern e!hmens.ibschrüsse -
Tabel lern der Sta,t istischen Fachreihen 
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10 Jahre vor dem jeweilig,en Berechnungsjahr anzuerkennen, sodass die Effekte von ,,Ausrei-
ßer" -Jahren g,e,glälitet werden können. Dieser 'Mrd fü r die Dauer der Systemrelevanz jährlich 
roll"erend angepasst,, um Veränderung,en der 6ge:nkapitalre:ndite iü ber den Zeitraum der ver-
längerten Kapital bindlung widerzuspiegeln. 

Auf Grundlage der beschriehenen Berechnungsgrundlage hält die Beschlusskammer dem-
nac!h ansetzend an dem Umfarng der heriicksichtigungsfähigen Kapitalbindung nach Ziffer II. 
fü r die Zeiträume ,gemäß Anlage 1 "Errriitltung der Opportunitätskosten nach§ 13c Abs. 3 S. 
1 Nr. 4 EnWG~ fü r anerkemmngsfäh:ig. rne Anlage 1 •olird fortlaufend akrualisiert. Es ist jeweils 
der für das jeweilige Jlahr anzusetzende aktuellste auf der Website der Bundesnetzagentur 
abrufb01re 10-.Jahres-Durchschn.itt bei der Berechnung zu verwenden. 

Beispiel: Wenn der Anlagenbetreiber nach Ziffer I eine verläng,erte Kapitalbindung, also insge-
samt einen Wert des weiterverv.•enbaren Grundstücks und der techn ischen Anlage--(teile) in 
Höhe von 1 IMio. € zum Beginn des Verzinsungszeitraums nachweist, kann er auf Grund des-
sen für das Jahr 20H:I eine Verzinsung in Höhe van bis zu 11 ,68%, muh in 166.16t) € als Op-
portunitätskosten nach § Be Abs .. 3 S. 11 Nr.. 4 EnWG irri !Rahmen der Vergütung geltend ma-
chen. 

Werden im 6nzeHall ko:n krete Nachweise vorg,elegt, ist eine höhere individuelle Verzinsung 
vorstellbar. Dies ist jedoch im Einzelfall mit der Beschlusskammer abzustimmen. Eine Doppel-
oder Mehrfachberiidsichtigung kann jedoch nicht erfolgen, so schließt ,etwa die Geltendma-
chung ,eines entgangenen Verkaufs d·e Berück.sich1igung einer ande:r,en entgangenen Verwen-
dungsmöglichkeit aus. 

2. Verz"nsungszeitnmm 

Grundvoraussetzung fü r die Berechtigung zum Erhalt der Vergütung ist, dass der Anlagenbe--
1reiber zum betroffenen Adressatenkrnis gehört (persönlicher Anwendungsbereich ). Dies ist 
der Fall, wenn er Betreiber einer Netzreserveanlag,e ist deren Betri,eb g,egenY.är1ig nach§ 13b 
Abs. 5, S. 1 EI1WG verboten ist und/oder in der Vergang,enheit verboten war, § 13c Abs. 3 S. 
1, Hs. 1 EnWG_ 

Der Veirzinsungszeitraum beg in, t, wenn kumu llatJiiv folgende Voraussetz1m1,gen vorl iec... 
gen: 

a .. Das Strommafllktgesetz. muss für den Zeitral!lm dies geltend gemacihten Anspruclhs 
in Kraft sein (demnach ist der 30„01„2016 der k ,ülheste möglliohe Anspmch1sbeginn) 
u, d 

b. Der Zeitraum der S,ystemrelevaiuausweisiung der A!11l~ge muss begonnen h:aben. 

Beg1ri.i1nd u ng: 
Zu a) 6 irte Erstattung von Opportunilätskos;ten kann ers,t seit Inkrafttreten des Strommarktge-
setzes zunn 30.07 2016 und der damit einhergehenden IN,eureg,elurtg in§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr_ 
4 IEnWG und der§§ 6 Abs .. 1 S. 3, 10 NetzResV anerkannt werden. Vor dem Inkrafttreten des 
Strommarktgesetzes wurden keine Opportunitätskosten erstattet und eine riiok'illlirkende Er-
statllmg is;t gesetzlich 11 icht vorgesehen. 
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Weder in§ 118 ErriWG t1och an anderer Stelle im Gesetz.,gibt es e.it1e Überga111gsreg,elut1g oder 
eine IRückwirlu.m9sregelung zu dem neu verfassten§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG oder den 
§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzlResV. Es liegt auch keine (echte oder unechte) Rüd1Mrkung des 
Gesetzes vor.. Eine Rechtsnorm en1ifaltet dann Rückwirkung, wenn de-r Beginn ih.res zeitlichen 
Anwendungsbereichs nom1ativ auf einen Zeitpunkt festg;e egt ist,. der vor dem Zeilpunkt liegt, 
zu dem die Norm reohttich existent, das hei Ißt g ü Hig geYmrden ist (BVerfG, Beschluss vom 22 .. 
März 1983 - 2 BvR 4\75'78 - , BVerfGE 63, 343--380,. Rn. 42:). Dies ist bei § He Abs. 3 S. 1 Nr. 
4 EinWG und den§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV nicht der Fall, diese sind gü ltig und anzuwen-
den ab dem 30.07.2016. 

Der zeitliche Arw.rendungsbere-ich ab lnlllrafttre-ten des Sb"ommarktgesetzes wird auch duroh 
die Gesetz-esbegründtmg deudich. Do:rt heißt es zur I eufassung des§ 6 Abs .. 1 INle1zResV: 
DDie S1reichung von Opporltmitätsk,osten in Satz 2 ist dadurch begründet, dass die Be1ück-
sichtigu ng von Oppo:rtu nitätsJms;ten und dem Werteverbrauch von endgültig stillge legten An-
lagen in der Netzreserve n u:nmehr nach Ma.ßgabe der neu eingefügten Sätze 3 b • s 5 mög lioh 
ist." (BT-Drs.: 1817311.,. S. 14\1 ),. 

In der Begrundung zur Vorgängerreg,elung zur NetzResV, der Reservek1raftwerksverardnut1g 
ist dementsprechet1d noch festgehalten (S .. 19): "Kosten, die dem Betre.iher im Fal e einer Still-
legung ohnehin entstanden ·wären, sind nicht erstattungsJähig .. Demnaclh können eventuel e 
Kap it.alk.osten nicht übernommen werden, da sie unabhä111gig von der Übemah:rne der An lage 
in die Netzreserve entstanden sind und auoh im F al!e einer Stilllegung anfallen 'il!iÜrden. Op-
portunitätskosten sind ebenfalls nioht 1erstattut1gsfähig, da die Anlage vom Betreiber stillgelegt 
worden wäre, wenn sie nicht rn die INletzres,erve übernommen würde." 

Zu b) Fü r den Beginn des Verzinsungszeitraums mL1;Ss der Zeitraum der SystemreJevanzaus-
weisung der zur endgültig,en Stilllegun:g a111g,ezeigten Anlage begonnen haben. Fü r Erhaltungs-
und Betriebsbereitschaftsauslagen hat der Geset2geber in § 13c Abs. 3 S. 2 EnWG festgel~ , 
dass diese zu erstatten sind, wenn und soweit sie ab dem Zeitpunkt der AL1;Sweisung der Sysr 
temrelevanz durch den Beitreiber eines Übertragungsnetzes nach § 13b Abs. 5 EinWG anfa[len 
und der V:Orhaltung und dem Einsatz als Netzreserve zu di,enen bestimmt sind_ Der Gesetzge-
ber hat im Zuge des Strommarktges,etzes bewusst davon abg,esehen die Erstattung der Op-
portunitätskosten an denseJben Zeitpunkt anzuknüpfen. Der Regelung zu § 13c Abs. 3 S. 2 
EnWG ist jedoch der g,ese1tzgebe1fache Willen zu enb1eh:men, dass 11ioht allein ein Willensakt 
des betroffenen Anlagenbetreibers für den Beginn eines Erstattungszeitraums maßgeblioh 
sein kann, sondern daneben d"e Entscheidung eines unaibhängigen Dritten treten muss. Da 
der Zeitpunkt der Ausweisung der Systemrelevanz durch den ÜINB bewusst nicht als Anknüp--
fungszeitpu11kt fü r die Erstattung der Opportunitätskiosten gewählt WU1rde, ergibt sich ZU1guns-
ten des Anlagenlbetreibers als nächster denkbarer maßg,eblicher Zeilpu11kt, der Beginn des 
Ausv.reisungszeitraums der zur endgültigen Slime,gung angezeigten systemrelevante.n Anlage .. 
In der Praxis ist der Beg inn des Ausweisungszeitraums zurze it jedenfalls auch in dem auf 
Grundlage des§ 13b Abs. 5 EnWG erg,ehendem Genehmigungsbescheid der Bundesnetza-
gentur angeführt. 
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Ende des Veuinsungsl!eitraums 

Der Ve:rzinsu ngszeitraum endet mit dem Ablauf des jeweiligen auf Grundlage des§ '13b Abs .. 5 
EnWG erg,ehenden Genehmigungi5bescheides der Bundesnetz:agentu r zur Sys,temrele-
vanzausweisu ng, spätester.s jedoch mit der endgültigen Stilllegung der Anlag,e_ Der Zeitp unk1t 
zu dem der Anlage 11betreiber den AtlSpruch geltend macht, ist nicht maßgeblich für die Dauer 
der Verzi111sung. 

Beispielk.onstel laliiionen: 

• Kraftwerte, die bereits vor dem lnkraftlreten des Strommarktgesetzes als Reserve-
kraftwerke gent.1tzif: 'iM..J rden und ohne Unterbrechung in das jetziige Reg ime der Netzre-
serve übe rfiU hrt 'iM..J rden: 

Ein Betreiber einer solchen INetzreserveanlage deren Betrieb gegenwärtig naoh § 13b 
Abs_ 5 S_ 1 EnWG verboten is,t und/oder in der Vergangenheit verboten war, hat einen 
Zinsanspruch nach§ 113c Abs _ 3 S_ 1 INr_ 4 EnWG beg innend ab dem 31:l.07.20116, in 
Höhe von bis Zll H , 72% bis zum 31. 12.2016 und für das Jahr 2017 in Höhe von bis zu 
12 ,83% entsprechend dem Umfang der berü cksi chtigungsfä hig,en Kapiralbi11d ung nach 
Ziffer 1. 

• Kraftwerte, die nach dem 30_O7-2m 6 in die Netzrieserve überführt 1M..Jrden: 

Ein Betreiber einer solchen INetzreserveanlage deren Betrieb gegenwärtig nach§ 13b 
Abs_ 5 S. 1 EnWG verboten is,t und/oder in der Vergang1e11heit verboten war, hat 1ein:en 
Zinsanspruch nach§ 113c Abs_ 3 S. 11 Nr. 4 EinWG ab dem Beginn des Systemrele-
vanzausv.reisungszeitraums in Höhe von bis zu 13,72% bis zum 31.12.20116 urtd für 
das Jlahr 2017 in Höhe von bis zu 12,83% entsprechend dem Umfang der berücksich-
t igungsfähigen Kapita[birtdung nach Ziffe r L 

[Stand: 16.07.2021; Der Hinweis vom 11 _08-2020 mit derselben Überschrift wird durch den 
vorliegenden ersetzt.] 
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1: Ermittlung der Opportunitätskosten nach§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 

Opportunitätskosten nach 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 § 13c Abs. 3 5 . 1 Nr4 EnWG 

Anteil Jahresüberschuss nach 3,60% 0,50% 2,20% 1,70% 2,00% 0,90% 1,10% 1,40% 0,70% 0,90% 1,00% 0,60% Steuern an der Gesamtleistung 

Umsatz in Mrd. € 474,0 521 ,6 553,4 545,1 531 ,5 494,6 444,8 480,1 531 ,9 554 ,3 503,3 721 ,6 

Jahresüberschuss in Mrd. € 17,1 2,6 12,2 9,3 10,6 4,5 4,9 6,7 3,7 5,0 5,0 4,3 

Anteil Eigenkapital an 28,80% 25,70% 26,70% 27,70% 26,60% 28,00% 31 ,90% 32,10% 31 ,60% 32,90% 34 ,30% 29,20% Bilanzsumme 

Bilanzsumme in Mrd. € 294,3 287,9 290,3 296,6 337,3 333,0 328,8 331 ,8 358,1 350,9 353,7 461 ,0 

Eigenkapital in Mrd. € 84,8 74,0 77,5 82,1 89,7 93,2 104,9 106,5 113, 1 115,4 121 ,3 134,6 

Eigenkapitalrendite 20,13% 3,52% 15,71 % 11 ,28% 11 ,85% 4,77% 4,67% 6,31 % 3,29% 4,32% 4,15% 3,22% 

10 Jahres-Durchschnitt 13,72% 12,83% 11,68% 10,21% 8,59% 6,99% 

Datenquelle: Deutsche Bundesbank, Jahresabschlussstatistik (Verhältniszahlen - vorläufig) Mai 2024 (für die Berichtsjahre 2021 /2022) 
Abgerufen am 25.06.2024 

2022 

0,60% 

1.240,4 

7.4 

26,40% 

565,7 

149,4 

4,98% 

6,96% 

* Der Opportunitätszins für das Jahr 2023 beruht auf der von der Deutschen Bundesbank vorläufig veröffentlichten Jahresabschlussstatistik für die 
Berichtsjahre 2021 und 2022. 
Einzelheiten zu den anerkennungsfähigen Opportunitätskosten und der angemessenen Verzinsung sind dem "Hinweis bezüglich dem Umgang mit den 
Opportunitätskosten nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWGu zu entnehmen. 

Stand: 27.06.2024 

2023* 

5,88% 
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Anhang 2: Servicelevel der Anlagen MAR GT 11, GT III und DT III 

Für die Anlagen gelten folgende, bei einer Anforderung durch TransnetBWzu beachtende, Randbedingungen (,,Servicelevel"): 

Anlage Mindest- maximaler Lastgra- Einsatz- Einsatzzeitfens- Anforderungs- Mindest -be- Anforderungszeit 
dient im Lastfolge- ter zeit bis zur Netz- triebszeit bis zur Netztren-leistung tage 

betrieb inkl. An- und Ab- synchronisation nung 

GT II (77 MW) * 
GT III (85 MW) ** 
DT III (262 MW) 

* 
Zur Anforderungszeit kommt die EnBW interne Vorlaufzeit von ~ eim Dispatching hinzu, diese gilt unabhängig vom Einsatzzeitfenster der Anlage. 

• Mit Ablauf des 31.12.2023 besteht das Stilllegungsverbot (§ 13b Abs. 5 EnWG) für die Kraftwerksblöcke GT II und DT III am Standort Marbach (im Folgenden: Blöcke GT II u. DT 111) 
nicht mehr fort. Die Blöcke GT II u. DT III dürfen dann aufgrund der fehlenden immissionsschutzrechtlichen Betriebsgenehmigung zum 01.01.2024 stillgelegt werden. Mit dem Wegfall 
des Stilllegungsverbots entfällt auch der Vergütungsanspruch nach§ 13cAbs. 3 S. 1 EnWG. 

**Mit Inbetriebnahme der kontinuierlichen Staubüberwachung im April 2024 entfiel die Betriebsstundenbeschränkung der GT III . 

Sommerbetrieb: 
Die Leistungen der Anlagen verschlechtern sich im Sommer bei erhöhten Kühlwasser - bzw. Umgebungstemperaturen . Bei der DT III ist mit einer Einschränkung der 
Leistung auf rd.-im Frischlüfterbetrieb und auf rd.- im Kombi betrieb auszugehen, bei den GTs von einer Leistungsreduzierung um bis zu -

Zur Klarstellung bei DT III: 
Während des Einsatzzeitfensters ist das Personal zum Einsatz der Anla~ rt, d.h. eine Einspeisung (d.h. Netzsynchronisation) ist frühestens - Uhr möglich. 
Die Anforderung an das Dispatching wäre in diesem Fall spätestens bis- r zu richten. 

Sonderbereitschaft DT III 
Mit Vorlauf von einem Werktag (Montag - Freitag) kann eine Sonderbereitschaft der DT III während eines zusammenhängenden Zeitraums von - er Zeit von 
Montag - Freitag angefordert werden. Danach erfolgt die reguläre Betriebsbereitschaft wie oben festgelegt. 

Zur Klarstellung: 
Insgesamt besteht somit im Ausnahmefall eine maximale Betriebsbereitschaft der DT III über- Stunden. 

Netzreserve TransnetBW-EnBW 
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Anhang 3: Probestartkonzept 

MAR GT II * 

Ca. - nach der letzten Trennung vom Netz erfolgt ein Probestart inkl. Netzsynchronisa-
tion. Nach spätestens muss die Anlage auf Volllast in einen stationären Betrieb 
(z.B. Leistung, Dehnung, Druck, Temperatur usw.) gefahren werden. 

MAR GT III 

Ca. _,ach der letzten Trennung vom Netz erfolgt ein Probestart inkl. Netzsynchronisa-
tion. Nach spätestens muss die Anlage auf Volllast in einen stationären Betrieb 
(z.B. Leistung, Dehnung, Druck, Temperatur usw.) gefahren werden. 

MAR DT III* 

Ca. alle- erfolgt ein Probestart des Kessels ohne Beaufsch lagung der Turbine bzw. Netz-
synchronisation. 

Ca. alle _,ach der letzten Trennung vom Netz erfolgt ein Probestart im Kombibetrieb 
(DT III + GT III) inkl. Netzsynchronisation. Nach spätestens - muss die Anlage auf 
Volllast in einen stationären Bet rieb (z.B. Leistung, Dehnung, Druck, Temperatur usw.) gefah-
ren werden. 

Abwicklung: 

EnBW informiert die Betriebsplanung der TransnetBW möglichst frühzeitig über erforderliche 
Probestarts und das dabei abzufahrende Profil. Zum abgestimmten Zeitpunkt wird die Haupt -
schaltleitung der TransnetBW die Lieferung der daraus resultierenden Energiemengen anfor-
dern. 

• Mit Ablaufdes 31.12.2023 besteht das Stilllegungsverbot (§ 13b Abs. 5 EnWG) für die Kraftwerksblöcke GT II und DT III am 
Standort Marbach (im Folgenden: Blöcke GT II u. DT III) nicht mehr fort. Die Blöcke GT II u. DT III dürfen dann aufgrund der 
feh lenden immissionsschutzrechtlichen Betriebsgenehmigung zum 01.01.2024 stil lgelegt werden. Mit dem Wegfa ll des St ill-
legungsverbots entfällt auch der Vergütungsanspruch nach § 13c Abs. 3 S. 1 EnWG. 
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Anhang 4: 

Beschaffungskonzept Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffe und Stromeigenbedarf 

Wiederbeschaffung von Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffen: 

Führt der Betrieb der Anlagen im Rahmen des gern. Anhang 1 von der TransnetBW mit-
geteilten Einsatzszenarios und gern. Anhang 3 normierten Probestartkonzepts zum Un-
terschreiten einer „Mindestmenge" an Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffen, so verpflichtet 
sich die EnBW, die verbrauchten Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe mindestens bis zur Min-
destmenge wieder zu beschaffen ( ..Wiederbeschaffung"). Die Mindestmengen sind so ge-
wählt, dass das von der TransnetBW gern. Anhang 1 mitgeteilte Anforderungsprofil je-
derzeit abrufbar ist, sofern die entsprechenden Mengen verfügbar sind und nicht gerade 
abrutbedingt wiederbeschafft werden müssen. Resultiert aus der Nichtverfügbarkeit 
entsprechender Mengen und gerade abrutbedingter Wiederbeschaffung eine Einschrän-
kung der Verfügbarkeit gemäß Ziffer 5.1, finden insbesondere die Regelungen der Zif-
fern 5.6 und 5.7 entsprechend Anwendung. EnBW strebt an, die Unterschreitung der 
Mindestmengen nach Möglichkeit zu vermeiden. Zu diesem Zweck kann die EnBW auch 
vor dem Unterschreiten der Mindestmenge die erforderlichen Brenn-, Hilfs- und Zusatz-
stoffe beschaffen. 
Nach erfolgtem Netzreserveabruf ist die erforderliche Wiederbeschaffungszeit für die 
Brenn-, Hilfs und Zusatzstoffe im Fall eines eventuellen Folgeabrufs durch TransnetBW 
zu berücksichtigen. Als Mindestmenge an Brennstoff (HEL) vereinbaren die Vertrags-
parteien ein Volumen von- cbm bis zum Ablauf des 31.12.2023 und- m ab 
dem 01.01.2024. Die für Probestarts notwendige HEL-Menge ist in dieser Mindestmenge 
nicht enthalten. Diese wird entsprechend dem oben beschriebenen Prozedere spätes-
tens dann (wieder-) beschafft, wenn absehbar ist, dass die Mindestmenge durch den 
nächsten Probestart unterschritten werden. 
Das für den Betrieb der Anlagen erforderliche HEL wird am Standort in einem Tanklager 
der EnBW vorgehalten, das vollumfänglich an einen Dienstleister der EnBW verpachtet 
ist. Die Wiederbeschaffung des HEL erfolgt ebenfalls im Auftrag der EnBW durch einen 
Dienstleister. 
EnBW steht im Rahmen der vertraglichen Regelungen mit dem Dienstleister eine Brenn-
stofflagerkapazität am Standort im Umfang vo~ bm bis zum Ablauf des 
31.12.2023 und - m ab dem 01.01.2024 zur Verfügung. 
Die Beschaffung der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe wird über die üblichen Beschaf-
fungsprozesse der EnBW durchgeführt. EnBW wird die Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe in 
einer für die gewöhnliche Verwendung im Rahmen eines konventionellen Kraftwerks 
marktüblicher Art und Güte beschaffen. 
Bis zur Entladung der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe trägt die EnBW die Gefahr des zu-
fälligen Untergangs und Verschlechterung der Sacheigenschaft. Bei Untergang der 
Brenn-, Hilfs und Zusatzstoffe wird EnBW diese gern. Ziffer 2.2 des Netzreservevertrages 
beschaffen. 
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Durch Lagerung und Witterungseinflüsse kann sich die Sacheigenschaft des beschafften 

HEL sowie der Hilfs- und Zusatzstoffe verschlechtern, so dass diese teilweise oder ganz 

unbrauchbar werden können. Aufgrund dessen kann es zum Ausschluss oder zur Ein-

schränkung der Stromerzeugungsmengen, eines bestimmten Wirkungsgrades oder tech-

nische Leistungsart (z.B. Volllast) der Anlagen kommen. Diesen Umstand hat EnBW 

nicht zu vertreten. In diesem Fall findet die Regelung gem. Ziffer 5.1 des Netzreservever-

trages entsprechend Anwendung. 

Stromeigenbedarf: 

EnBW beschafft den Strom für den Stillstands- und An-/Abfahreigenbedarf der Anlagen 
aus dem 220-kV-, 110-kV- und 20-kV-Netz. 

Netzreserve TransnetBW/EnBW 
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Anhang 5: Festlegung der Vergütung 

1. (Wieder-)Herstellungskosten gemäß Ziffer 6.1 und 6.2 

Die Kostenerstattung für die (Wieder-) Herstellung bzw. Beibehaltung der Be-
triebsbereitschaft richtet sich nach Ziffer 2.3 bis 2.5 des Vertrages. 

Das Schreiben der EnBW vom 14.06.2023 (siehe Anhang 1) enthält die zu diesen 
Stichtagen ermittelten, erforderlichen Maßnahmen sowie eine diesbezügliche Kos-
tenschätzung. Eine abschließende Bezifferung der Kosten kann daher erst nach 
Durchführung dieser Maßnahmen erfolgen. Diese Kosten werden der TransnetBW 
durch die EnBW in Rechnung gestellt. 

Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der (Wieder-) Herstellung bzw. 
Beibehaltung der Betriebsbereitschaft, die im vorgenannten Schreiben der EnBW 
nicht aufgelistet wurden, für die (Wieder) Herstellung bzw. Beibehaltung der Be-
triebsbereitschaft jedoch erforderlich sind, werden auf lstkostenbasis der Trans-
netBW durch die EnBW in Rechnung gestellt. 

Die zur (Wieder-) Herstellung bzw. Beibehaltung der Betriebsbereitschaft ggf. er-
forderlichen Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe (siehe Anhang 1) werden der Trans-
netBW durch die EnBW auf Istkostenbasis in Rechnung gestellt. 

Kosten für die Bereitstellung eines Brennstofflagervolumens gemäß Ziffer 2.2 so-
wie ggf. Kosten für die Erstbevorratung des Brennstoffs (HEL) gemäß Ziffer 2.3 des 
Netzreservevertrages werden von der TransnetBW in Höhe des tatsächlichen An-
falls auf lstkostenbasis erstattet. 

Kosten für Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft gemäß 
Ziffer 6.1 und 6.2 sind nicht vom Leistungspreis nach Ziffer 6.4 umfasst und wer-
den nach Anfall auf Nachweis durch TransnetBW gesondert erstattet. 

I1. Kosten für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß Ziffer 6.4 
(..Leistungspreis") 

Insgesamt wird EnBW für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen am 
Standort Marbach von TransnetBW ab dem 01.04.2023 ein Betrag i.H.v. 

Über die Erstattung der Leistungsvorhaltekosten sind ab dem 01.04.2023 Kosten 
des Wasserentnahmeentgelts nicht mehr abgegolten. Diese Kosten sind von Trans-
netBW gegen Vorlage der entsprechenden Gebührenbescheide gesondert zu er-
statten (siehe III. g) . 

Die vereinbarten Beträge werden von EnBW jeweils in zwölf möglichst gleichen 
Monatsraten in Rechnung gestellt. 
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Zeitraum Leistungspreis/Jahr monatl. Leistungspreis 
(informatorisch)Anlage 

Marbach 

GT II *, GT III 
DT III * 

(424MW 
bzw.85 
MW*) 

* Mit Ablauf des 31.12.2023 besteht das Stilllegungsverbot ( § 13b Abs. 5 EnWG) für die Kraft-
we rksblöcke GT II und DT III am Standort Marbach (im Folgenden: Blöcke GT 11 u. DT 111) nicht 
mehr fort. Die Blöcke GT II u. DT III dürfen dann aufgrund der fehlenden immissionsschutzrechtli-
chen Betriebsgenehmigung zum 01.01.2024 stillgelegt werden. Mit dem Wegfall des Stilllegungs-
verbots entfällt auch der Vergütungsansprucih nach § 13c Abs. 3 S. 1 EnWG. 

Ist der Leistungspreis nach Maßgabe der Ziffern 6.11 und 6.12 des Netzreserve-
ver trags anzupassen, wird dieser Anhang in Abstimmung mit der BNetzA aktuali-
siert. 

III. Kosten für Einsätze und weitere einsatzabhängige Kosten und Abgaben gemäß Zif-
fern 6.6 bis 6.9 

Entstandene Kosten für Einsätze der Anlagen und weitere einsatzabhängige Kos-
ten sowie Abgaben gemäß der nachfolgenden Abschnitte werden der TransnetBW 
durch die EnBW monatlich, sofern möglich, in Rechnung gestellt. Etwaige der 
TransnetBW zustehende Erlöse werden durch die EnBW nach Erhalt im Rahmen 
der nächstmöglichen monatlichen Rechnungsstellung weitergereicht. 

a) Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe 

Die Wiederbeschaffung und ggf. Vorhaltung gemäß Anhang 4 von Brenn-, Hilfs-
und Zusatzstoffen für den Probebetrieb, Mess-, Kalibrierungs- und Ausbildungs-
fahrten und den von TransnetBW veranlassten Kraftwerkseinsatz sowie anfal-
lende Entsorgungskosten für Reststoffe. 

b) Kosten für C02. 

Bis zum Ablauf des 31.12.2024 wird entsprechend Ziffer 4.16 verfahren. Ab dem 
01.01.2025 erfolgt die Beschaffung bzw. Beistellung von C02-Zertifikaten kalen-
dermonatlich durch EnBW. Im Folgejahr (Kalenderjahrbetrachtung) erfolgt durch 
die EnBW eine Spitzabrechnung, sobald die zertifizierten CO2-Verbräuche festste-
hen. 

Zum Vorgehen ab dem 01.01.2025: 

Stichtag der Mengenermittlung und der Preisbildung: Die zu beschaffende oder 
beizustellende C02-Menge eines Kalendermonats sowie der dafür fällige Preis 
wird von EnBW jeweils am 15. des Folgemonats ermittelt (im Folgenden „Stich-
tag"). Sollten die Stichtage auf einen Samstag oder Sonntag und/oder einen 

Netzreserve TransnetBW /EnBW 
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Feiertag fallen, wird der jeweils nächste Werktag, an dem der Preis veröffentlicht 
wird und der nicht ein Samstag ist, herangezogen. 

Börsenindex für die Preisbildung: Als preisbildender Börsenindex wird der EVA-
Future-Kontrakt der Intercontinenta l Exchange (ICE ENDEX) für den Dezember 
des jeweiligen Lieferjahres verwendet. Es gilt der Abrechnungspreis (im Folgen-
den "Settlementpreis") des jeweiligen Stichtages.1 

Für die C02-Menge des Dezembers des jeweiligen Lieferjahres wird gemeinsam 
ein geeigneter EVA-Future-Kontrakt der ICE ENDEX im Folgejahr abgestimmt, da 
der Handel für den EVA-Future-Kontrakt mit Fälligkeit im Dezember des Liefer-
jahres bereits am 15.01. des Folgejahres geschlossen ist. 

c) Die im Netzreservebilanzkreis der EnBW angefallenen Ausgleichsenergiekosten 
bzw. -erlöse. 

d) Kosten und Erlöse aus der Verstromung/Verwertung von Restbrennstoffmengen 
sowie Hilfs- und Zusatzstoffen gemäß Ziffer 4.18 des Netzreservevertrages. 

e) Erlöse im Rahmen der dezentralen Einspeisevergütung durch die Netze BW wer-
den an die TransnetBW weitergereicht. Die Ermittlung der Vergütung erfolgt auf 
Basis der verstetigten Leistungsabrechnung. 

t) Stromeigenbedarf 

Hinsichtlich der Stromlieferung für den Eigenbedarf der Anlagen GT II, GT III und 
DT III des Kraftwerks MAR gemäß Ziffer 4.19 des Netzreservevertrages vereinba-
ren die Vertragsparteien folgende Konditionen für die Kostenweiterverrechnung: 

Arbeitskosten: 

Die Abrechnung erfolgt monatlich auf Basis der entsprechenden Zählwerte. Die 
Netznutzungsentgelte sowie gesetzl. Abgaben Umlagen und Steuern werden auf 
Basis der Rechnungsstellung der Netzbetreiber bzw. gesetzlicher Basis im tatsäch-
lich angefallenen Umfang ebenfalls weiter verrechnet. 

g) Kosten für Wasserentnahmeentgelte 

1 Beispiel: Für den Januar 2025 werden von EnBW C02-Emissionen in Höhe von 10.000 t ermittelt. Da der 
15. Februar 2025 ein Samstag ist, beschafft EnBW am Montag, den 17. Februar 2025, an der ICE 10 EUA-
Future-Kontrakte für den Dezember 2025. Der Settlementpreis für dieses Produkt beträgt am 17. Februar 
80 €/t. EnBW stellt TransnetBW eine Abschlagsrechnung in Höhe von 800.000 € in Rechnung. 

Netzreserve TransnetBW /EnBW 
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EnBW legt diesbezüglich der TransnetBW zugleich den jeweiligen Gebührenbe-
scheid in Kopie zusammen mit der Rechnung vor. 

IV. Opportunitätskosten (Kapitalbindungskosten) 

Die Berechnung der Opportunitätskosten (hier Kapitalbindungskosten) auf 
Grundlage des § 13c Abs. 3 EnWG und §6 Abs. 1 NetzResV erfolgt auf Basis der 
Höhe des gebundenen Kapitals nach Vorgabe des Hinweispapiers der Bundesnetz-
agenur bezüglich dem Umgang mit den Opportunitätskosten nach § 13c Abs. 3 S. 1 
Nr. 4 EnWG vom 11.08.2020, siehe Anhang 1c. 

V. Restwerte investiver Vorteile 

Die Auskehrung der Restwerte der investiven Vorteile erfolgt nach Vorgabe des 
Hinweispapiers der Bundesnetzagenur „Hinweis zur Rückerstattung des Rest-
werts investiver Vorteile“ vom 27.03.2025, siehe Anhang 5b. 

VI. Nachträgliche Inrechnungstellung von Kosten 

Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages kann es dazu kommen, dass 

die der EnBW entstehenden Kosten bzw. Erlöse sowie die im Zusammenhang mit 

einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung festgestellte Kosten gemäß Ziffer 

6.12 des Netzreservevertrages erst nach Beendigung dieses Vertrages weiterver-

rechnet werden können. 

So werden beispielsweise CO2-Zertifikate für das Vorjahr erst im Folgejahr spitz 

abgerechnet oder eine Spitzenabrechnung des Bundesamtes für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle für bestimmte Brennstoffe oder für die Gasnetznutzung erst im 

Folgejahr erstellt. Dadurch können Kosten, die im letzten Vertragsjahr entstanden 

sind, erst im darauffolgenden Jahr und damit erst nach Beendigung dieses Vertra-

ges weiterverrechnet werden. Die Vertragsparteien vereinbaren daher, dass alle 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Kosten auch nachträglich 

nach Ende der Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 12.1 des Vertrages auf Nachweis 

durch die EnBW der TransnetBW unverzüglich in Rechnung gestellt werden kön-

nen. Diesbezüglich finden die Regelungen gemäß Ziffer 6.17 bis 6.22 des Vertrages 

entsprechend Anwendung. 

Beispiele hierfür sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

• Spezifische Beschaffungssystematik 

• Kosten für Brennstoffbeschaffung und -logistik 

• CO2-Zertifikate (Folgejahr s.o.) 

• Lieferverzögerungen Dritter 

Netzreserve TransnetBW/EnBW 
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• Verstromung, Verwertung, Entsorgung, Verladung und Abtransport von 

Restbrennstoffmengen sowie Hilfs-, Betriebs-, Rest und Zusatzstoffen 

• Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten für Personal, Einholung 

von Genehmigungen, Gutachten sowie weiterer technischer Maßnahmen 

• Verzögerungen bei der Rechnungsstellung 

Die gesetzlichen Abgaben, Umlagen und Steuern sind nach der jeweils geltenden 

Rechtslage zu zahlen. 

Eine nachträgliche Verrechnung ist auch im Hinblick auf von sich im Rahmen der 

Deckung des Stromeigenbedarfs nach Ziff. 4.19 ggf. anfallenden gesetzliche Abga-

ben, Umlagen und Steuern möglich, insbesondere soweit die zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses bestehende Rechtslage und/oder –auffassung sich nachträglich 

ändern sollte. Zur Ermittlung des Verjährungbeginns ist dabei auf den Zeitpunkt 

abzustellen, an dem bei EnBW erstmalig Mittelabflüsse tatsächlich anfallen. 
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Anhang 5a: Ergebnisdokumentation MAR GT II, GT III + DT III 

BK8-23/4002-R und BK8-23/4002-R Marbach GT III solo 
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. Vorbemerkung 

Mit Schreiben vom 05 .. .07.2013 an den Ülbertragungsnetzlbetreilber TransnetBW GmblHI 

i(ÜNB) wurde die endgültige Stillllegung der Anlagen zur ErzeugungI eilektrisdher Ener-

gie Marbadh II GT, Marbach 111111 GT und Marba.ch III DT (Energieeirzeug1Ungsanlagen) 

zum 0'5.07.2014 angezeigt Die Energieerzeug1ungsanlagen wurden vom Ülbertra-

gL111gsnetizbetreibe1r erstmals mit Schreiben vom 25. 10.2013 als systemrelevant aus-

gewiesen und die Systemrelevanzausweisung dlll rch Bescheid der Bundesnetzagen-

tm vom 19.122013 genehmigt_ Aufgrund der aktuellen Systemrelevanzausweisung 

durclh den ÜINIB vom 19.09.2022,. genelhmigt durch diie Bundesnetza.,gentm mit Be-

sche· d vom 13,_01.2023 (Az. 4.14.03J)2122-IJ16}, sind die Energiee1rzeugungsanlagen 

ab dem angezeigten Datum für die Dauer der genehmigten Systemrelevanz vom 

01 JJ4..2023 bis 31.03.2025 gemäß §§ 13b Abs .. 5; 1I3c Abs ... 4 S. 11; 13d Abs. 1 EnWG 

für Zwecke der Netzreserve vorzu'h alten_ 

In dieser Ergebniisdokumentation wird die Höhe der l<ostenerslafillllng für Marbadh II 

GT, Marbach III GT und Marbadh III DT fü den Zeitraum vom 01.04-.2023 biis 

3,1 _ 12.2023 .auif Basis des d mch die Anll agen betrni berin übersendeten Erhebungsbo-

gens mit dem Bas1isjahr 2021 ~EIHIB 2021) festgelegt Durch den Wegfall der immissi-

onssch1Utzrechtrchen Genelhmigllng für Marbadh II GT und Marbadh 1111 DT entifälllt ein 

Vergütungsanspmch für diese beiden Anlagen ab dem 01.04 . .2024 .. Für Marbach II 

GT wird die Höhe der Kostenerstattung für den Zeitraum vom 01.01.2024 biis 

31 J:13.2025 in einer separaten Ergebnisdo!kumentatJion festgelegt. 

Tarüfan passung en beii m Personalaufwa1nd (Kostenposition 6.) werden bei der festzll le-

genden Höhe dle1r l<ostenerstattung mo:natsgenau be1rücksidhtigl .. Dabei werden die 

schon je1izt feststelhenden Tarifanpassungen in den Jahren 20211, 2022 und 2023, lbei 

der festzulegenden IHlöhe der l<ostenerstatttung bereits im abzL1sdhließenden Netzre-

servevertrag berücksichtigt (ab 01.032021: +2, 11 %,. ab 01.05.2022: +11,'6%, ab 
01 _03,_2023: +5,5%)_ 

Das Wasserentnahmeentgelt ist ein va1riiabler, einsatzabhängiger KostenlbesrandteiiL 

Dieser wird aus den Leistllngsvorhaltei!kosten herausgenommen und ist separat als 

variabler l<ostenbestandteil mit dem ÜNIB abzllrechnen .. 

Die Bi'ldung der Netzreserve und der Einsatz der Anlage erfolgt gemäß § 13d Abs ... 3 

S. 11 EnWG auf GrnndlagIe eines Vertrags, der in Abstimmung mit der Bundesnetza-

gentm nadh Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung ,(NetzResV) 
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en der An lagenbetreibe:nin und dem ONB abzuschließen ist. In Abstimmung mit 

der Bundesnetzagentur ist in dem Vertrag iinsbesondere gemäß.§ 6 Abs. 2 S. 1 Netz.-

Res V der Umfang der Kostenerstattungi für die Nutzungi der Anlag,e im Ralhmen dleir 

Nietizreserve fostzuleg eri_ 

Ziu diesem Zweck wuroen der Beschlusskammer 8 insbesondere mit Schrej'ben vom 

25JJ4.2023 Kostendaten sowie mit Schreiiben vom 25.07..2023 entsprechende Nach-

weise und Erörterungen übermittelt. Die voriäufiige ErgebnisdokumentatJion wurde der 

An lagenbetreibe,nin mit Schreiben vom 21.091.2023, zugesteillt. Die Anlagenbetreilberin 

hat miit Schreiben vom 117. .. 10.2023, ihre Ausfühlnungen zur vor!äufigien Ergebniisdoku-

menta.tion übersandt Die Besdhlus:ska:mmer 8 lhat eine Prüliung der als Betriebsbereit-

schaftsaus!agen berücksidhtigungisfähigen Kosten nach den Maßgaben des EnWG 

und der NetzResVvo:rgenommen. Naclhfolgend werden die Prüfungsergebniisse doku-

mentiert .. 
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. Allgemeines zu erstattungsfähigen Koisten 

Von den ÜINIB werden jähnlidh Systemanallysen durchgefülhrtt, um den erforderlichen 

Bedarf an Kraftwerksk.apazütätten für netzst.abillisierende Maßnahmen fostzusielllen. 

Stehen fü die Durchführung von netzstabilisierenden Maßnahmen nicht ausmichend 

Energieerzeugungsanllagen am Markt zur Verfügung , so besdhafft: der Übertra1gungs-

netzlbetreii'ber aus vorhandenen, 2m Stillllegung ange2eigtten Energieerzeugu gsan!a-

gen diie e1rfu:rderlichen Kapa~täten. Diese sogenannten „ INietzreservekraftwerike" müs-

sen von den ÜINIB im Vorfeld als systemrelevant ausgewiesen worden sein und werden 

ausschlließ1Iich außerhalb des Energiemariktes zur Gewährleistung der Sicherheit und 

Zuver1äss·gkeit des Elektirizitätsversorgu ngssyslems herangezogen. 

[)urch die Ausweisung der Systemrelevanz entsteht dem Anlagenlbetreilber gegIenüber 

dem ÜINIB ein Vergü1!ur11gsanspnuch. OerVergütungsansp:ruch des Betreibers einer .An-

lage, deren ,endgültige Stiilllegung nadh § 13b .Abs. 5 S. 1 verboten ist,. ist in§ 13c 

Abs .. 3 EnWG g:e11egellt. Demnach ist dem Betreiber einer Anlage,. deren endgültiige 

füillllegung nach§ 13b Abs ... 5 S. 1 EnWG verboten ist, eine Vergü1!ung für die Ver-

pflichtung nach§ 13b Abs. 5 S. 1 EnWG durch den jeweiligen Betreiber des Übertra-

gungsnetzes zu zahlen. Die Anlagenbettreiberiin hat Anspmch auf Erstattung von 

• Erhalttungsaushil1gen fü r E1nhal1ungsmaßnahmen, diie nach dem Zeitpunkt der Sys-

temrelevanzausweisung vorgenommen werden, 

• Betriebsbereitschaftsauslagen nach § 6 IN!etzRes V, 

• Erzeugungsauslagen, 

• Opportun itätskosten 1u rtd 

• anteiligem Werteve1rbrauch. 

Zusätzliche Vo:ra:ussetzungI ist, dass die Erha1ltungsauslagen bzw. diie Belrielbislbereit-

schaftsaus1Iagen tatsächlich deir Vorhaltung und dem Einsatz der Anlage in der Netz-

reserve zu dienen bestimmt siind .. [)ie Erstattung von Kosten für Erha1ltungsmaßooh-

men, die unabhängigi von dem Erhalt der Betuniebsfähigkeit der Anllage für dien Netzre-

servebetrieb ergriiffen werden, iist som·t ausgeschlossen. 
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.1. IErs·taitttmg der Betir"ebsbereitschaftsauslagen 

Gemäß§ 13c Abs. 1 (i.V.m. Albs. 3, S.1 Nr. 2, S. 2) EnWG werden der Anlagenbetrei-

berin die für diie Vo:rha1ltung und Herstelllung der Betriebsbereitschrattt notwendiigen Aus-

lagen erstattet. Diese Betriebsbereitschaift:sausllagen umfassen zum einen einmaliige 

Kosten für die Herstelllung der Betri ebsbereitsdh aft sowie einen Leistungspreis, der für 

die Bereiitharnung der betreffenden Anlage gewährt wird. In § 113c Abs. 11 Nr. 1 lit. b 

EnWG wird hierzu ausgefühirt, dass nur Kosten berücksichtigt werden können, die dem 

Betreiber zusätzliich und fortlau,end auf Grund derVorhalltung der Anllage für diie Netz-

rese1rve ent:steihen. Die Bestimmung der Leistungsvorihaltekosten erfolgt unter Zu-

gnundllegung der Daten des lhandelsrechtl idhen Jalhresabsdhlusses, hier des Jahres 

2ü21. Die Gewinn- und Verlustrechnung stellt die Grundllage für die Ermittlung der 

j ähirf chen Leii stJu ngsvorhaltekosten dar. 

1.1.1. Schrnsselung von Kostenpositiionen 

Die zu G:runde gelegten Sdhlüssel müssen sachgerecht sein und den Grundsatz der 

Stetigkeit beachten ... Hiierbei sind die Vorgaben des§ 252 HGB :stets zu berück.sidhti-

gen. Die Sdhlüssell s1ind für sachkundiige [)rittte nachvollziehbar und vollständig zu do-

kumentieren .. Ändern ngen eii n es Sdh lüssells sind nur zulässig, so,em diese sachlii eh 

geboten siind .. Die hiierfür maßgebliichen Gründe siind nachvollziiehbar und vollständig 

zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schfüsselu ng kann durdh S chll ü ss,el gestützt wer-

den, die e1ine möglli chst große Nähe zur t.atsächlliclhen Kostenve1rteiilung aufweisen. 

Stu11denauifschre1ibungen einer Lotmbuohhaltung z .B.. lassen eine anteilige Verteilung 

der Kostenstelle auf den Krnftwerksbetrieb plausii'bler erscheinen, als Umsatz- oder 

Gewinnsdh lüssell. Die 18esdh lusskammer behält sidh vor, auch s.adhgerechtere S chll üsr 

selungen zur Anwendung zu briingen. 

1.1.2. IP,erioden1ireimde Aufwendungen / IPlanko,sten 

Periodenfremd e AJUfwendungen und Plankosten sii nd grundsätzlich nicht aneriken-

n ungsfähig .. [)ie Bestimmung der Leistu rigsvorhaUelkosten e1rfolgt unter Ziugirund legu ng 

der [)ateri des handelsrechflidhen Jahresabschllusses, hier des Jahres. 2021. Die Ge-

winn- und Verlustrechnung stefü die Grundlla:ge für die Ermitlllung der jälhrlidhen Leis-

tungsvorhaltelkosten dar, diie der Anlagenbetreiberin Ld.R. monatlich anteil ig .ausge-
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hlt werden„ Da der auf diieser Basis ermittelte Leistungsp:reiis über die jeweiliig:e Ver-

tragsdauer konstant bleibt, müssen die jäh rllidh anzue1rikennenden Kosten repr.äsenta-

tive Kosten für die jeweiilige Vertragsdauer darstelllert Damit sind jährliche Verwe1rfun-

gen wie pe1niodenfremde AuiflNendungen und/oder Plankosten gmndsätzliich zu ver-

n adh lässigen , da dii ese Kosten gerade keii ne repräsentativen , jährlich wiederkehren-

den Kosten darstellen Dies resultiert aus den Vorgaben des§ 1I3c Abs. 1 S„ 1 Nr. lit. b 

(i„Vm„ Abs„ 3 S„1 Nlr. 2) EnWG, wonach der Leiistungsp:reis als pauschalierter Betrag 

(Euro in Megawatt) auf Grundlage der jeweils ennittelten Erfahrungswerte der An a:g:e 

festgelegt werden lkann „ 

1.1.3. Oppo,rt.unitätskosten 

Im Rahmen der anell'kennungsfähigen Oppom„mitä.tslkosten erhält die Anlagenbetrei-

berin eiine mariktangemessene Verz insung alls Ausg'leich für die entgangenen Verwen-

dungsmög'lidhke1iten seiner Anlagen„ Opportunitätskosten, in Form einer angemesse-

nen Verzinsung, sind nur zu erstatten,, wenn und soweiit eine verlängerte Kapita bin-

d ung in IFo:nm von Grnndstüdken und anderen weiiterverwe1rtbaren technischen Anla-

gen auf' G1mnd deren Verp:filidhtung für die Netzreserve besteht Darüber hinaus ge-

hende Opportunitäten sind nicht zu erstatten. .. 

Diese Posiition iist nicht Bestandteil der Le1istungsvorhaltekosten und wird gesondeirt 

erstattet Hierfür ist eine entsprechende vertrng lidh e Regelung vo·rzunehmen, dii e den 

d amiit einhergeh enden Vergütungsan~prndh abbii ldet„ 

1.2. Erstattung der Erzeugungsauslagen 

Unter der Kostenart der Erzeugungsaus11agen wird e in Arbeiitspreis in Form der not-

wendigen Auslagen für eine Einspeisung der Anlage gewährt Diese Kosten werden 

als variable Kosten gemäß § 13c Abs„1 S„ 1 Nr.. 2 und S„ 4 bZlhf„ i„V..m .. Abs„ 3 Nr.. 3 

EnWG gesondert vergütet.. 

Die Vergütung iist irn abzuschließenden Vertrag zwischen dem Übertragungs!netzbe-

treiber und der Anllagenbetrniberin unter Berücksiichtigung folgender Komponenten zu 

vereinbaren: 

Psr F Reterenzprei.s für den jeweiligen Energieträger 
H ~· mengenäquivalenter Energiegehalt des jeweill i91en E nergietragers 
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c:o2 CO2-Zertmi katspreiis 
flc02 mengenä.quivalente OO2-Emis:sionen des jeweiligen Energieträgers 
17 anlagen spezmisdh er Nettowirku ngsg r.ad 

Ergänzend dazu ist die Ersra.ttung des stimmeigenveribrauchs fü das Anfahren der 

Energieerzeugungsanllage iim Reservebetrieb als varfai.ble Kosten vorg,esehen (siehe 

2.1. 1.3.). 

Diese Position ist nicht Besrandteiil der Leiistungsvorharnekosten und wird gesondert 

erstattet Hierfür ist eine entsprechende ve1rtrag lidhe Regelung vo:rzunehmen, die den 

damit einhergehenden Vergütungsan~rndh abbi ldet 

Elbenifalls werden von dieser Position audh ke1ine Kosten gemäß§ 1I3f EnWG für e1i11e 

geskherte Gaska.pazit.ät umfasst Die Ersra.ttung in der Netzreserve erfolgt gesondert. 

1. 3. IKo,s.1en für die Wi ede rhe rste ll ung der Betriebsberei tschaft 

Im Rahmen der Betriebsbernitschaftsauslagen werden gemä.ß § 13c Abs. 11 S. 1 Nr. 1 

llil a 0.V.m. Abs .. 3 S. 1 Nlr. 2,. S. 2} EnWG die einrnaliigen Kosten für die Herstellung 

der Behiiebsbernitschaft der Energiee1rzeugungsanlage anerkannt. IHiierbe,i handelt es 

sidh um außerordentliche Kosten, die nidht bereiits im Lcis~ungspreis abgegolten sind. 

Die Kosten steillen eine Besonde1riheit innemalb der ausgewiesenen Systemreilevanz 

dar und sind für den Netzreservebetrieb notwendiig bzw. diienen zur Herstellung der 

Betriebsbereiitschafl:. 1H iem nter können z. 8... Revisionen. Beschaffung von Vorrats-

brermstoffen, immissionsschuttzredhtliche P1rüfiu111gen sowie Kosten für Reparaturen 

außergewöhnlicher Schäden subsumiert werden. Die Kosten werden gesondert zu 

dem leistungspre1is eirstattet 

·1 . .4. Werteverbrauch der teohni,schen Anlagen oder Anlagenteile 

Gemäß§ 6 Abs. 1 S. 2 NetzResV sind Kosten, die auch iim Fall einer endgültigen 

StillllegIung angefalllen wären, im Rahmen der Netzreserve nidht erntatl!ungsfähig. Dem-

entspredhend lkann gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 NetzRes.V nur derjenige Werteverb:rauch 

der weiterve11Nertba.ren technischen Anlagen oder der Anlagentei e in Ansattz. gebracht 

werden, der unmittelbar durdh eiinen ra.tsächliichen Einsatz in der Nietzreserve verur-

sadht wird .. Grundlage für diie Bestimmung des anteilligen Werteverbrauchs sind dabei 

gemäß§ 6 Albs .. 1 S. 4 NetzResV LV.m. § 13c Abs ... 1 S. 3 EnWGdie handelsrechfüdhen 

Restwerte und die handellsrechtliichen Restnuttzungsdauem in Jahren. Anerkennungs-

fähig ist diejenig1e Kostenhöhe,. die sidh nadh der ,,Aufhebung und Neuf:esffllegung der 
- 8 -
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lll ung z11 r Beschaffung und Vergütung von Redispatch-Maßnahmen nadh §§ 13 

Abs._ 1 Nlr. 2 und 13a EnWG" (BKB-18/0007-A) vom 1'9.05-2021 bzw_ einer Foilgefest-

llegung zur Vergütung1 der Redis:patdh-Maßnahmen ergibt Da aufgrund des Verweises 

in§ 13c Abs_ 3 S_ 3 i_ V_ m_ § 13c Abs_ 1 S_ 1 S_ 3 EriWG fü r die Bes1!immt1t11g des 

ante1iligen Werttebrauchs be1i den Netzrese1rvekosten diieselben Maßgaben ge.lten, wie 

lbei den Redispatdhkosten, iist mit diesem Beschluss iinsoweit auch die Entsdheidu11g 

zum Vorgehen bei den Nietzreservekosten getroffen_ 

Diese Position ist nicht BesrandteH der Leiistungsvorharnekosten und wird gesonde1rt 

erstattet. Hierfür ist eine entsprechende vertraglidhe Regelung vorzunehmen, diie den 

damiit einhergehenden Vergüh.mgsansprudh abbildet 

1.5 Rückzahlung inves·tive•r Vo,rte ile 

Wird die Ene1rgiee1rzeugungisanlage endgültig stilllgelegt, so ist gemäß§ 13c Abs_ 4 S. 

2 und S. 3 EnWG der Restwert der investiven Vorteiile bei wiiede1rverwertbaren Anla-

genteilen, die diie Anlagenbetreiberin im Rahmen der E1rihaltu1t11gsa11slagen und der Be-

1!riiebsbereiitsohaftsauslagen iim Sinne von § 13c Abs ... 3 S. 1 Nlr. 1 und Nlr. 2 EnWG 

erhalten hat,, zu erstatten. Maßgebilidh ist der Restwert z11 dem Zei~punkt, ab dem die 

Energieerzeugungsanllage nidht mehr als Netzreserve vorgehalten wird. 

Durch die Regeilung soll zug'leich sichergestelllt werden, dass diie Anlagenbetreiberin 

lbei e;-ner Rückkehr der Energieerzeugungsanllage an die Strommärkte keine Vorteiile 

erhält, dii e weiit überwiegend investiver Natur sind ILI nd ihn geg enülber anderen Markt-

teilnehmern privilegieren würde. 

Die ZiU erstattenden Kosten sind nicht Teil der Le1istu1r119svorhahekosten und können 

erst nach der Rück~ehr an den Strommarkt bzw: .. bej einer endlgülltigen Sti llllegung fest-

gestellt und dem Nietznutzer wieder gutgebradht werden. 

·1.6 Grundsätze der Prü~methodik 

Grundsätzlich sind Kosten nm anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zur 

stilllzullegenden Energieer2eugungsanlage aufweii.sen. Kosten, die nicht ursächllidh aus 

dem Betrieb der Energieerzeugungsanllaige entstehen oder dem Betrieb der Energie-

erzeug ungsanllage zu diienen bestimmt stt11d,, sind folglli eh niicht zu berücksidhtigen. 
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emgemäß siind Kosten, die ihrem Entstehungsgrunde oder iihrem Verwe1111dungs-

zweck nadh anderen IJlntemelhmens.ak1!iviraten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

1b erücks1i ch1!igung sfälh ig. 

Eine Besonderheit stellen Gemeinlkosten dar,. weldh e buchhallterisch niicht o!hn e weite-

res d·rekt ~ugeordnet werden können. Sie falllen i.d.R für mehrere Gesdhäftslbereiche 

an .. T yp:isdherweise handelt es sidh dabe1i ium Overheadkosten wie Con1!rolling, Ein-

lkauf, Redhnungswesen etc. Diese Kosten können mit Hilfe eiines geeigneten Sch üs­

sels sadhgerecht auif die einzelnen Tätigkeitsbereiiche verteillt werden. Es gibt melhrere 

Airten von Sdh1lüsseln, die sich z.B. an 1Pernona1I- oder Umsatzkennzahlen orientieren. 

Für die Gemeiinkosten ist der unmittelbare Nachweis prob!lematisch, da es sidh bei dler 

füilllegungsentscheidung lediglliclh ium eine prognostisdhe bzw. planerische Entsdhei-

d ung handelt, die auifg rund des ausgesprochenen Stilllleg u ngsverbotes nicht zm Um-

setziLI ng gelangt. Überdiies hängt der Abbaiu von Gem ein kosten niicht iimmer zwingend 

mit der Stillllegung des Kraftwerks zusammen; er ist zudem stark von der Größe des 

Unternehmens abhängig. So wird z.B. bei einem Unternehmen miit nur einem oder 

zwei Tätigkeitsbereidhen der Druck bei Wegfall! einer Tätigkeit Gemeinkosten abzu-

bauen, deutlliclh höher sein, als bei einem Unternehmen miit e1ner wesentlich kompfe-

X:eren Untemelh menss1!rulk.tur. 

Kann die Anllagenbetreilberin im Ralhmen der Beweislast kei e bewertbaren Nach-

weise vorlegen, so können gemäß§ 113c Albs. 11 Nr. 1 lit b (iV_m_ Abs. 3 S. 1 Nr. 2) 

IEnWG der Energieer2eugungsan!age zurechenbare Gemeinkosten der Anlagenbe-

1!reibeliin bis zu einer Höhe von 5 % der übnigen Kosten dieser Nummer pausdhal alls 

Gemeinkosten anerkannt werden. Der Nlachweis höherer Gemeinkosten durclh die An-

llagenbe1!reiberin , nach Vorlage entsprechender Nlachweise, ist möglich. 

Die Anlagenbetreiberin trägt diie Darlegungs- u d Beweislast für diie Tatsache,. dass 

die gelltend gemachten Aufwendungen tatsäclhl idh entstanden sind. Dies ergii bt sich 

bereits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die .alllesamt dem internen und 

externen Reclhmmgswesen der Anlagenbetreiberin entstammen. Diese internen Vor-

gänge sind der lßesdh lusskammer nii cht bekannt, so1lange die Anlag enbetreibelii n nicht 

selber die beurtteilungsrelleva:nten Kosten da1r1egt iunid diese dezidiert nac.hweiist.. Dem 

steht auch nicht der Amtse1nmittllungs,grundsatz entgegen_ Der Pfliicht der Behörde, den 

Sachverhallt in eiigener Verantwortung a~uklären i(§ i68 IEnWG und 24 VwVfG} stehen 
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eiit Obliegenheiten der Anla,genlbetreilberin gegenüber; diie Mitwi1rikungsp1filidht be-

grenzt die Amtselfimittlungspflicht der Verwalltung.sbehörde. Diese braudht entschei-

dungserhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene i'hr ~u unterbreiten 

hat i(vgL BGH, EnVR 79/fJ7, Rn_ 211· BVe1rwG, 5 C 27185, NVwZ 11'987, 4U5). Nidht nach-

gewiesene Kosten sind nidht anenkennungsfähig (so audh: OLG Düsseildorf , Vl-3 Kart 

472/06 (V} und BGH, EnVR iß/08). 

Die nadhfolgende Do!kumentartion der erstattungsf'ähigen Kosten orientiert siich dem 

Grunde nach an dem Aufbau und der Struktur der Gewinn- und Veirllu.strechnung ge-

mäß § 275 HGB. 

2. Erstattungsfähige• Kosten aus der Ge,winn- und Verlus·trechnung 

2.1 . Materialaufwand 

Der Materiaiallillland umtasst alle Aurwendungen, weilche lbei der Beschaffung odler 

dem Verbrauch von Rohstoffen oder Waren entstehen. Dazu gehören audh die unter 

der Position Aufwendungen für Roh-,, Hilfs- und Betniebsstoffe verbuchten Aurwendun-

gen .. Bei der Erze1.1g1ung von eilektrisdher Energiie durch fossi le Energ ieerzeugungsan-

llagen werden Roh-, Hilfs- und Betriiebsstofte verbraucht Diese werden, wie oben unter 

Gliedernngspunkt 11.2 „Erstattung der Erzeugungsauslagen" dargestellt, gesondert 

vergütet Entsprechend sind die Aufwendungen der Gewinn- und Ve1riustrechnung 

n idht m berücksichtigen_ 

2.1 .1 . Aufwendungen für IRoh-, Hilfs.- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene 

Waren 

2.1 .1 .1. Brenn stoff,e und Eim issio ns rechte 

Wie oben unter dem Glliederungspunkt 11.2. ,.Erstattung der Energieerzeugungsanla-

gen" bereits hinreichend er1äute1rt, werden va1niable Kosten gesondert vergütet. Ent-

sprechend sind die A1ufi.vendu1ngen der Gewinn- und Ve1rlustirechnung nicht Z!U beirück-

sidhtigen. 

2 .. 1.1 .2. IP'eriode n~reim de IRH B 

Periodenfremde Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe siind nidht anerkennungsfähig, da es 

sidh mm eiinen um varrabile Kosien handelt , diie ggf. separat (über den Arbeiitsp:re is) 

vergütet werden. Zum anderen ist, wie oben unter dlem Gliede1mngspunkt 1.1.2 Perio-
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remde Aufwendt.1ng,en / Pllankosten bereits besdhrieben, auf jähr1ich wiederkeh-
rende, repräsentative Kosten abzustellen, womiit periiodenfremde Aufwendungen per 

Definition bereits ausgeschlossen sind. 

2.1.1 .3. Sonstige Aufwendungen RIHB 

Unter dler Position 5.1.3 sonstige At.1fwendungen RIHB sind Materialkosten zu erta.ssen,. 

die e1rzeugungsunabhängig entstehen. Beispiele für derartige sonstige Aufwendungen 
sind beisp:i elsweiise der Kraftstoffverbraudh der Fahrzeuge oder all.Ich Kosten für die 

Betriebsfühimng wie Ve1ribrauch von Gas, Strom, Wasser tmd Femwä1m1e etc. 

Mit Schreiiben vom 25 .. 04.2023 fügte die Anlagenbetreiberin den Kostendaten für das 

Betradhtungsjalh r 2021 eii ne Hochredh nung auf das Jahr 2023 bei. 111 dieser nimmt die 
An!agenbe1!reiberin f1fillr die GuV-Positionen 5.1.3 sonstige Arufwendungen RHIB und 

5.2...1 lllnstandlhal1!ung und Reparaturen pauscha'le Kostenauifschlläge i.H. v. .. ~ or. 

Sie begründet diiese mit sprunghaft gestiegenen Eii nsatzzeiiten ab dem Jahr 2022 und 
allgemeiinen Preissteiigerungen,. wodurdh die lllnstandhal1!ungskosten nadh dem Basis-

jahr 2021 zuneih men. 

Mit Verweis auf den Gliederungspunkt 1.1.2 Periodenfremde Aufwendungen I Plan-

kosten handelt es sich bei den pauschalen Kostena1ufsdhlägen um Pllankosten, diie von 
einer Anerkennung alls leistungsvmhaltekosten ausgeschlossen sind. Sie st:elllen 

keine jährlich wiederkehrenden, rep:räsentativen Kosten dar. 

In der Stellungnahme vom 17..10.2023 wies die Anlagenbetreiberin erneut auf die er-

höhte Einsatzzeit bnv ... produzierte Strommenge der Energieerzeugungsanllage ab 
dem Jahr 2022 und der damit zusammenhängenden Belastung der Anlage hin. Dieser 

Umstand führt u nweigen idh zu höheren Aufwendungen für Ers ruzteile sowie für 111-

stand halltung und Reparaturen (Kostenpositiionen 5 ... 1.3 und 52_ 1 ). Um dieser Situation 

in der Kostenerstattung ausreidhend Rechnung ~u tr.agen, werden für diie Kostenposi-

tionen 5.1..3 und 5.2. .. 1 diie Kosten aus dem Jahr 2022 UH.v. .. - (5.1 .3) bzw. 

- (5.2.1) berüdksichti-gt. 

2.1.2. Aufwendungen für bezoge-ne Leistungen 

Die unter der Position 5.2. Aufwendungen für bezogene Leisrungen des. E1rihebungs-

bogens anerkennungsfähigen Aufwendungen s1ind nur solche Aufwendungen, diie bei 
betriebswirtschaftlicher Betmdhtungsweise dem Materialaufwand zuzuordnen sii nd. 
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emgegenüber sind Leistungen Drüter, die nicht übenviegend dem Stoff- bzw ... Mate-
1nialeii nsatz zJUgeord net werden können, unter den sonstigen betrieb!! ichen Aufwend un-

gen auszuweisen (siehe unten Position 2_4_)_ 

2 .. 1.2.1. lnstandhaHung und Repara.ture•n 

lri den jähr1ich fixierten Le1istungsvorhaltekosten für lnstandhalltung und Reparn~uren 

sind derartige laufende Kosten zu berud:sidhtügen, die sich auf Planung und Abwick-
llung von lnstandhalliungsmaßnahmen vor Eintritt eiirtes bestimmten schadensbediing-

ten Anlagenzustandes bzw_ eines ungesteuerten Anlla:g1enausfälls beziiehen_ Ziu den 

anzuerkennenden Kosten fü r Maßnahmen der llauifenden Instandhaltung zählen maß-
geblich Kosten für Wartungsarbeiten_ Dazu zählen ggt im Einzelifall auch vorbeugende 

Reparaturen, ein vorbeugender Austausch klleinereir Maschinenteile oder sonstige vor-
beugende Maßnahmen, wie z _ß_ Schutzanstriche oder Installation von Wamein1nich-

~u ngen_ Eben so sind hier lkle1i nere Reparaturen zu verstehen_ 

An dieser Steille wird auf den Gliederungspunkt 2_1_ 1 _3_ ve1rw-esen_ 

2 .. 1.2.2. IP,eriodenfireimde Aufwendungen 

w -e unter dem Gliederungspunkt 1 _1_2 l?eriodlenfremde Aufwendungen / Plankosten 

bereits beschnieben, ist auf jähr11ich wiederkehrende, repräsenta~ive Kosten albzustel-· 

llen, womiit periodenfremde Aufi.ivendungen per Definfüon bereits ausgeschlossen sirid. 

2 .. 1.2.3. Sonsf ge Aufw,endungen f\ür bezogene ll ,eist1ungen 

Unter der Position 5-2 .. 3_ ,,Davon sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" 
i(iim Erhebungsbogen) können i_d_R diie Netzentgelte und der Eigenverbrauch aner-

kannt werden_ 

Der Anlagenbetreibefiin wurden iin der fünften Vertragsperiode ffü die Position Kosten 
ii_H _v_ ~ nerk.annt Auif Basis vorgelegter Ganzjalhreskosten Uir das Jahr 2021 

hatdieAnllagenbetreiiberin Kosten iJ-t v __ (vgiL S._2_3 EHB) geltend gemacht 

Hiervon entfällt nadh Angaben der Anlagenber eiber1n auf Konzerndienst-

II eistungen der GE Handel_ 

Hierzu wurde entsprechend der Ausführungen der Anlagenbe~reibe1rin während des 

gemeinsamen Gespräches am 28_02.2018 und Nachreichungen vom 09_03-201 a eine 

- 13 -
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lloge Handhabung wie bereiits in den vorherigen SRA durch Be1rücksiicMigung von 

- er Kosten der GE Handel vorgenommen_ Dieses Vorgehen wiird weitergefü lh rt 

Die durch die Anllag1enb etreilberin geltend gemachten Kos~en i _ H _ v _ erden 

somit aus dien unter Positlion 2_ 12.3_ genannten Gründen teilweise um den Betrag 

i_H_v_~ ekü1rztt und .auif einen Betrag i_ H_v_ estgestellt 

2.2. P,ersonalaufwand 

Personalkosten setzen siclh aus den Kosten für Gehällter und Löhne {Lohnkosten} aus 

den Kosten für soziale Aufwendungen gern _§ 275 Abs_ 2 Nr_ 16 lit b HGB (Arbeüge-

beranteile an der Unfalllversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Airbeiter-

renten-, Knappschafts- , Kranken-, Pflege-, Arbeits!osenversidherung)} und aus den 

freiwillii,gen Perso:nalneb enlkosten gem_ § 275 Abs_ 2 Nr_ 8 und Abs_ 3 Nr_ 7 HGB (Auif-

wend ungen f1ü r Altersver:sorg u ng und fü r IJnterstüttzung, z.R Zusclh Oisse an Pensions-

kassen, Gratifikationen, Werkküchen,. We1rkswohnu ngen, U:nterstü ttzung sei nrichb.m-

gen, Ausgaben für kultu eille und sportliche Förderung der Beleg.sdhaftsrnitg1ieder) zu-

sammen_ 

ßeim Personalaufwand ist eine diifferenzie1rte Be~rachtung ZW'ischen den Kalenderjah-

ren vorzunehmen, so dass für diie e1inzellnen Jahre iin dieser Position unterschiedliche 

berücksiicMigungsfälh ige Kosten anzusetzen sind_ Näheres ist den nachfo'lgenden Er-

lläuterungen zu entnehmen_ 

Die Anlagenbetreiberin hat in i'hrem Sdhreiben vom 25_07..2023 nähere Erläuterungen 

zur Ermittlung der Personalkosten dargelegt. Die Anlagenbetreiberin führt aus, dass 

neben der monaflidhen Vergütung der Besdhaffi.gten auch weitere Vergmungsbe-

standteille i( IE1rfolgslbete1i'ligung, Urilaubsg1eld, Weihnachmgelld, Sonde1rzahlu11g) in der 

ßerechln ung des Personalaufwands einzubezielh en sind_ Darüber hinaus wurden die 

Gehälter und löhne sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen angehoben (ab 

01 _03_2021: +2, 11 %, ab 01 _05_2022: +11,ßo/o, ab 01 _03..2023: +5,5%)_ Nadhweiise hiierfür 

wurden in Form des entspredhenden Manteltanifvertrages, der korrespondierenden 

ßetriebsvereinbamng sowiie der jeweiligen Ta1r1fverträge e1rb:racht Eiinmallige Sonder-

zahlungen stte len keine repr.äsentatiiven jährtich wiederkehrenden Kosten dar, daher 

lkünnen diiese nidht jährilidh in den Kosten berüdksiichtigt werden, sondern nur in den 

Jahren, in denen siie anfallen (hier 2022)_ 
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l1n der Berechnungslogik der Beschlusskammer wurde basierend auf den bere its fest-
s1e:henden und rmchgewliesenen Tarifsteigerungen m.1sgehend von den Löhnen und 

Ge:hälte:r1n 2021 ~ ie g:enauen l öhne und Gehälter für das Jahr 2023 be-
rechnet. 

Hir das Jahr .2023 wird ein Betrng für den Personalaufwand in Höhe vo:n 
lberüd sich1liigt_ 

2..:2.1. l öhne und Gelhält,er 

Unter der Position Löhne m1d Gehält,er werden diie Bruttobetr.äge der Arrbeitsentgelte 
zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehöreil1 alle VergütJun,g:en, die die Be-
legschaftsmitgl:ieder eines Anlagenbetreilbers (Arbeiter und Angestelllte) und Ge-
schäffsführer sowie Mitg'lieder des Vorstands erhalten, gleichgültig in weloher Form sie 

gewährt werden, also auch Sachbezüge, Auifvv,andseintsdhädigungen etc_ Die Buchung 

von L1öhnen und Gelhä.ltern erfolgt auf besorndere1n Aufwandsl<onten als Teil der Per-
sonalkosten. Belege für beirechnete und gezalhtte Löhne IL!lnd Gehälter können ILohn-

liisten uncl Gehaltslisten sein. 

Der 8'etrag ist iri der Regel der Gewinn- und Ver11U1strechnung zu entnehmen, entweder 

• beim Gesamtkostenv,erfahr,en u1nt,er Pe:rs.ona1lauw .and1 getrennt in 

(1) Löhne tmd Gehälter sowie 
('2) :soziale Abgabe,ri und Aufwendungen füir Altersve·irsorgung und für Unterstüt-

zung 

oder 

• beim Umsatzkos.t,enverfahren separiiert .aus den Positionen Herstellungiskoste-11, 
Vertriebs- und Veiwaitungskosten. 
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aus der im gesetzllidhen Rahmen ausgeübten Betriebs- llt1d Personalratstätig-

lk!eit, Kosten aus der Berufsausbilldung und Weiterbildung iim Unternehmen und Kosten 

von Betriebskindertagessratten für Kiinder, der beschäftigten Betriebsangehörigen,. be-

treffen teillweise lohnlbestandteile_ Bei alllen Posiuionen ist zu beadhten, dass die Kos-

ten da.s übliche Maß im Rahmen des Ausllagenersatzes nidht übersdhreiten dü1r1fe:n _ 

2 .. 2.2. Soziiale Abgaben u nd Aufwendung,en för A tersv,ersorgung und für Un-

ters:tütz u ng 

Diese Position setzt sich aus Kosten für sozialle Abgaben bZlil\l _ Aufwendungen gern._ 

§ 215 Abs_ 2 Nr_ i6 llit b HGB (Arbeit9rebernnteile an der Unfalllversicherung und Sozi-

alversidherung (Angestelllten-, Arbeiterrenten-, Knap;psdhafts-, Kranken-, Pifilege-,. Ar-

beitslosenversichernng)) und aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern_ § 275 

Abs .. 2 Nr_ 8, und Abs_ 3 Nr_ 7 HGB i(Aufwendungen für Altersversorgiung lind fü r Un-

terstützung , z_R Zuschüsse an Pensionskassen, Grafüikationen, Werkküchen,, Werks-

wohnungen,, Unterstüm .mgsein1ni chru ngen, Ausgaben für Im iturelll e und sportliche IF ö:r-

d erung der Bell egschaftsmiitglieder) Z!U sam men _ 

2 .. 2.3. Alte,rsversorgung 

Gern_ § 275 Abs_ 2 Nlr_ 8 ll t1d Abs._ 3 Nr_ 7 HGB können Aufwendungen für diie Allters-

versorgung der Miitarbe1iter eines An lagenbetreibers entstehen ; diie ggf für die l eis-

tungsvorhaltelkosten von Bedeutung1 sind_ Der Aus!agenersatz verhindert jedodh die 

Obernahme jeglicher Aufwendungen in d-e Be1racMung_ PersonalZ!usa1zkosten (Sozi-

ale Abgaben und Aufwendungen für Altersverso:rgll ng und für Unterstü1zung) sii nd der 

Höhe nadh anerkennll t1gsfähig , wenn sie Z!U den Personal! kosten in eii nem angIemes-

senet1 Ve,rihältn;is stehen_ Insbesondere diie betriebilidhen A!ltersversorgungsmaßnah-

men und A!ufwendiut1g,en für Vorrnhestandsregelungen sind dabei auf' ein angemesse-

nes Verhälltt1 is zu begrenzen_ Die Ansprüche der Arbe1it11eihmer selbst werden durch 

diese Prüfung nicht betroffen_ 

2.2.4. So:ziiale Abgaben und sonsfge Aufwendungen 

Kosten ffü sozia'le Abgaben bzw_ sonstige Aufwendungen gern_§ 275 Abs_ 2 Nr_ 6 lit b 

HGB (Arbeitgeberanteile an der Unfallversiclherung lind So.ziialversichernng (Ange-

stemen-, A1nbeiterrenten-.,. Knappschafts-, Kiran'ken-, Pflege-, A!rbeitslosenver:siche-

1nu11g)) sind gg[ berüdksiichtigung.sfä'hig im Rahmen des Auslagenersatzes alls Leis-

tungsvorhaltekosten Z!U berücksichtigen_. Die Aufwendllt1gen für Soziiale Abgaben lind 
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Aufwendungen müssen elbenraHs in einem angemessenen Ve1nhältnis zu den 

Personalkosten stehen_ 

2.3. Abs.chr,eibu n,gen 

Der Ansaliz von Abschmibung,en iist gemäß§ 6 Abs_ 1 S. 2 NetzResV grundsälizlich 

nicht mögliich_ Eine Ausnahme bildet iinsofem die Erstattung des anteilligen Wertever-

brauchs nach den unter 1.4. dargestellten Maßgaben. 

2..4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizii enz der jeweiligen Kostenansätze sii nd 

einer EinzelraHp:rüfiu ng vorbehallten. Soweit abweich ende Aspekte oder ver.allgemeine-

m ngsfähige Grundsätze bei der Prüliung berücksichtigt wurden, sind diese im Fo!lgen-

d en ergänzend erläutert 

2.4.1. Fr,emdle,istung für Verwaltung und Vertrieb 

Fremdlleisrungen, die grundsälizlich anell'ikannt werden können, sind all e Leisb.mgen, 

die dem eigenen Betiriebszweck dienen (hier dem Betrieb der still lzull egenden Energie-

erneug ungsanllage ) ... Sie werden jedoch von einem anderen IJlntemehmer erbracht 

werden (z. 18. Volieiistungen, Subunt!emeihmelieiistungen, Lohnveredelungen usw_)_ 

2.4.2. Aufwand aus konzern interner Verr,eohnung 

13eim Aufwand für lkonceminteme Veirrechnungen handeilt es sich um de,n Aufwand für 
Diensfeisb.mgen oder Produkte, die von Konzem unter111ehmen statt externen Anbie-

tem ziu r Verfügung gesteil lt werden_ 

2.4.3. Mieten IIPac hte,n/ ILeas in g 

In dieser Posi]ion sind die für den Bemieb notwendigen Kosten für Mieten, sonstige 

Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge ziu verbuchen. Die Ver-

einbarung markfübliicher Ans~e ist darzulegen_ 

2.4.4. V,ers ioherungen 

In dieser Posi]ion sind die für den Betrieb notwendigen ~osten für Versicherungen 

,(Sach- und Haftpflichtversidherungen) zu verbudhen. 
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e Anlagenbetreiberin hat die fu!genden Versiicherungen per Rechnung nachgewie-
sen ( Basisjahr 2021 } : 

Masdhinenversidherung 

Feuer- und Elementarschadenversichernng:-

Sachschadenversidherung: -

ResUidhe Versicherungsbeiitr.äge:-

Gesamtlhaft werden von der Anlagenbetreiberin - geiltend gemadht. [)ie nach-
gewiesenen, auifgesdhIlüsseltten Versicherungsbeiträge siind berüdksichtigungsfähiig. 

[)arüber hi 1aus hat diie Anlagenbetreiberin sdhlüssig in ihrer Stellungnahme vom 
17.10.2023, die stetig steigenden Versicherungsbeiträge für die Maschinenversiche-

rung dargelegt 

Aufgrund der deutlich Z!LI Ungunsten der Anlagenbetreiberin stei,genden Versiche-

1mngspr.ämie11 folgt die Beschlusskammer der Arg1umentation der Anlagenbetreiberin 

und wird diese steigendlen Versiche1nungs[Prämien der Maschinenve:rsidherung für das 

Jahr 2ü23 in den Le·stungsvorhaltekosten vo! ständig beni.icksidhtigen. Ausgehend 

vom eiingereicMen Erhebungsbogen i(Basisijahr 2021) wird im Jahr 2023 ein Betrag für 
die Versidherungen in Höhe von ~ erück:sichtigt 

2.4.5. P'orto, Telefon und B ü romat,eri al 

In dieser Position sind die für den Betrieb notwendigen Kosten für Porto, Telefon und 
B ü romateriall zu verbuchen. 

2.4.6. Rechts- und Ber:atungskosten 

Rechts- und Beratungskosten müssen eiinem Fremdvergleidhsmaßstab standhalten. 
Allle Berah.mgslleistungen müssen skh auf den Kraftwelfiksbetlieb beZJiehen, daher ist 

auf dii e Abgrenzung zu .anderen Aktiviitäten zu achten_ 

2.4. 7. Werbeaufwand, Öffentlich k:eitsa rbeit 

[)ie Aufwiendungen für Spo:nso:ning, Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichti-

gen. Es handelt sioh be1i den geltend gemachten AUJfwendu ngen für Spo:nsori I g, Wer-
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bung und Spenden generell um Kosten, die lkeirm rlei Bezug zum Betrieb einer sti llg:e-

legten Energieerzeugungsanlage haben_Sponsoring, Werbung Lind Spenden sind, so-

weit sie als Kundenbindungsinstrumente eingesetzt werden, nicht berücksicMiguings-

fähig_ Es ist nicht ersichtJich, inwieweit dieAIUfwendunge:ri für Spo:nsoring und Weirbung 

betriebsnotwendiig sein sollen. Werbeaktivitäten für den Anlagenbetreiber,.die mitt der 
betreffemllen Anlage nicht aktiv am Markt tätig ist, sind nicht ,erforderlich. Die geltend 

gemachten Aufwendungen für Werbung ll!nd Sponsoring sind sonnH gänzlich nichtt an-

erkennungsfähig. 

2.4.8. Weiterbildungs.- und Fortbildungskosten 

Aufwendung:en für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht :ou berücksichtigen. 

Diese Auf\iver»dung:eni stehen in keinerilei Bezug zum Betrieb einer vor1äufig oder end-
gfillttiig stmzulegenden Erzeugungsanlage. 

2.4.9. R.eisekosten 

In dieser Positio:rn sind die für den Betrieb einer Energieerze:ugungsamlage betriebsnot-

wendigen Kosten für Reisen m verblichen_ 

2.4.10. Bewirtungskosten 

In dieser Positiion sind dte für den Betrieb einer Energieerzeugungsanlage nachweis-

lich be'liriiebs'lllotwendigen Be·wiirtungskosten zu v,erbuchen. 

2.4.1'1. Abgaben 1(1i. W. ·was.se,r
1
pfennig) 

Der Wasserpfennig stellt ein Wasserentnahmeentgelt dar, weh::hes für das ben;ötn,gte 

Kühlwasser für die En:ergieerzeugu11gsanlage bezahlt werden muss_Der Betrag hängt 
von der bezogenen KüMwassermenge ab_ 

Das Wasserentlrnahmeeritgelt der Anlagenbetreiberin für den in Rede stehenden 
Standort setzt sicih aus.Kühlwasser mit Entnahme .aus dem Fluss Neckar und der Ent-

nahme aus Brunnen zusammen. 

Das Wasserentnahmeentge·lt ist ein variabler, einsatzabhäng1ige1r Kostenbestandteil. 
Die durch die Anlagenbetlreiberin geiltend gemachten Kosten i werden 

aus den Leiistungsvm ha'l1tekoslen herausgenommen und sind separat als. variabler 

Kostenbestandteil mit dem ÜNB abzmeclmen. 
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.. 4.1 2.. IP,eriode nfirem de, Aufwendungen 

Wie unter dem Gliederungspunkt 1 _ 11 _2 Periodenfremde Aufwendungen I Plankosten 

bereits beschr1eben, iist auf jährlich wiederkeihre111de, repräsentative Kosten abzustel-

len , womiit periodenfremde Aufwendungen per [)efi11ition bereits ausgeschlossen sind_ 

2.4.13. IEinzel'wertiberichtigungen und Abschreibungen auf Fo,rderungen 

Eiinzeilwertbe1richtiigunge11 und Absdhreibungen auf Forderungen erfu[lg,en iin der Regel 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners_ Sie sind in Ermangeilung eines 

Kausalzusammenhangs miit dem N,etizreserveregime grundsätzrch gemäß§ 6 Abs_ 1 

S_ 2 NetzResV niicht berüdksichtiigungsfähig_. Nur soweiit ein solcher Zusammenhang 

im Einzelfall dargelegt wird und die Nennung des Debitors, die Höhe des Forderung1s-

ausfä.lls sowie der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen einer erfu!glos verst1chten 

Betreibung erfolgt, ist eine Berüdksichtligung statthaft_ 

2.4.14. Sonstiges 

Auf Basiis vorgelegter Ganzjahreskosten für das Jahr 2021 hat die Anlagenbetreibenin 

Kosten i_Hv. - {vgl_ GuV-Position 8_14} für i_W_ Hafen- und Abfalllgebi.i'hren 

geltend gemacht. 

2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

[)as in der Bilanz der Anlagenbetmiberin verbuchte Fremdkapira l,. steht diesem in den 

meisten Fällen verzinst zur Verfügung_ Ausnahmen können hier z_ B.. lkurzilini.stige Ver-

bindlidhke·ten darstellen_ Der Zinsbetrag,, der für Fremdkapira.l verbucht wird, wird all.s 

Ziinsaufwand be.zekhnet Dieser Zinsaufwand ·wird iin der Gewiinn- und Venust-Rech-

nung ausgewiesen_ Zlinsaufwendungen fallen für Krediite, Hypotheken, Sdhuldver-

schreibungen, Dan ehen und langfris1!i,ge Rückstellungen an.. Sie werden in der Ge-

winn- und Verlustredhnung unter Ziinsen und .ähniiidhe Aufwendungen ve1ribucht Ziins-

aufwendungen sind unter dem Maßstab des AUislagenersatizes bei den Betriebsbereit-

schaftsaus!agen gemäß§ 13c EnWG Abs_ 1 EnWG und§ 13c Abs_ 3 EnWG zu be-

rti cksidhtigert 
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3,. Sonstige Betriiebliche Steuerin 

Unter diese Position fallen .alle übrii_g:en Steuern, die weder unmittelbar von den Um-
satzerlösen abziUlsetzen, noch direkt mit dem Umsatzerlösen verbunden sind. Hierzu 

zählen z. B. KFZ-Steuer, Grn11ds1teuer, Stromsteuer enc. 

4.. K.ostenmi111demde Erlös,e und Ertrräge 

4..1. Sonstige betrriebmiche E.rträge 

Die angeg:ebene Ertrngspu sitiori ist i u slenmindern:d arnzusetzen. 
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. Vorbem:erl ung 

Mit Schreii'ben vom 06.07.2013 an den Obertragungsnetzbetreilber TransnetBW GmbH 

(ÜNB} wu de diie endgiülltige Stillllegung der Anlagen zur Erzeugung elektirischer Ener-

gie Marbach 11111 GT, Marbach 1111 GT und Marbach 1111 DT zum 05.012014 angezeigt. Die 

Energieerzeugungsanlagen wurden vom Übertragungsnetzbetreiber erstmals mit 

Schreiben vom 25 .. 10.20113 als systemrelevant ausgewiesen und die Systemrelle-

vanzausweiisung d urdh Besdh eid der Bu ndesnetzaigentur vom 19. 112.20113, genelh migt. 

Aufgrund der alduelllen Systemrellevanzausweisung durdh den ÜNB vom 1'9JJ9i.2022, 

genehmigt durch die Bundesnetza.,gentur mit Bescheid vom 13..011.2023 (Az. 

4.14.03.02122-016,}, sind diie Energieerzeugungsanllagen ab dem angezeiigrten Datum 

für die Dauer der genehmigten Systemrelevanz vom 01_04.2023, bis 311.03.2025 ge-

mäß §§ 13b Abs. 5; 113c Abs. 4 S. 1; 13d Abs ... 1 EnWG für Zwecke der Netzreseirve 

vorzulh alten .. 

In dieser Ergebnisdokumentation wird die Höhe der Kostenerstattung für Ma.rbadh 11111 

GT für den Zeitraum vom 01.012024 bis 31.03.2025 festgelegt Basis diieser Ergeb-

n;isdokumentation ist ein durch die Anlagenbewe·benin übersendeter Erhebungsbogen,, 

• f1 dem die anteii'I igen Kosten für Malibadh 1 1 GT aus dem Kostenprütiu ngsergebn is für 

Marbach II GT, Malibadh 11111 GT und Marbadh 111111 DT für den Zeitraum vom 01.042023 

bis 31.1 2..2023 ermittellt wurden. Durdh den Wegfall der immiissionssdhutzrechUiclhen 

Genehmiigung für Marbach II GT und Marbadh III DT entfällt ein VergiJltungsanspruch 

für diese beiden Anlagen ab dem 01 _01.2024_ 

Tarifanpassungen beim Persona!allinNand ,(Kosten;posiitio:n 6_) werden lbei derfestzu'le-

genden Höhe der Koslenerstattung monatsgenau berücksicMigrt. Dabei werden diie 

schon jetzl: feststehenden Tarifanpassungen in den Jahren 2021, 2022, 2023 sowie 

2024 bei der f,estzulegenden Höhe der Kostenerstattung bereiits im abzuschließenden 

!Netzreservevertrag beriJlck:sichtigt (ab 01.032021: +2,1%, ab 011.0-52022: +1,,6%, ab 

01.03.2023,: +5,5%, ab 01.01.2024: +3,0%}.. Sobald die Tarifsteigerung im 2. Quartal 

2024 miit Wirkung ab dem 011.05 .. 2024 feststeht, wird dce Kostenerstattung für den Per-

sonalallinNand ab dem 01.05.2024 entspredhend dem Taliilergeibnis angepasst:. 

Dais Wasserentnahmeentgellt ist e1in va1riabler , eiinsatzabhängiger Kostenbestandtei'I. 

Dieser wird aus den Le1istungsvorhalllekosten hernusgenommen und ist separat als 

variab!ler Kostenbestandteil mit dem ÜNB abzurechnen_ 

-3 -

Vertraulich (Confidential) 
Docusign Envelope ID: 38A738A4-6B48-4C30-91BB-1E2976F31953

Netzreservevertrag MAR GT II, GT III + DT III – Anhang 5a Seite 26 von 45 

TransnetBW / EnBW 

Netzreserve TransnetBW/EnBW 



         

 
 

  

 

e Billdung der Netzreserve und der Einsatz der Anllage erfolgt gemäß § 13d Abs_ 3 

S. 11 EnWG auf Gnmdllage eiines Vertrags, der iit1 Abstimmung mit der Bundesnetiza-

gentur n adh Maßgabe der Bestimmungen der N!etzreserveverordniu 111g ,( N!etzRes V) 

zwischen der Anlagenbetr-eibe1nit1 und dem IJNB abzusclhiiießen ist In Abstimmung miit 

der Bundesnetzagentur ist in dem Vertrag insbesondere gemäß.§ 6 Abs_ 2 s _ 1 N!etz-

ResV der Umfang der Kostenersrattung für die Nlutzung der Anlage im Rahmen der 

Netzre:se1rve fe:stzu legen. 

Zu diesem Zweclk wurden der Beschlusskammer 8 insbesondere mit Schreiiben vom 

14_03-2024• Kostendaten übenmittelt Die vorläufige Ergebnisdokumentaliion wurde der 

Anllagenbetreiberin mit Schreiben vom 04_04 _2024 zugestelllt Die Anlagenbetreibenn 

hat mit Schreiiben vom 09_04_2!024 iihre Ausführungen zur voriläufig,en Ergebniisdoku-

mentation übersandt Die Beschllusskammer 8 hat eine Prüfung der alls Betriebsbereit-

schaftsauslagen berücks!ichtigungsfähiget1 Kosten nadh den Maßgabet1 des EnWG 

ut1d der N!etzRe:sV vorgenommen. Nachfolgend werden die Prüfungsergebnisse doku-

mentiert 
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1. Aill lgemeine.s zu ers·taHungsfähigen IKos·ten 

Von den ÜNIB werden jähr1ich Systemanalysen durchgeführt, um den erforderi idhen 

Bedarf an Kraftwe1rikskapazitäten für netzsrabilisierende Maßnahmen festzustellen. 

Stehen für die Dmchiführung von n.etzstabilisierenden Maßnahmen nidht ausre1ichend 

Energieef2ieugungsanlagen am Markt zur Verfügung, so beschafft der Übertrag1ungs-

netzbetreiber aus vorhandenen, ~ur Stilllegung angezeigten Energieerzeugungsanlla-

gen die erforderlidhen Kapaziitäten. Diese sogenannten „Netzreservekraftwe1rke11 müs-

sen von den ÜNB im Vorfeld als systemrelevant ausgewiesen worden sein und werden 

ausschlteßr eh außerhalb des Energiema1rildes zur Gewährieiistung der Siicherheit und 

ZuverlässigIkeiit des ElektriziiUHsversorgungssystems herangezogen. 

Durdh die Ausweisung der Systemrelevanz entsteht dem Anlagenbetreiber gegenüber 

dem ÜNB ein Vergütungsansp:mch_ DerVergüh.mgsansprudh des Betreibers einer An-

llag1e, deren ,endgültige Stilllegung nadh § 13b Abs. 5 S_ 1 verboten ist,, ist in § 13c 

Abs. 3 EnWG geregeilt. Demnach ist dem Be~reiber eiiner Anlage, deren endgültige 

Stlilllegung nach § 13b Abs. 5 S. 1 EnWG verboten ist, eiine Vergütung für die Ver-

pflichtung nach§ 1I3b Albs .. 5 S. 1 EnWG durch den jeweiligen Betreiber des Übertra-

gungsnetzes zu zahlen. Die Alnlagenbetreiibe1rin hat Anspruch auf Erstattung von 

• Eirihalfil..m,gsa.usllagen für Erhaltungsmaßnahmen, diie nach dem Zeitpunkt der Sys-

temre evanzausweisung vorgenommen werden, 

• Behiebsbereitschaftsauslagen nach § 6 NetzlRes V, 

• Erzeug u ngsausl aigen, 

• Opportunitätskosten und 

• anteiligem Werteve1rbraudh. 

Zusätzliche Voraussetzung ist, dass die Erhalltungsauslagen bZW' .. diie Betriebsbereit-

schaftsauslagen tatsädhlich der Vorhaltung und dem Einsatz der Anllage in der Netz-

reserve zu dienen b estii mmt sind. Die Erstattu n,g von Kosten für Erhaltungsma ßn ah-

men, die unabhängig von dem Erhalt der Be1Jriebsfähiglkeit der Anllage für den Netzre-

servebetrieb erg1riffen werden, ist somit .ausgeschlossen. 
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1.1. Erstattung der Betriebsbereitschaftsauslagen 

Gemäß§ 13c Abs ... 1 (i.V_m_ .Abs_ 3 S _11 Nr_ 2, S_ 2) EnWG werden der Anlagenbetrei-

berin die fü r die Vorhaltung und Herstell! ung der Betli ebsbere1itsdh aft notwendiigen Aus-

llagen erstattet Düese Betniebslbereiitsdhaftsausllagen umfassen zum einen einma.lige 

Kosten fü r diie Hersteillung der Betniebsbereitsdhaft sowie einen leistungspreis, der für 

die Bereifü alt!Llng der betreffenden Anlage gewährt wird. In § 113c Abs. 1 Nr. 11 llit b 

EnWG wird !hierzu ausgeführt, dass nur Kosten berücksidhtigtwerden 11--.önnen, die dem 

Betreiber zusättzlich und fortlaufend auf Grund der V orhal1!u ng der .Anlage für die Nettz-

reserve entstehen_ Die Bestimm U111g der leis1ungsvorhalt:eikosten erfolgt unter Zu-

gnundlegung der Daten des lhsmdelsmchtlichen Jahre:sabsclhlU1sses, lh ier des Jahres 

2021 . Die Gewinn- und Ver11 ustrechnu ng stellt die Gm ndlage für die E rmittlU1ng der 

jähriichen Leii stungisvorharnekosten dar. 

·1.1.1 . S chH.iss1elung von Kosten p10,sif o nen 

Die zu Girunde gelegten Schllüssel müssen sachgerecht sein und den Grundsatz der 

Stetigkeit beachten .. Hierbeii sind die Vorgaben des§ 252 HGB stets zu be1rücksidhti-

ger1. Die Sclhfüssel sind für sacllkundiige Dritte nachvoll21iehbar und vollständig zu do-

kumentieren. Ändem ngen eines Sclh1lüssels sind nur zu lässig, sofern diese sachlich 

geboten sind. Die hierfür maßgeblichen Gründe sind nachvo!llziiehbar und vollständig 

21u dokumentieren_ 

Die Darlegung einer sadhgerechten Schlüsselung1 kann durch Schlüssel gestützt wer-

den,. die eine möglichst große Nlälhe zur ratsächliichen Kostenvertei'lung aufvveisen. 

Stundenaufschmibungen einer Lohnbudhhaltung z_ß_ ]lassen eine anteil1ige Verteilung 

der Kostensteille auf den Kraftwelksbetrielb plausibler ersche1inen, als Umsatz- oder 

Gewinnsclh1lüssel. Die BesdhlU1s:skarnmer behält sich vo:r, auch sadhg,erechtere Schlüs-

selungen zur .Anwendung zu b:ni ngen. 

·1.1.2. P1erriodenfre1mde• Aufwendungen I Planko1sten 

Pe1riiodenfremde Aufvvendungen und Plankosten s1ind grundsätzlich nicht anerken-

nungsfähiig. Die Bestiimmung der Leii.stungsvorhalltekosten erfälgt unter Zügirundlegung 

der Daten de:s lhandelsirechtllichen Jahresabschllusses, hier des Jahres 2021 ... Die Ge-

winn- und Veriustredhnung stellt die Grundlag:e für die IErmiittlunigi der jährilidhen Le1is-

tungsvorhaltekosten dar,. die der Anlage11betreibe1ni11 i .. d.R monatliich anteilig1 .ausge-
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hlt werden .. Da der auf dieser Basis ermittelte Leistungspreiis über die jeweilige Ver-

tragsdauer konstant bleii bt, müssen die jähr1I iclh anzuerkennenden Kosten repräsenta-

tive Kosten für diie jeweiilige Vertragsdauer darstellen_ Damiit sind jährliche Vernrerfiun-

gen wie periodenfremde Aufwendungen undloder Pllankosten gnmdsätzliich zu ver-

nach ässigen , da diiese Kosten gerade ke1ine repr.äsentatiiven, jähril idh wiederkehren-

den Kosten darstellen_ Dies resultiert aus den Vorg1aben des§ 13c Abs ... 1 S_ 11 Nlr. lit b 

(iiV_m_ Abs_ 3 S_ 11 Nr_ 2} EnWG, wonach der leistungspreii.s als pausdhalierter 18etra,g 

(Euro in Megawatt} auf' Grundlage der jeweils ermitteUen E1rifahrnngswerl:e der Anlage 

festgelegt werden kann_ 

1.1.3. Opportunität:skost:en 

Im Rahmen der anerkennungsfähigen Oppo:rtunitätskosten erhält die Arnlagenbetrei-

berin e1ine marktangemessene Verninsung als Alusgleidh für dce entgangenen Verwen-

du11gsmög1cc.hke1iten seiner Anlagen. Oppmiunitätskosten , iin Form einer angemesse-

nen Ve1rziinsung,, sind nur zu erstatten, wenn und soweit eine ve1rilänger1e Kap:italbin-

dung in Fo:m1 von Gnmdstücken und anderen weiterverwertbaren technischen An la-

gen auf Grund deren VerpfliicMung für die Netzreserve besteht Darüber hinaus ge-

hende Opportuniitäten sind niicht zu erstatten_ 

Diese Position iist nicht 18estandt.eiil der Leistl.mgsvurihaltekosten und wird gesondert 

erstattet Hierfür ist eiine entsprechende vertrag1idhe Regelung vorzunehmen, diie den 

damit einhergehenden Vergmungsanspruclh abbfldet 

1.2. E.rstattu n g der Erzeugung saus I agen 

IJlnter der Kostena1rt der E1rzeug1ungsaus!agen wird ein Arbeüspmis in Form der not-

wendigen Aus!agen für e1ine Eiinspeisun,g der Anlage gewährt Diese Kosten werden 

a1ls variable Kosten gemäß§ 113c Abs ... 1 S_ 1 Nlr. 2 und S _ 4 bzw_ LVm. Abs_ 3 Nr_ 3 

EnW G gesondert vergütet 

Die Vergüüung ist im abzuschließenden Vertrag zwischen dlem Ülbertragungsnetzlbe-

treiber und dler Anla-genlbetrniberin unter BerüdksiicMigung folgender Komponenten zu 

vereinbaren: 

PREF Referenzpreiis für den jeweiligen Energieträger 
H~ mengenäquivalenter Energiegehalt dies jeweill igen Energieträgers 
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,2 C02-Zertifikatspreis 
Hco~ mengena.quivalenie 002-Emissionen des jeweiiligen Energieträgers 
11 anlagenspezffiisdher Nettowirkungsgrad 

Ergänzend dazu ist die Erstattung des Stmmeigenverb:raudhs für das Anfahren der 

IEnergIieerzeugL.1ngsanlage iim Reservebetriieb als vairiable Kosten vorgesehen (siehe 

2.1.-1.3. ). 

Diese Posiitäon iist nicht Bestandle,il der Leistungsvmhaltekosten und wird gesondert 

erstattet. Hie,rfür ist ejne entsprechende v:ertrag'lidhe Regelung vorzunehmen, die den 

damit einhergehenden Vergmllngsanspruclh abb~det. 

Ebenfallls werden von dieser IPosiliion auch keiine Kosten g1emäß § 13f EnWG für eine 

gesicherte Gaskapm:irat umfasst. Die Erstattung iin der Nietzreserve erfdlgt gesondert .. 

1.3. Kost,en für die Wi,ederherstellung der IB etriebsbere-itschaft 

Im Rahmen der Betlii ebsbereiitsdhaftsausllagen werden gemäß§ 13c Abs .. 11 S. 1 Nr. 1 
lit. a i(ii.V.m_ .Abs. 3 S. 1 Nr. 2, S. 2) EnWG die einmaligen Kosten für die Herstellung 

der Be~niebsbereiitsdhaft der Energieerzeugungsanllage anerkannt Hierbeii handeilt es 

sidh um a:L.1ßemrdentliiche Kosten, die nidht bereiits im Leii.stungsp:reis abgegolten sind. 

Die Kosten stelllen eine Besonderheit iinnerhalb der ausgewiesenen Systemrelevanz 

dar und sind für den Netzreserveibetrieb notwendig bzw. dienen ~ur Herstellung der 

lßetliiebsbereiitsdhaft_ Hierunter können z .. B. Revisiionen, Bescha1füng von Vo:rrats-

brennstoffen, immissionsschutzredhtliche Prüfungen sowie Kosten für Reparatl.l ren 

außergewöhn licher Schäden subsumiert werden. Die Kosten werden gesondert zu 

dem Leisrungspreis erstattet 

1.4. Wert,everbrauch der ·technischen Anlagen oder Anlagenteile 

Gemäß§ iß Abs. 11 S. 2 NetzResV sind Kosten, die auch im Fall einer endgü'ltigen 

stiilllegung angefalllen wären, im Rahmen der Nletzreserve nicht erstattungsfähig. Dem-

entsprechend kann gemäß§ 16 Abs. 1 S. 4 NietzResV nur derjenige Werteverbrauch 

der weiterverwertbaren tedh nischen Anllagen oder der An tagenteill e ii n Ansatz gebradht 

werden, der unmitteilbar durch einen tatsächlichen Einsatz in der Ne~reserve verur-

sadht wird. Grundlla:ge für die Bestiimrnung des anteiligen Werteveribmuchs sind dabei 

gemäß.§ 6 Abs. 1 S. 4 NettResV i . .V.m. § 13c.Abs. 1 S. 3 EnWG die handelsrecMlidhen 

Restwerte und die handeilsredhtlichen Restnutzungsdaiuem in .Jahren. Anerkennungs-

fähig ist diejeni-ge Kostenhö!he, die sidh nadh der A ufhebung und NeufesUegung1 der 
-8 -
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zur Beschaffung und Vergütung von Redispatoh-Maßnahmen nadh §§ 113 

Abs. 11 Nr. 2 und 13a EnWGu (BKB-18/0007-A) vom 19.05.2021 bzv.,_ einer Folgefest-

llegung zur Vergütung der Redispa.tch-Maßnahmen ergiibt Da aufgrund des Verweises 

iin § 13c Abs. 3 S. 3 ii. V. m. § 13c Abs. 1 S. 1 S. 3 EnWG für die Bestimmung des 

anteii'ligen Wertebrauchs bei den Netzreservekosten diiesellben Maßgaben gellten, wie 

bei den Redispatdh lmsten, ist mit diesem Beschluss iinsoweit auch die Entsdheidu11g 

zum Vorgehen bei den Netizreservekosten getroffen. 

Diese Posiition ist nicht Best.andte1il der Leistungsvorihaltekosten und wird gesondert 

erstattet. Hie1rfür ist eiine entsp:rechende vertragl idhe Regelung vo:rzunehmen, diie den 

damit einhergehenden Vergütungsanspruch abbi'ldet 

1.5 Rückzahlung investiver- Vorteile 

Wird die Energieerzeugungsanlage endgül1!ig stillgelegt, so ist gemäß§ 13c Abs. 4 S. 

2 und S. 3 EnWG der Restwert der inv:estiven Vorteille beii wiederverwer1ibaren Anla-

genteiilen, die diie An lagenbetreiberiin im Rahmen der Erhaltungsauslagen und der Be-

1lniebsbere1itsdhaftsausll;3:gen im Sinne von§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EnWG 

erhalten hat,. zu erstatten. Maßgeb!ich ist der Restwert Z!U dem Zeitpunkt, ab dem die 

Energieerzeugungsanlage niclht mehr als Netzreserve vorgeharnen wird. 

Durdh die Regelung soll zugleidh siichergestellt werden, dass die An lagenbetreiberüi 

bei eiiner Rückkehr der 1Energieer2eugungsanlage an die Strommärkte ke1i t1 e Vorteiile 

erihält, die weit überwiegend investiiver Natur sind und ihn gegenüber anderen Malkt-

teilnehmem priviilegieren würde. 

Die Z!U erstattenden Kosten sind niicht Te1il der LeistungsvO'rihaltekosien und !können 

erst nach der Rückil-;iehr an den Strornmankt bzw. bei eiiner endgüfügen Stilllegung fe:st-

gesteHt und dem Netzn utz:er wii eder gutgebradht werden_ 

1.6 Grundsätze der Prüfme.füod ik 

Gnmdsä~idh sind Kosten nur anzueriklennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug Z!llr 

stillzulegenden E11ergiee1rZeugungsanlage at.mNeisen. Kosten, die nidht ursächlich aus 

dem Betrieb der Energieerzeugungsanllage entstehen oder dem lßetliieb der Energie-

erzeugungsanlage zu dienen bestimmt sind, sind folgliich nicht zu berücksidhtigen. 
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sind Kosten, die ihrem Ents ·ehungsgrunde oder iih rem Ven,vendungs-

zweck nach anderen Untemehmensaktiivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

berüdksichtiig 1.mgsfäh ig_ 

Eine Besonderheit steillen Gemeinkosten dar,. weil ehe buch hallterisch nicht ohne weite-

res direkt zugeordnet werden können_ Siie fallten ii_d_R für mehrere Geschäftsbereiche 

an_ Typ,isdhe1Weise handelt es siclh dabei umi Overheadkosien wie Contro!lling, Eiin-

lkauif, Redhnungswesen etc_ Diese Kosten können mit Hrlfe eines geeiigneten Schlüs-

sels sachgerecht auf die e1inzeilnen Tätigkeitsbereiche verteilt werden_ Es gibt mehrere 

Arten von Schllüsseln, die sich zJ3_ an Personal!- oder Umsatzkennzahlen orientieren_ 

Für diie Gemeinkosten ist der tmmittelbare Nachweis problema1!isdh, da es siclh bei der 

sti lllegungsentsdheidung lediglich um eine prognostische bzw_ planerische Entsclhei-

dung handelt, die aufgrund des ausgesprochenen Stillllegungsv:erbotes nicht zur Um-

setzung gelangt überdies hängt der Abbau von Gemeinkosten nicht immer zwiingend 

mit der Sfüllegung des Kraftwerks zusammen ; er ist zudem stark von der Größe des 

Untem ehmens abhängig ... So wird z_R bei einem Untem ehmen mit nur einem oder 

zweii Tätiglkeitsbereidhen der DriLi ck bei Wegta I einer Tä1!igkeit Gemeinkosten abzu-

bauen, deutlich höher sein, als beii einem Unternehmen mit eüner wesentlidh komple-

xeren Untem ehmensstrulktur. 

Kann die Anlag,enbetreiberin im Rahmen der Beweisllast keine bewertbaren Nlach-

weise vor egen, so können gemäß§ 13c Abs_ 1 NIL 1 litlb (i_V_m_ Albs_ 3 S_ 1 Nr_ 2) 

IEnWG der Energieerzeugungsanlage zurechenbare Gemeinkosten der Anllagenbe-

treibe1nin bis zu einer Höhe von 5 % der übrigen Kosten dieser Nummer pausdhal alls 

Gemeinkosten anerkannt werden ... Der Nadhweiis höherer Gemeinkosten durch die An-

llagenbetreiiberin , nach Vorlage entsp:rechender Nadhweise, ist mög'lidh_ 

Die Anlagenbetr;eilberin tragt die Darlegungs- und Beweislast fitir diie Tatsache, dass 

die gelltend gemachten Auifwendungen tatsächll iclh entstanden sind_ Dies ergibt sich 

bereits a:us der Nlatur der zu prüfenden lllnformatione.n , die a.llesamt dem iintem en iund 

externen Rechnungswesen der An tagenbetmibe1rin entstammen .. Diese internen Vor-

gänge sind der Besdh1lusskammer nicht bekannt, solange diie Anlagenbereibenin nicht 

selber die lbeurteilu ,gsrelevanien Kosten darlegt und diese deZiidiert nachweist Dem 

steht auch nicht der Amtse1rmittlungsgrundsatz entgegen_ Der Pflicht der Behörde, den 

Sachverhalt in eigener Verantwortung a:ufzulklären ,(§ 68 IEnWG und 24 VwVfG) stehen 
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eit Obliegenheiten der Anlagenbetreiberiin gegenüber; diie Mitwirkungspfl icht be-

grenzt die .Amtsermiittlungispflicht der VenNaltungsbehörde. rnese b:raucht entsdhei-

dungserheblidhe Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten 

hat {vgL BGH, EnVR 79/0I, Rn. 211; BVerwG,, 5 C 27/85, NVwZ 1'987, 405). NicM nach-

gewiesene Kosten sind nidht anerkennungisfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 

472/06, (V) und BGH, EnVR 6108} . 

Die nadhfolgende Dokumentation der ersrattungsfühigen Kosten oriientiert siich dem 

Grunde nadh an dem .Aufbau und der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung ge-

mäß § 275 HIG 13. 

2„ Erstattungsfähige !Kosten aus der Gewinn- und Ve,rlustrechnung 

2„1. Mate riial aufwand 

Der Mater"alaufwand umfasst alle .Alfrnl'endunge:n, weilche bei der Besdhaffung oder 

dem Verbrauch von Rohstoffen oder Wa.ren entstehen. Dazu gehören a:uch die unter 

der Position Aufwendung,en für Roh-, Hilfs-• und Betriiebsstoffe verbudhten Aufutendun-

gen. Beii der Erzeugung von elektrischer Energie durch fussille Energ ieeirzeugungsan-

lagen werden Roh-, 1H ilfs- und Betr~ebsstoffe veibraucht Diese werden,. wie oben unter 

Gliederungspunkt 1.2 ,)Erstattung der Erzeugungsauslagen" dargesleillt, gesondert 

vergütet. Ents:predhend sind die Aufutendungen der Gewinn- und Verlustrechnung 

nicht zu berücksiichtig:en. 

2„1.1. Aufwendunge,n fü r Roh-, Hilfs- und !Betriebsstoffe sowie für bezogene 
Waren 

2„1.1.1. Brennstoffe, und !Emissionsrechte 

Wie oben unter dem Gliiedemngs:punkt 1.2. ~Ersta.rtung der Energieerzeugungsanla-

gen" bereits hinreichend erläutert, werden variable Kosten gesondert vergütet Ent-

spredhend sind die .Aufwendungen der Gewinn- und Verlustredmung nicht zu berück-

sichtigen. 

2 .1.1 .2 .. P.eri ode nfrermde RH 1B 

Per1odenfremde Roh-,, Hi'lfsr• und BetriebsSitoffe sind nicht anerkenn ungsfähig, da es 

sich zum einen um variabile Kosten handeU, diie ggf_ separat {über den Arbeitspreiis) 

vergütet werden. ZU1m anderen ist, wie oben unter dem Gliiedem ngspunkt 11.1 .. 2 Periio-
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Aufwendungen / Plankosten bereits beschrieben, auf jährlich wie d,erkeh„ 

rende rep:rä:sentative Kioste11 abzustellen, womit periode11fremde Awwendu1ngen per 
Oefin ltio n bere lts au sgesch I ossen sind -

2.11.1 .3. Sonstiige All!lfwendungen RHIB 

Unter der Position 5.1 .3 sonstige, Auf.N.endungen Rm-18 sind Materialkosten zu erfassen, 
die erzeugungsunabtiängig entstehen. Beisp·e1e fü r derartige sonstige Aufwendung1en 

sind lbeis:pielsweise der Krafts.toffverbrauch der Fahrzeuge oder auch Kosten für diIe 
B,e:triebsfühirnng wie Verbrauch von Gas, S~rom, Wasser und Fernwärme etc. 

In der Stellllungnahme vom 17.10.2023 wies die Anla.gienbetreiberin erne11.Jt aulf die erM 

höhte Einsatzzeit bzw. produZiierte Strommenge der Energieerzeugungsar1lagen am 
Standort Marbach ab dem Jah 2022 und der damit usammenhängenden Belastung 
der Anlagern hin. Dieser Umstand führt unweigerlich zu höheren Aufwendungen1 für 

Ersatzteile sowie· für lnstandlha ltur11g und !Reparaturen (Kostenpositionen 5. 1.3 und 
5.2.1 ). Um d1ceser Situation in der Kostenerstattung ausreidhend R.echrn1.rn1,g zu tragen, 

werden für die Kostenpositionen 5 .1 .3 u n dl 5 .2. 1 die a ntefüge 11 Kos1t.en aus dem Jahr 
2022 i.H.v bzw. für Maribach 11111 GT berücksichtigt 

2.11.2. Aufwendung1en für bezog,ene Leistungen 

Di:e unter der Position 5.2 .. Auifwenduingen für be~ogene L.eistungen des Erhebungs-
bogens anerkennungsfähigen Aufwendungen s nd nur solche Aufw,endungen, die bei 
betri,ebswirischaftlicher Betrachtungsweise dem Materialaufwand zuzuor-dn,en siind. 

Demgegenüber sind Leistungen Dritter. die nicht überwiegend dem St.o,ff- bzw. Mate-
11·a1einsatz zugeordnet werden können, unter den sonstigen betrieblichen Aufvl.iemdunM 

gen auszuweisen {stehe unter, Position 2.4.),. 

2.1 .2 .. 1. 1 nstandhallt!u ng und Re pairatu r,en 

In den jährlkh fixierten Leis~ungsvorhaltekosten fü Instandhaltung und Reparaturen 

sind derarbig,e l!aufende Kosten zu berücksichtigen1, die sich auf !Planung und AbwickM 
lungi von lnstandhaltungsmaßnahimen vnr Eintritt eines bestimmtem scha.densbedlngM 

tsn Anlagenzustandes bzw. eines ungesteuertsn Anlagenausfalls beziehe11. Z den 
anzuerkennenden Kosten für Maßnahmen de:r llau~enden Instandhaltung zähl.en maß-
geblioh ~osten für Wartungsarbeiten. Dazu zählen ggf. im IEin~elf-alll auch vorbeugende 
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, ein vorbeuge,nder Austausch k1teinerer Maschlnent,eile oder sonstige vor~ 
beug,ende Maßnahmen, wie z.B. Schutzanrstriche oder Instal lation von Warneinrich-

tungen. Ebenso sind hier kleinere RJ~,paraturien zu verstehen . 

A111 dieser Stelle wird auf den Glieci!erung,spunkt 2.1. 1.3. verv11iesen . 

2.1 .2.2. Periode-nfremde Aufwendung,enr 

Wie runter dem Gliederungspunkt ·1.1 .2 Periode,11fremde Aufwendungen/ Plankosten 
bereits beschriebern, is~ aurf jähiul ich wiederkelhrende, repräsentative Kosten abzustel-
len, womit period:enfremde Aufwendungen per Defini ion bereits ausgesch lossen s·nd. 

2.11 .. 2.3. Sonstige Aufwendunge,n für bezogene Leistungen 

Unter der Position 5.2.3. ,,Davon sonsti.g:e Aufwendungen für bezogene Leistung,en~ 

(im Ertiebungsbog,en} können i.d.R die Metzentgelte und der Eigenverbrauclh aner-
kannt werden_ 

Auf Basis vorgelegter G-anzjahreskosten fü r das Jaf,r .2021 hat die Anlagenbetreibe11in 

anteilige Kosten für Marbach 1111 GT i.H.v. - vg ll, 5.2.3 EHB) ,geltend gemacht. 

Hiiervon entfä.llt nach Angaben der Allfllagenbetreibenin 1 auf Konz:e mdie n st-

leistlmgen der GE Handel. 
Hi:arzu wurde ents prechand der Ausfüh liU n,gen der An !agenbetreibe ri1n wä hrrend das 

gemeinsamen GesI:näches am 28.02.2018 und Nachreichungen vom 09.03.2018 eine 
analoge Handhabung wie bereits in den vorherigen SRA dumh Berücks chtigung von 
60% der Kosten der GE Handel vorgenommen D,ieses Vor-g1ehoo Wird we er-geführt. 

Die durch die Anlagenbetreiberin geltend ,g,emachten Kosten i.H.v~ erden 
somit arus den unte-r Position 2.1.2.3. genannten Gf1Ünden teilweiise um den Betrag 

i.lH . v- gekürzt und auf ,einen Betrag i.H.v. - festgeste llt. 

2.2. Personalaufwand 

P.ersanalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehält-en.md Löhne (Lohnkosten), au1s 
den K0rsten fur soziale Aufwendungen ,gem. § 275 Abs. 2 Nlr. 6 lit. b IHIGB {Arbeitge~ 
beranteHe an der Unfallversich:erung und Soz1ialver-sicherungi (.Angestellten-, Arbeiter-
renten-, Knappschafts-, 11<ranke11-. Pflege-, Arbeitsroseniversich,erung)) und aus den 
freiwil liger1 Personalnebenkosten gern. § 275 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr. 7 IHGB (Auf-
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wendungen füli Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pernsions-

kassen, Gratifiikationen, Werkküchen , Werkswohnungen, Unterstützungseinnichtun-

gen , Ausg!abe·n für kulturelle und :sportliche Förderung der Be!egschaftsmitglrede·r) zu-

sammen. 

Beim IPersonalaLITTNand ist eine diifferenzierte Betraclhtung nvischen den K.alende~ah-

ren vorzunehmen, so dass für die einze:lnen Ja'hre in dieser Posmo:n unterschiedlidhe 

berüdksicht iguingsfälhlig:e Kosten anzus,etzen siind. Näheres ist den nachfolgenden Er-

1:auternmgein zu entnehmen. 

Die Anlagenbe1Ireiber in hati in ihrem Sdhre·iben vom 25.07.2023 nähere Erläuterungen 

zur Ermüttluirng der Personalkosten dargelegt. Die Anlagenbetreiberin föhrt aus, dass 

neben der monatlichen Vergütung der Besdhäftigten auch weitere Vergü"lungsbe-

standtieile 1{Erfoilgsbeteilig1u111g, Lilrfaubsgeld, Weihnachtsgeld, So11derzahlu1111g) i11 der 

Berechnung des Pe,rsonalaufwands ,einzubeziehen sind. Darübe,r h inaus wurden die 

Gehälter und Löhne sovvie die sozialen Abgaben und A.Lilfwendungen angehoben (ab 

C!l1I.03.2021: +2,1%, ab 01 .05.2022: +1,6%, ab 01.03.2023: +5,5%, ab 01.01.2024: 

+3,0%). Nachweise lhie:rfür wurden in Form des entspredhenden Manteltarifvertrages, 

der korrespondierenden Betriebsvereinbarung smMe der jeweiligen Tarifvelirä.ge er-

bracht. Einmalige So:niderzahlungen stelllen keine repräsentativen jährllidh wiederkeh-

renden Kosten dar, daher können diese nichtjähIr1ich in den Kosten berfillck:sichtigt wer-

den , sondern nur in den Jahren, in deinen sie anfallen (hier 2022).. 

V'ergütu11i11gsbestanciteile 
Mo~:atsgehäWite·r 
Erfolgsbet:eilig)Ung('April~ 
l!lnaubsgel'd [Juni) 
Welhn,aohtsgeld (N'ovember) 

MAK 

In de:r Berechnungslogik der BeschlLisslkammer wmde basierend auif den bereitts fest -

stehenden und nachgewiesenen Tarifsteigerungen ausgehend von den Löhnen und 

Gehältern 2021 1( die genauen Löhne und Gehälter je Jahr inlklusive der 

Vergütungssteigerungen berechnet. 
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Ausgelhertd vom ,eingereichten Erhebung1s!bogen (Basisjahr 2021) werden für die Jahre 
20Q4 und 2025 für die am Standort ve:ribleibenden 114- MAK ein Betrag für de111 Perso-

111alauma111ct in Höhe von ls Abso:hlag berücksichtigt. Sobald die Tarifstei-
gerung im 2. Quartal 2024 mit Wirkung ab dem 01.05.2024 feststeht, werden die Er-

statl:11.mg1slbeträge für clie Jahre 2024 und 2025 entsprechend dem Tarifergebnis ange-
passt. 

2.:2.1. Löhne urnd Gehältte ir 

Unter der P'os1ition Löhne und Gehälter werden die Bmlrtobeträ.ge de:r .Arbeitsentgelte 

zusamme111gefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütun.gen, die die Be-
legschaftsmitglieder eines Anlagenbetreibers (Arbeiter und Angestellte) m1d Ge-

schäftsmhrer sowie Mitgltede-r des Vorstands erhalne11, gleichgü.llltig in weh::her Fo:rmr sie 
gewährt werden, allso audh Sachbezüge, Aufwandsennsc:hädigurigen etc_Die Buchl!lng 

von Lö,hnen und Gehältern erfolgt auf besondefien Aufvvands1konten als T,eil der P,er-
sonalkosten. Be:lege für berechnete urid gezahlte Löhne und Gehälter kön1111en Lo'.hn-

1·is1:en und Gehalt:slisten sei111. 

Der Betrag ist i111 der Regel der Gewiinn- und Verlustrecihnung Zil!I entnehmen, entweder 

• beim Gesamtkostenv,erfahre111 unt,er Personalaufwand, getrem111t i11n 

(1) Löhne und Gehäl1ter sowie 
1{2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung undl für Unterstüt-

zung 

oder 

• beim Umsruzikosnenverfahre,111 separiert al!ls den Positionen Herstellungskosten, 
Verurrebs- und Verwa'ltungskoste11_ 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- umll P,ersonalratstänig-
keit, Kosten aus der Bernfsaiusbi!dung und Weiiterbildung im Untern.ehmen und Kosten 

von Betriebsk.inder1tagesstättien für Kii111der,der beschäfügten Betlliebsangelhörigen, ]be-

treffen teilweise lohnbestandte,ile. Bei allen Posrtionen ist 21.1 beachten, dass die Kos-

ten das üb'.liclhe Maß im Rahmen des Auslag:eneirsatzes nicht überschreiten dü1rifen. 
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.. 2.2. Sozia.le Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un-
terstützung 

Diese 1Posmio11 setzt sich aus Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gern. 

§ 275 Abs. 2 Nr.. '6 llit b HGB (Arbeitgebenmteile an der Unfalllversiclherung und S0Zii-

a1lversiclhernng (Angestelllten-,, A1rbeilerrnnten-, Knappschafts-, Kranken-, Pneg,e-, Ar-

beitslosenversidherurng)} und aus den fireMiilliigen IPersonalneibenkosten gern. § 275 

Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 Nr.. 7 HGB (Auifv11endungen für Altersversorgung und für Un-

terstü1izung , z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, Gratiifikationen,, We.rikküchen , Weriks-

wohnungen, UnterstützJUngseinrichtJUngen, Ausgaben für kullttuellle und spo:rtlidhe IFör-

den.mg der Beilegschafismitglieder) zusammen. 

2 .. 2.3. Altersv,erso rgung 

Gern.§ 275 Abs ... 2 Nlr.. 8 und Abs. 3 Nr. 7 HGB können Auifi.vendungen für die Alters-

versorgung dler Mitarbe·ter eines Anlagenbetreibers entstehen; diie ggf_ für die Leiis-

tungsvorhaltekosten von Bedeutung sind. Der Ausla-gener:sa1iz verhindeirt jedodh diie 

Übernahme jeglicher Aufwendungen ii11 diie Betrnchumg_ IPersonalzusatzlkosten (Sozi-

a1le Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung) sind der 

Höhe nadh anerkennungsfähig, wenn sie zu den Personalkosten in einem angemes-

senen Ve1rihältniis stehen .. Insbesondere die be~nieb!khen Altersver:so:rgungsmaßnah-

men und Aufwendungen für Vo:nrulhestandsregelungen sind dabeii auf eiin angemesse-

nes Verhältnis zu begrenzen. Die Ansprüche der Arbeünehmer selbst werden durch 

diese Prüfung nicht betroffen_ 

2 .. 2.4. Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern_§ 275 Abs. 2 Nr. 6 lit b 

HGB (Arbeiitgeiberanteile an der Untallversiichernng und Sozialversidherung {Ange-

stellten-, A1rbeitenenten-,. Knappschafts-, Kranken-, IPifilege-, A1rbeits!osenversidhe-

rung)) sind ggif_ berüdksichtiigungsfähig im Rahmen des Auslagene1rsatzes als Leiis-

tungsvorhaltekosten Z!U berücksidhtigen. Die Aufwendungen für Soziiale Abgaben und 

sonstige Aufwendungen müssen ebenfallls i einem .angemessenen Verhältnis zu den 

!Personal kosten stehen. 
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.3. Abschrellbung,en 

Der Ansatz von Absch1rreibun,gen ist gemäß§ 6 Abs. 1 S. 2 Netz.ResV gruncilsätzlicil 
nicht mög lich. ~ine Ausnalhme bildet insofern die E:rstattung1 des antei igen Wertever-

brauchs nach den uinter 1.4. dargestellten Maßgaben. 

2.4, Sonstige betiriebUche Aufwendungen 

Die Beurte·11Ung der Sachgerechtigk:eil und Effizienz der Jeweiligen Kostenansätze sind 
einer !Einzelfallprüfung \lorbehalten. Soweit abweicl1;ende Aspekte oder v,erallgemeine-

r1Ungsfäh ige Grundsätze beii der Prüfung berücksiohtigt wurden, sind diese im fo lgen-
den ,ergänzend erläutert 

2.4.1 . F1remdleistung fiür Verwaltung und Vertrieb 

Fremdleistung,en., die grundsätzlich anerkannt werden lkönneri, sind allle Leistungen, 
die dem eigene:n Betriiebs:zweok denen (hier dem Betrieib der stilllzulegenden Ener-gie-
erzeugungsanlage}. Sie werden Jedoch von einem arnd!eren Unternehmer erbracht 
werden (z. B. Vorleistung,en, Subuntemehmerleisbumgen, Lohnveredeliungen usw.) .. 
Am Ma.rbaolh III GT entfällt ein Kost.enanteil i.H.v.-

2.4.2. Aufwand aus konz.emiintemer Verrechnung 

Baim Aufwand für konzerninterne Verrrechnumgen handelt ,es sich um de,n Aufwand für 

Dienstlelstungren oder Produkte, die von Konzemuinternehmen statt externen Anbie„ 
tem .zur Verfügung gestellt werden. Auf Marbach III GT entfällt ein Kostenanteil i.H.v. 

2.4.3. Mieten/Pachten/ Leasing 

In dieser Position sind die• fü r den laetrieb notwendi,gen Kosten fü r Mieten, sonstige 
Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Die Ver-

einbarung marildüb lidher Ansätze· ist darzulegen. Da die ll.agerflächen weite·rh in fü r den 
Betrieb von Marbach III GT benötig1t wer-den , wird ein Kostenbetrag i.H.v-
anerkannt. 

2.4.4. Versicherungen 

In dieser Position sind die für den Betrieb not.wendigen i<:osten fü r Versicherungen 
fSach- L.md l-ilaftpflichtversicheru111gen) zu verbuchen. 
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Anlag,enbetr,eiberin hat die folgenden Versicherungen per Rechmmg nachgewfe~ 

sen (Bas1isjahr 20211 }: 

Ma1schinenversicherung: -

Fet1er- und Elementarschadenvers cher,ung: -

Sachschadenversicherung: -

Restliche Versiotierungsbeiträge:-

Gesamthaft wer-0en von der Anlagenbetreiberin ~ eltend gemacht. Die nach-
gewiesenen, aufg esclillüsselliten Ve rsich en.mgsbeiträ g e s.ind berüoksichtig u ngsfäh ig, 
Darüber hinaus hat die Anlagenbetreiberin schllüssig i1n 111hfer St,ellungnahme vom 
17.10 .. 2023 die stetilg steigenden Vers cherun,gsbeiträg,e fü r die Maschi1nenversiche 

m ng d arge,l!egt. 

Aulfgnmd der deutrch zu Ungunsten der .Anlagenbetreiberin steigenden Versiche-

mngspr.ämien folgt die Beschlusskammer der A!r-gumentation der Anlagenbetreiberin 

nd wird diese steigenden Versiicherungsp-ramien der Maschi1nenve•rsiclleru1111g für di1e 
Jahr .2024 und 2.025 in den Leis{ungsvorhaltekosten vol lständig berücksichtigen. Aus-

gehend vom ,eing,ereicrden Erhebungsbogen wird ein Betrag fü r die Versicherunge,ri in 
Höhe von l- ür Marbach III GT lberücksichligt Die fina len Erstattungsbe:träge 

für die· Jahre 2024 und 2025 werder1 festgelegt, sobald die Verililandlungen mit dem 
V,ersichere•r über die Masohinenversicherung abg1es.chlossen s·nd. Bis zur endgültig,en 

Festsetzung wird der Betrag des Jahres 2023 als Abschlag für die Jahre 2024 und 

202 5 erstattet. 

2.4.5. Ponot Telefon und Bür,omateriall 

In dieser Position sind die für den Betrieb notw'endigen Kosten fü r Porto, T,elefon und 

Bü1romat,eria l zu verbuchen. Auf Marbach III GT entfälH ·ein Koste11antei ii.H.v.-

2.4.16 Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten ml.lssen einem Fremdivergl'eichsmaßstab standh,alten. 

Alle Beratungsleishmg:en müssen sich aiuf den Kraftwerksbetrieb beziehen daher ist 

auf die Abg1renzt.mg Z!IJ anderen AktivUäten zu achten. 
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.. 4.7. Werbeaufwand Öffi,entlichkeitsaribeit 

Die Aufwendungen für Sponsoring1, Weirbung und Spenden sind nicht Z!U berücksidhti-

gen. .. Es handelt sidh bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring , Wer-

bung und Spenden generell! um Kosten,. die keinerlei Bezug zum Betrieb eiiner stilllge-

llegten Energiieerzeugungsanlage haben_ Sponsoring, Weirbung und Spenden s1ind,. so-

weit siie als Kundenbindungsiins1n.1mente eiingesetzt werden, nicht berüdks1ichtigungs-

fähig_ Es ist nicht ersichtrch, ii nwi eweit die Alufwendung,en für Sponsoring und Werbung 

lbetriebsnotwendig sein solllen .. Werbeaktivitäten für den .Anllag,enlbetreiber, die mit der 

betreffenden .Anllage nicht aktiv am Mairkt fätig ist sind nidht erfordeirilich_ Die geltend 

gemachten Aufwendungen für Weirbung und Sponsoring sind somit gänzlidh niicht an-

erikennu ngsfähiig_ 

2.4.8. Weiterbildungs- und Fortbildungskosten 

Aufwendungen für Sponso:ning, Werbung und Spenden sind nidht Z!U berück.sidhtigen. 

Diese Aufwendungen stehen iin keine1rilei Bezug zum Betrieb eiin.er vorläufig oder end-

gültig stil~ulegende.n Erz:eugungsanlag1e_ 

2.4.9. Reisekosten 

In dii eser PoS!ition sind die für den Betrieb e1i n er Energieerzeugungsanlage bemi ebsnot-

wend igen Kosten für Relisen zu verbuchen_ 

2 .. 4.1 0. Bew i rtungs kosten 

In dieser !Position sind die für den Betrieb ein.er Energieerzeugungsanlage nachweis-

llich betiriebsnotwendiig:en Bewirtungskosten zu verbuchen_ 

2.4.11 . Abgaben (i. W. Wasserpfe,nnig) 

Der Wasse1pfenni9 stellt ein Wasserentnahmeentgellt dar,. welches für das benötigte 

Kühlwasser für die Energieerzeugungsanlage bezahlt werden muss_ Der Betrag hängt 

von der bezngenen Kühlwassenmenge ab_ 

Das Wasserentnahmeentgelt der Anlagenbetreiberü1 für den in Rede stehenden 

Standort setzt sidh aus Külh 1lwasser mit Entnahme aus dem Fluss Nedkar und der Ent-

nahme aus Brunnen zusammen_ 
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Das Wasser'entn1ahmeentgelt is.t ein variabler, einsatz.abhä1ngige:li' Kostenbestant:lteil.. 

Er wird aus den Leistu11gsvorhaltekostern herausgenornmen und ist separat als variab-

!er IKostenbestan:dteil mit dem ÜNB abwrechneni. 

2.4.12. Periode111tremde Al!liffw1endung:en 

Wie unter dem Gliederungspunkt 1,·1.2 Periodenfremde Aufwendungen / Plankosten 
bereits beschrieben. ist au1f jahlilich wiederkeihrende,. repräsentative Kasten abzustel-

!en, womit pel'iod!enf'remd:e AufwendUJngen per Definmon bereits ausges•chlossen sind . 

2.4.13. Einzelwertbell"ichtigiungen und Abschreibungen auf Fo!l'dernngen 

Einz,e·lwertberichtigungen und Abschreilblllngen auf Forderungen erfolgen in der Rege,I 

aufgn.md der Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners. Sie sind in Ermangelung eines 

Kausalzusammenhangs mit dem NetzreseNeregime grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 1 

S. 2 NetzResV nicht berück:sichtigungsfäh!g. Nur sowei1t ,ein solcher Zusammenhang 

im Einzelfall!dargel!egt wird UJ1nd die Nennung des Debit,ors. die Höhe·des Forderungs-
ausfalls sowie d1er duron,ge-führten Maßnahmen im Rahmen einer,erfolglos v,ersuchten 

Betreäoung erfolgt, ist eine Berücks1ichtiigung slatthaft. 

2.4.14. Sonstiges 

AU'f Basis vorgelegter Ganzjahreskosten für das Jalhr 2021 hat. die Anlagenbetreiberin 

anteilige Kosten i.1-f.v- vgl. GuV~~osition 8.14/) für Marbach III Gli für i.W. Ha~ 

fen- unc:I Abfa llgebüh1N1m geltend gemacht. 

2.5. Zins,en und ähnliche Aufwendungen 

Das in der Bilanz der Anlagenbetreiberi rn \lerbuchte·Fremdkapital, steht diesem in den 

meit,tein Fällen verzinst zur Verfügung. A~1srnahmen könne:n hier z.. B. kurzfristige Ver-

bindlichkeitel'll darstell,en. Der Zinsbetr.ag, der für Fremdlk.apital verbucht wi rd, wi1ird als 

Zinsaufwarnd be.zeii'chliet. Dieser Zinsaufwa1nd wird in der Gewinn- und Verlust-Rech-

nung ausgewiesen. Zinsaufw@ndungelfl fallen für Kredits, Hypotheken, Schuldver-

schrelbuingen, Darlehen und langfristige Rückstellungen .an. Sie werden In de-r Ge-

winn- und Verlus~rechnung unter Zinsen und ähnliche Aufvlielil,dun,g:en verbucht Zins-

aufwendlungeri sind unter dem Maßstab des Aiuslage11ersatzes bei den Betriebsbereit-

schaftsauslagen gemäß§ ·13c EnWG Abs. 1 EnWG undi § 13c Abs. 3 EnWG zu be-

rücksichtigen. Anteilig fallen für Marbach III GT Zinsaufwendungen füir Pensionsrück-

stellungen der verbleibender, an, 
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3,. Sonstige Betriebliche Steuern 

Unter diese 1Posi1ioni fallen alle übrigen Steuern" dte weder unmittelbar von demUrn-
satze·l"lösen abzusetz,en, noch diriekumiu dem Umsatze:r1ösen verbunden si1nd. Hierzu 

zählen z. B. KFZ-Ste:uer, Grundsteuer, Sbromsteuer etc. Auf Marbaohl IIUGT entfällt ein 

Kostenbetrag i.H.v__ 

4. Kostenmindernde Erlös,e und Erträge 

4.1. Sonstige betrieb!icfhe, Ertrräge 

Die angegebene Ertragsposition ist iJ----kostenmindemd anzusettzen. Sie 
resul"liiert aus den anteiligen Mieteinirnahmen für die Mobilf'unkantenrle. 
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undesnetzagentuir 

Beschlusskammer 8 

Hinweis zur Rückerstattung des Restwerts investiver Vorteile 
(§ 13c Abs. 2 Satz 2 und Satz 3, Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 EnWG) 

Die Bildungi der Netzreserve und der Einsatz von Energieerzeugungsanlagen erfolgt gemäß 

§ 13d Abs. 3 Satz 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen, die in A!bstimmung1 mit der Bun-

desnetzagentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (Netz.ResV) 

zwischen dem An lagenbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiiber (ÜNB) abzuschlließen 

sind (siehe auch §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV), In diiesen Verträgen ist gemäß 

§ 6 Abs. 2 Satz. 1 NetzResV insbesondere der Umfang der Kostenerstattung für diie Nut-

zung der Anlage in der Netzreserve festzulegen. 

Bestandteil der Vergütungsregelungen sind auch etwaige durch den An lagenbetreiber am 

Ende der Vorhaltung iin der Netzreserve gegenüber dem ÜNB zu erstattende investive Vor-

te ile. Ein Anlagenbetreiber solll kostenseitig nicht besser und nicht schlechter stehen, als er 

im Fall einer endgültigen Sti ll l'egung oder 1im Fall einer Marktrückkehr nach vorläufiger Sti ll-

legung ohne zeitweiliigen Betrieb seiner Anllage in der Netzreserve gestanden, hätte. Ziel 

des Gesetzgebers ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

Die nachfolgenden Hinweise diienen dazu, die praktische Anwendung und Auslegung der 

Regelungen zur Rückerstattung des Restwe1rts inves~iver Vorteile auszugestalten. Das Hin-

weispapier stelllt eine Orientierungshilfe zur praktischen Anwendung dar. Es kann naturge-

mäß nicht jede denkbare Einzelfal lkonstellation erfassen. Insbesondere mit Blicik auf die 

System~el'evanzausweisungszeiträume bis zum Jahr 2031 siind nicht alle konlk~eten Anwen-

dungsfälle abbilldbar. Aus Sicht der Beschlusskammer sollen die Hinweise bzw. die Inhalte 

des Hinwe ispapiers jedoch in die Netzreserveverträge überführt werden. Die Abstimmung 

der Netzreserveverträge wird dadurch vereinfacht. 

Stand: 27.03.2025 
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Allgemeines 

Eine gesetzlidhe Definition des zu berücksichtigenden investiven Vorteils gibt es nicht. Ein 

investiver Vortei l lkann jeder Vermögenswert sein, den der An lagenbetreiber durch Erhal• 

tungs--- und Betriebsbereitschaftsauslagen in der Netzreserve erhalten hat, der unter wirt-

schaftl ichen Gesichtspunkten einem wiederverwertbaren Anlagenteil zugeordnet werden 

kann, zu einer Verbesserung geführt hat und der damit zu einer potenziell:en Erhöhung des 

Wiederverkaufswerts eines wiiederverwertbaren Anllagenteils führen kann. 

Eine Prüfung, über die Rückerstattung des Restwerts investiver Vorteile setzt voraus, dass 

ei1ne vorläufig sti llgelegte Anlage wieder zurück an den Markt kehrt 

(§ 13c Abs. 2 Satz 3 EnWG) oder endgültig sttllgelegt w[rd (§ 13c Abs. 4 Satz 3 EnWG). 

Der Gesetzgeber hat die Rückerstattung des Restwerts des 1investiven Vorteils eingeführt., 

um zum einen bei einer Marktrüdkk.ehr einer Anlage sicherzustellen, .dass der Anllagenbe-

treilber bei einer Rückkehr an die Strommärkte keine Vorteile erihällt, die weit überwiegend 

iinvestiver Natur sind und ihn gegenüber anderen, Markttefllnehmern privilegieren würde." 

(BT-Drucks. 18/7317 S. 92). 

Zum anderen sieht er di.ese Rückerstattungspfl icht bei einer endgü ltigen Still legung einer 

Anlage, wobei sich diese auf die wiederverwertbaren Anlagenteile bezieht. .Wiederverwert-

bar sind alle techn ischen Anlagente ile, die nach der endg!lltiigen Stimegung der Anlage aus-

gebaut und in einer anderen E,nergieerzeugungsanlage verwendet werden können." (BT-

DNcks. 1Bn317 S. 93) 

Folglich sieht der Gesetzgeber nadh der Vonhaltung in der Netzreserve eine Rückerstat-

tungspflicht f!lr alle Anlagenbetreiber, deren Anlage wieder an den Ma11kt zurückkehrt ist 

wie auch für Anlagen, die endgültig stilllgelegt werden dürien. 

Während der Vorhaltung in der Netzreserve kann somit ein investiver Vort.ell beim Anlagen-

betreiber .z.B. durch die Inanspruchnahme von einmaligen Kosten fü r die Herstellung der 

Betriebsbereitschaft der Anlage entstehen. Damit zusammenhängend geht die Verbesse-

rung des Nutzungszustands und somit eine Erhöhung des Vermögenswertes einher. 

2 

Stand: 27.03 .. 2025 
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Welcher Zeitpunkt istfür die Erstattung des Restwerts investiver Vorteile maß-

geblich? 

Wird die Anlage nach dem Ende des Stilllegungsverbots endgü ltig stillgelegt (oder kehrt bei 

einer vorläufigen Stilllegung in den Markt zur0ck), so ist der Restwert investiver Vorte tle, 

die der Anlagenbetreiber im Rahmen der Erlnalturngs- und Betriebsbereitschaftsaus!lagen 

erhaltern, hat, an den ÜNB zu erstatten. 

Gemäß§ 13c Abs. 4 Satz 3 EnWG ist im Fa.II der endgültigen Stilllegung fllr die Bestim-

mung des verb'liebenen investiven Vorteils der Restwert zu dem Zeitpunkt maßgeblich , ab 

dem die Anlage niclnt mehr in der Netzreserve vorgehalten wird. 

Nach § 13c Abs .. 2 Satz 3 EnWG gilt im Fall der vorläufigen Sti lllegung für die Bestim-

mung der verbliebenen investiven Vortei le der Restwert zu dem Zeitpurnkt, ab dem die An-

lage wieder eigenständig an den Strommärkten eingesetzt wird. Dabei kommt es nicht auf 

den Zeitpunkt der erstmaligen marktgetriebenen Einspeisung von Wirk- oder Blind leistung 

an. Ein Eins.atz liegt vielmelnr vor, soweit eine Systemrelevanz-Periode ausläuft, o'hne dass 

der An lagenbetreiber für den daran anknüpfenden Zeitraum erneut die Stilllegung der An-

lage angezeigt hat und mithin wieder an den Märkten agiieren k.ann. 

III. Wie wird ein etwaiger zu erstattender Restwert der investiven Vorteile ermit-
telt? 

Nachfolgend wird das Vorgelnen zur Bestimmung des zu erstattenden invesliven Vorteils 

genauer beschrieben. In diesem Zusammenhang wird vorab auoh der Umgang mit etwai-

gen Kosten (Vermarkter, Ausbau/Demontage) behandelt. 

Von den Erfösen aus dem Verkauf als auch der Verschrottung eines wieder-/weiterverwert-

baren Anliagenteils können nachgewiesene externe Vermarkterkosten erl'ösm indernd ange-

setzt werden. 

Etwaige Ausbau-/Demontagekosten eines Anliagenteils sind nur insofern erl'ösm indernd an-

zusetzen, sofern sie nicht ohnehin bei Sfüllegung und somit bei Rückbau der Anlage ange-

fallen wären. 
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1. Schritt: Prüfung, o'b eine Investition vo.rliegt 

Beii vorläufigen und endga/ügen Stilllegungen ilst zunäolhst festzustellen, ob die Maß-

nahme überhaupt eine Investition darstellt Hl ierbei ist zunäclhst zu unterscheiden, 

ob eine Eiinzelkomponente oder ein gesamtes Anlagenteil angeschafft oder ersetzt 

werden musste. Es ist dann zu klären, ob und inw;iefern diiese Investition zu einer 

potenziellen Erlhöhun9 des Wiederver1kaufswerts geführt hat. 

• 2. Schritt: Prüfung der Weiterverwertbarkeit bei endgültigen Stilllegungen 

Bei endgültigen Sti/Jlegungen muss neben der Bewertung , ob die Maßnahme eine 

Investition, darstellt, geprüft werden, ob eine Wieder../ Weiterveiwertbarkeit vorhan-

den ist. Dies ist anlhand fo lgender Stufen vorzunehmen : 

o 1. Stu.fe: Veräußerung am Markt oder im Konzernverbund 

Der An lagenbetreiber versucht eigenständig oder mittels eines unabhängii-

gen Vermarkters, die entsprechenden Anlagenteiile, bei denen eine Investi-

tion vorgenommen wurde, am Marikt .zu veräußern. Diie Vermarktung ist 

durch Beibringung tauglicher Unterlagen (Kaufvertragsurkunde, Bestell-

sclhein, Rechnung etc .. ) nachzuweisen. Kann die Vermarktung niicht erfolgen, 

ist der Versuch entsprechend darzullegen. Alternativ zur Vermarktung kann 

eine direkte Veräußerung zum AfA-Restwert im Konzernverbund erfolgen. 

o 2. Stufe: Sofern eine Veräußerung am Markt oder im Konzernverbund nicht 

möglich ist kann eine Veräußerung im Konzernverbund unter dem AfA-

Restwert erfolgen 

Der Anlagenbetre iber hat bei nachgewiesener, niicht erfolgreicher Veräuße-

rung im Rahmen der Stufe 1 die Möglichke it der konzerninternen Vermark-

tung unter dem AfA-Restwert. Der Veräußerungspreis muss jedodh hölher 

sein als der Schrottwert . 
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3 . .Stufe: Sofern eine Veräußerung im Konzern unter dem AfA-Restwert 

nicht möglich ist, hat· eine Ersta.ttung des Schrottwerts zu erfolgen 

Zur Ermittlung der Erlöse, die im Zusammenhang mit der Materiialverwertung 

erzielt werden lkönnen, kann ein unabhängiger Vermarkter ei1ng,esetzt wer-

den. Die Ve.rmarktung im Rahmen der Verwertung ist durch Beibringung 

tauglicher Unterlagen nachzuweisen. Sofern keine Verwertung vom Anla-

genbetreiber gewünsdht ist, erfolgt trotzdem eine Erstattung des ermittelten 

Schrottwerts, der zu belegen ist. In diesem Fal ll dürfen die Anlagenteile nicht 

we iterverwendet werden. 

• 3. Schritt: Berechnung der Höhe des zu erstattenden investiven Vorte ils 

Hiierzu si.nd die untenstehenden Kategorien Z!U berücksichtigen: 

Kategorie 1: Investitionen < 10.000 Euro werden aus Vereinfachungsgründen nicht 

als investiver Vorteil aufgeführt und berechnet Sie werden in der Regel über die 

Leistungsvor1haltekosten vergütet. Der vorgenannte Schwelllenwert darf nicht künst-

lich durch Stückelungen herbeigeführt werden. 

Kategorie 2: Investitionen bei Gütem und Software (z..B. Leittechnik)> 10.000 Euro 

werden grundsätzlich als investiver Vorteil gesehen. Die Werte rnvestiver Vorteile 

sind unverzüg lich nach Beendigung der Bindung rn der NetZireserve zu bestimmen 

und zu erstatten. Die Ei.nbaukosten werden dabei dem Wert der Investition hinzuge-

rechnet. 

Erfolgt eine Veräußerung am Markt, entspricht die Höhe der z.u erstattenden inves-

~iven Vorteile dem höchstmöglidh erzielbaren Wert am Markt. 

Als Grundlage so'II die Restwertermiitfümg der zu erstatt.enden investiven Vorte il:e 

grundsätzlich auf Basis der Nutz.ungsdauern gemäß der Abschreibungstabelle für 

die Absetzung für Abnutzung (AfA) des Bundesministeriums der Finanzen (BMF} fü r 

den Wirtschaftszweig Energie- und Wasserversorgung in der geltenden Fassung 

erfol'gen. 

Verwendung de.r Nutzungsdauern aus der AfA-Tabe/Je zur Ermittlung der 
Restwerte in der Bilanzbuchhaltung des Anlagenbetreibers 

Sofern die AfA-Tabelle des BMF bei der Berechnung der Restwerte zu Grunde ge-

legt wurde, wird der Restwert eines invest.iven Vorteiils wie fo l:gt berechnet.: 

5 

Stand: 27.03.2025 

Vertraulich (Confidential) 
Docusign Envelope ID: 38A738A4-6B48-4C30-91BB-1E2976F31953

Netzreservevertrag MAR GT II, GT III + DT III – Anhang 5b Seite 5 von 7 

TransnetBW / EnBW 

Netzreserve TransnetBW/EnBW 



         

 
 

  

 

ert eines 
investiven 

Vorteils 
Rechnungswert • Rechnungswert X 

Nutzungsdauer 
Nutzungsdauer 
em. Na-Tabelle 

Restwert ZJJm 
6inl rill in die 
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Von diesem Grundsatz kann im Ausnahmefa ll nach Abstimmung miit der BNetzA wie 

folgt abgewichen werden. 

o Alternative 1: Abstimmung einer angemessenen Nutzungs-dauer 

Es ist eine angemessene Nutzungsdauer zwi,sdhen Anlagenbetreiber und 

ÜNB abzustimmen. Behelfsweise wird die Nutzungsdauer durch e:inen un-

abhängigen Gutachter ermittelit. 

o Alternative 2: Ermittlung der Restwerte auf Basis der Bilanzbuchhaltung 

desKWB 

Sofern der A!nlagenbetreiber im Ausnahmefall! andere Nutzungsdauenn, als 

in der AfA-Tabellle des BMF aufgeführt, heranziiehl, hat er dies :rn begrün-

den. Hierzu hat der Anlagenbetreiber ein Wirtschaftsprüfertestal vorzuliegen, 

aus dem hervorgeht, weshalb der Restwert eines investiven Vorteils nicht 

entsprechend der Nutzungsdauer gern . AfA-Tabelle berechnet wurde. Dann 

können diese abweichenden Nutzungsdauern und die daraus resultierenden 

Restwerte iim Rahmen der Ermittllung des zu erstattenden investiven Vorteils 

zu Grunde gelegt werden. 

o Alternative 3: Bestimmung der Nutzungsdauer anhand historischer Nut-

zungsdauern 

Die Nutzungsdauer einer Investition kann ebenfall s a.nhand der Nutzungs-

dauer gleicher hii storischer Investitionen bestimmt werden. Dann wird die 

sachgerechte Nutzungsdauer auf Basis der Nutzungsdauer des vormals er-

setzten Gutes / der vormals ersetzten Software ermittelt. 

o Alternative 4: Investition wurde nicht mit dem Rechnungswert buchhalte-

risch erfasst 

In diesem Fall ist eine Begründung vorzuleg,en und der Nachweis muss über 

entsprechende Testate und Gutachten erfo'lgen. 

Soweit ein unabhängiger Gutachter oder Sachverständiger für die Restwertermitt-

lung hinzugezogen wird , ist dieser vom ÜNB zu bestellen. Die Ko,sten für die Bestel-

lung des Sachverständigen können gegenüber der BNetzA a1ngesetzt werden , so-

weit diese unter Beachtung des W1irlschaftlichkeltspri nzips angefallen sind. Falls 
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ich der ÜNB im Rahmen ei1ner Kosten-Nutzen~A!nalyse dazu entscheiidet eir,e ei• 

gene Beurte ilung vorzunehmen, ist diese in geeigneter Weise zu dokumentieren. 

Das WirtschafttichkeitspriinZJip wird analog zum .4-Stufen Modell" des Umgangs mit 

den Kosten der Herstellung der Betrie bsbereitsohafl nach 
§ 13c Abs. 1 S.1 N,r 1 Ut. a EnWG angewendet. 

Kategorie 3: Bei Dienstleistungen > 10.000 Euro wird vom ÜNB eine Einzelfall-Be-

trachtung vorgenommen und entschieden, ob es sidh um eine Investition handelt 

Dabei wird bei Bedarf über ein Gutachten bewertet , welcher Teill einer Ma f>nahme 

einen investiven Vorte il darstellt und weldher Wert sowie Lebenszyklus anzusetzen 

ist Reine Wartungsarbeiten werden nicht als investiver Vorteil angesehen. 
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Anhang 6: Einsatzanforderung 

1 Allgemeine Anforderungen 

Die Einsatzanforderung der Anlagen erfolgt durch die TransnetBW unter Beachtung von Zif-
fer 2 dieses Anhangs. 

TransnetBW ist berechtigt, der EnBW Einsatzanforderungen nach Maßgabe von Ziffer 4.1 
des Netzreservevertrages zu erteilen. Die Einsatzanforderung umfasst insbesondere die An-
fahrt der Anlagen zur Einspeisung und Erhöhung der Einspeisung bis zur jeweils maximalen, 
technisch möglichen Einspeisung und die Reduzierung der Einspeisung bis auf 0 MW unter 
Berücksichtigung des Servicelevels gem. Anhang 2. 

Liegt eine Einsatzanforderung der TransnetBW außerhalb des vereinbarten Servicelevels, 
weist EnBW bei der telefonischen Abstimmung darauf hin. TransnetBW wird in diesem Fall 
die Einsatzanforderung entsprechend anpassen. 

Eine Einsatzanforderung kann von TransnetBW mit angemessener Vorlaufzeit (i.d.R. 30 Mi-
nuten) angepasst werden. In diesem Fall versendet TransnetBW nach Maßgabe von Ziffer 2.2 
dieses Anhangs eine aktualisierte Einsatzanforderung. 

Ungeplante Nichtverfügbarkeiten oder aus sonstigen technischen oder rechtlichen Gründen 
erforderliche Leistungsänderungen oder Abfahrten wird die EnBW schnellstmöglich an die 
TransnetBW melden und wenn notwendig eine erforderliche Anpassung oder Beendigung 
der Einspeisung mitteilen. Eine ungeplante Nichtverfügbarkeit in diesem Sinne ist beispiels-
weise der Ausfall oder Teilausfall einer Anlage oder eine Leistungseinschränkung gemäß Zif-
fer 5.1 bis 5.5 des Netzreservevertrages. TransnetBW wird in diesem Fall die Einsatzanforde-
rung entsprechend anpassen. 

2 Mitteilungs- und Informationspflichten 

EnBW und TransnetBW tauschen nachfolgende Informationen aus. Bei Änderungen werden 
diese schnellstmöglich dem anderen Vertragspartner mitgeteilt. Die nachfolgend genannten 
Informationen können zusammen mit den Informationen von Marktkraftwerken, welche im 
Rahmen eines Redispatchvertrags zwischen EnBW und TransnetBW ausgetauscht werden, 
übermittelt werden. Anforderungen und Änderungen sollten immer nach telefonischer Ab-
sprache erfolgen. Sonst ist nicht sichergestellt, dass EnBW die Änderung erkennt und das 
Kraftwerk informiert wird. Einzige Ausnahme: Bei abgestimmten Probestarts genügt es, dass 
TransnetBW den Fahrplan ohne Telefonat schickt, da die Information im Kraftwerk ja dann 
schon vorliegt. 
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2.1 Einsatzfahrpläne und Verfügbarkeit der Anlagen 

Der Ablauf für den Einsatz der Netzreservekraftwerke zwischen der Hauptschaltleitung sowie 
der Betriebsplanung der TransnetBW (siehe Anhang 8) und dem Energiedispatching bzw. der 
Einsatzplanung der EnBW (siehe Anhang 7) ist wie folgt: 

• EnBW teilt TransnetBW geplante und ungeplante Nichtverfügbarkeiten schnellstmöglich 
mit. 

• EnBW teilt TransnetBW sofern bekannt mögliche technische Restriktionen mit, die sich aus 
dem Einsatz der Anlage ergeben könnten (z.B. Auswirkungen eines Einsatzes auf spätere 
Betriebsbereitschaft) 

• TransnetBW fordert – nach telefonischer Absprache – den Einsatz per Fahrplan an. 

• EnBW weist das Netzreservekraftwerk entsprechend an. 

• Der von TransnetBW gewünschte Einsatz wird von EnBW im Rahmen der Kraftwerks- und 
ERRP-Fahrpläne gegengemeldet. 

• Bei Änderungen durch TransnetBW: TransnetBW schickt den geänderten Fahrplan an EnBW 
– nach telefonischer Absprache. 

• Bei Störungen, die eine Änderung des Einsatzes erfordern: EnBW teilt TransnetBW die not-
wendigen Änderungen mit. TransnetBW passt den Einsatzfahrplan an. 

Längerfristige Nichtverfügbarkeiten werden der TransnetBW von der EnBW entsprechend 
der zwischen den Vertragsparteien aktuell bestehenden betrieblichen Prozesse mitgeteilt. 

2.2 Anforderung der Wirkleistungsscheiben 

Vor der Einsatzanforderung erfolgt stets eine telefonische Abstimmung zwischen Trans-
netBW und EnBW. Die Einsatzanforderung durch die Hauptschaltleitung der TransnetBW an 
das Energiedispatching der EnBW erfolgt per xml-Fahrplan per Mail, es sei denn, es ist Gefahr 
im Verzug. Bei Gefahr im Verzug ist die nicht in Textform kommunizierte Einsatzanforderung 
schnellstmöglich in vorbenannter Textform durch die TransnetBW nachzureichen. 

TransnetBW und EnBW tauschen einen Fahrplan im Viertelstundenraster mit konstanten 
Leistungswerten je Viertelstunde aus, aus welchem Beginn, Ende und der zeitliche Verlauf 
der Wirkleistungsanpassung hervorgehen. 

2.3 Anforderung von Blindleistung 

Eine Blindleistungseinspeisung im Rahmen des technisch Möglichen der Anlagen kann durch 
die Hauptschaltleitung der TransnetBW direkt bei der Kraftwerkswarte der EnBW angefor-
dert werden. 

2.4 Dokumentation 

Die zur Vertragserfüllung im Rahmen des Informationsaustausches zum Einsatz kommenden 
Kommunikationsverfahren und anzuwendenden Datenblätter bzw. Formulare werden zwi-
schen den Vertragsparteien einvernehmlich abgestimmt. 
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Anhang 7: Kontaktstellen EnBW 
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Anhang 8: Kontaktstellen TransnetBW 
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Anhang 9: Übersicht der EnBW zu Kostenbestandteilen 

1. Leistungsvorhaltekosten / operative Fixkosten 

Bestandteile der MARGT3
MAR GT2, GT3, DT3 MARGT3

Leistungsvorhaltekosten (01.01.2025 -(0l.04.2023-31.12.2023) (01.01.2024 - 31.12.2024)
( € p.a.) 31.03.2025) 

Sonstige betr. Erträge 

Materialaufwand 

Personalaufwand 

Sonstiger betrieblicher Auf-
wand 

Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 

Sonstige betr. Steuern 

Summe 
operative Fixkosten 

In den Leistungsvorhaltekosten / operativen Fixkosten nicht enthalten sind Kosten für das Wasserentnahmeent-
gelt. Die Kosten hierfür sind nach Vorlage entsprechender Belege von TransnetBW gesondert zu erstatten. 

Ist der Leistungspreis nach Maßgabe der Ziffern 6.11 und 6.12 des Netzreservevertrags anzupassen, wird die-
ser Anhang in Abstimmung mit der BNetzA aktualisiert. 

2. Verbrauchsabhängige Kosten / in operativen Fixkosten nicht enthaltene Kosten 

In den vorgenannten Leistungsvorhaltekosten / operativen Fixkosten sind folgende Posit ionen nicht enthalten: 

• Einmalige Aufwendungen zur Sicherstellung der von der TransnetBW angeforderten Service-Levels 
(u.a. Kosten für die Wiederherstellung bzw. den Erhalt der Betriebsbereitschaft) 

• Brennstoffkosten (z.B. Kohle, HS, HEL, C02) 
• Bewegliche Einsatznebenkosten/ Hilfsstoffkosten/ Betriebsstoffkosten 

(z.B. Ammoniak, Branntkalk, etc.) 
• Kosten für die Reststoffentsorgung (z.B. Produkte aus der Rauchgasreinigung, Kesselsand, Aschen) 
• Personalkosten, für den Abruf von über den vereinbarten Service-Level hinausgehender Verfügbarkeit 

- soweit realisierbar 
• Lohnkosten und -Zuschläge bei Abruf der Rufbereitschaft 
• Stromeigenbedarf einschließlich Netzentgelte und gesetzliche Abgaben, Umlagen und Steuern 
• Ausgleichsenergie 
• Vermarktungskosten der erzeugten Strommengen 
• Versicherungsselbstbehalte und ggf. anfallende Prämienerhöhungen im Schadensfall 
• Ggf. anfallende Versicherungsprämienerhöhungen zur Erhöhung der Schadensdeckungssumme auf-

grund Haftungssituation 
• Wiederherstellungskosten nach größeren Schäden 
• Inflation 
• Lebensdauerverzehr der Anlage 
• Kapitalbindungskosten 
• Abschreibung für Abnutzung der Blöcke und mitgenutzt er Einrichtungen am Standort 
• Kosten für Wasserentnahmeentgelte 
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